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12.06.2020
Drucksache 7/985Thüringer Landtag

7. Wahlperiode

Druck: Thüringer Landtag, 30. Juni 2020

G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der FDP

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes 
über das Petitionswesen

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Petitionen sind ein wichtiges Element, um dem Bürgerwillen Ausdruck 
zu verleihen. Die Anzahl der Mitzeichner ist ein Maß für das Allgemein-
interesse. Zum Schutz der Mitzeichner vor Übergriffen Andersdenkender 
ist es zwingend notwendig, dass der Mitzeichner das Wahlrecht hat, ob 
sein Name und Wohnort veröffentlicht werden. Im derzeit gültigen Ge-
setzestext steht unter § 14 a Abs. 6 wie folgt: 
"Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name 
und Wohnort des Petenten sowie im Fall der Mitzeichnung Name und 
Wohnort der Mitzeichnenden veröffentlicht." Damit wird die Veröffentli-
chung personengebundener Daten per Gesetz vorgeschrieben. 

B. Lösung

Änderung des § 14 a Abs. 6 wie folgt:

Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name und 
Wohnort des Petenten veröffentlicht. Mitzeichnende haben das Wahl-
recht, ob Name und Anschrift veröffentlicht werden.

C. Alternativen

Festhalten an der bisherigen Gesetzeslage

D. Kosten

Keine Mehrkosten
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

§ 14 a Abs. 6 des Thüringer Gesetzes über das Petitions-
wesen vom 15. Mai 2007 (GVBl. S. 57), das durch Gesetz 
vom 6. März 2013 (GVBl. S. 59) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst:

"(6) Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der 
Petition Name und Wohnort des Petenten veröffentlicht. 
Mitzeichnende haben das Wahlrecht, ob Name und Wohn-
ort veröffentlicht werden."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Im Petitionsgesetz des Bundes sowie in den Petitionsgesetzen der Län-
der, die solche Gesetze erlassen haben, ist mit Ausnahme Schleswig-
Holsteins ein entsprechender Passus - Veröffentlichung von Name und 
Wohnort der Mitzeichnenden - nicht enthalten, somit auch keine Ver-
öffentlichungspflicht von Name und Anschrift der Mitzeichnenden. Die 
Pflicht zur Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten stellt einen 
Eingriff in die Privatsphäre der Mitzeichnenden dar. Außerdem stellt sie 
eine Hemmschwelle für das Mitzeichnen der Petitionen dar, da die Mit-
zeichnenden die Preisgabe personenbezogener Daten in Kauf nehmen 
müssen und somit von der Mitzeichnung abgehalten werden können. 

Für die Fraktion:

Montag



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Bürgerbeauftragter des Freistaats Thüringen
Landtag von Sachsen-Anhalt, Ausschuss für Petitionen
Mehr Demokratie e.V.
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät
PD Dr. Siefken, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Kultur- und Heimatverein Oberstadt e.V.
Bürgerinitiative gegen das Windvorranggebiet W 4 Stadtlengsfeld
Bärthel, Kerstin
Bürgerinitiative "Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald"
Change.org. e.V.
Bayerischer Landtag
Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhefoung
nach § S Abs, 1 de$ Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgeiiätzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sioh mit einem schriftlichön Beitrag an elaem
QeseUgeb.ungsverfahren ^eteiiigi h^t, ist. nach dem Thüringer Beleitigten"
iransparenzdokutnentaiionsgeselz (ThürBetöildokO) verpflichtet, die nachfotgentf erbotenen Angaben
" soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Infonnationen der folgenden .Földer-t bis 6 werben In jedem Fall als verpflichtende
tWndestinformattotwn ge'mäß § 5 Abs, 1 ThürBeteitdoKG in der BeleiligtentransparenzcloRumentation
veröffentlicht. Ihr tnhaitljoher Beftrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

BMQ gut f^serfioh ausfüllen und wsammw mit cter Stellungnahme sen^n{

ZU wölcIiehn-GftS6<ze"lw.urf1 liaben Sie sich schriftlich ßöö'ußert CHlei des Gesetzentwurfs)? ., •

Zweites GeseU zur Änderung dos ThUrfnger Gesetzes über das Pefttlonswesen
GesetzenlwiM der Fraktion cjer FDP
"Druoteacha 7/085-\

Zweites Gesell aur Änderung ^es ThUrlngar Gesötzes für <tas PetHtönswesen -Thüringer pQttttonsgesefz (ThürPefO)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Druoksaohe 7/2042- . . ' . • . -

C'.^ :1

,',»;,'.... l

H9ben$ie,.slph.alßyertr9teretnierjuristi8ch'en;Person;g68uß©rt,d/h.:8ts\V9rtreter$^^ , , .
VerßIaigung.n^ÜrilQheKPgrß.Qnen'.QclQF^^o.hßn'^ ,,; ; •
Ge;nÖ8S,fepsc.fiaft oder öffenlliche Anstalt; KörRorsehaMesMent))p{ieh R^tßj Stiftung des .••...-
öffe'ntliQ^n Röcht?)? ?;::- . "r'".":-'- •'."•' "::•/: -.;';^;.;,'^--^'-:.<.";,,:; ;•-••••- • ^

(§.5 A^s. 1. Nr<,1,.2Ttiür88te!ldol^; Hlo^eis; Wönn nein. dannwöt.terM^aöa ?;Weimj9, d^nn v/eltär milt Frage ^.) .

Name

Bürgerbeauftragter des Freistaats

Thüringen/ Dr. Kurt Herzberg ' ,

Goschäftö" oder QiensEgdresse t

Straße. Nausnummer (oder Postfsoh)

Postleltzshl, Ort. . '|

Organlsationsfomn ' ...

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt .



1'2/ :Haben Sie siöh als natürHchft RerQ'on ö^äufSert, d. h,- afs Privatperson?
(§SÄt)6.1Nr..l,2ThürBflt6l!dat(ß) -. . ' , , ; •..,...'

Name Vorname'

a Oescfiäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresee sind nur erforderlich, wenn keine andere.A^resse betiannt wird, Die Wöiinsdresse
wird In kslnem Fall ver9rfenti!oht.) • . . '

Straße, Hausnummer

Postieilzahl, Ort

Was^t,d9r'S(;hwerRyh^.IhrerJnl^ait(ichenoder.b9ruf31cheriJät|g^^
<§5Abs.:'m3iThürB6töl!dokQ) . • :-: " :....' .-. .,•.-,....•'.

Bearbeitung von Bürgeranliegen/ Auskunftsbegehren und Informationsersuchen gem.

Thüringer Bürgerbeauftragtengesetz - .• . .'

H^en Sie in iHfeph sphriftjjoheri QeHr^g ctie entworfenen Regi&lupgQn jnsge§;9r(it .eh'$ir .^ '';: .'

D böfürworlöt,
a abgelehnt, ' ;
D ergänzungs- bzw. änderungsbedlirftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Geselzgebungsverfahrön ^usamrpenl
(§ 6 Abs. 1 Nr, A ThÜi'eetefldoKG) - • ' . .

- Regelung zur Veröffentlichung von Name und Wohnort von Mitzeichnenden einer

Petition Ist ä.nderungs-bzw. ergänzung'sbedurftig •.

- Regelhafte Öffentljchkeit der PetA-Sitzungen wird nicht befürwortet

- Mitzeichnung von Petitionen durch analoge Unterschriftenfisten und Diskussions-

möglichkeit während der Mitzeichnungsphase wird begrüßt

[s^-
( i'.' •;; i;

8) ja (H.EiWete: weiter mit Frago 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form .haben Qie sich geäußert?

per B-MaEI

per Brief



.6.

7.;-•'.':

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im AuFtrag eines Auftraößebers ,mit:schriftliöhen.Beitr^gen
•am Gesetzgebungsverfahren beteiitgt?, . : ,•..'.:'''• • • ',

(§6.^b8,iNr.i3ThÜrB6tö|[dö}<<3) • .' ' ' , • ' , . . ' .

a ja . . Kl nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberi

Stimmen Sie» einer Veröffenfllchüng Ihres sGhriftIiGhßn;Bo)lrages In der ; ,
BöMiglNtronspar^n^okyrnentailon.xu? ' \-. • :' '.".^ .;. '\"'.-'.^.; ' ' --. • '

(§5 Abs, 1 SEte2Th?l(jj!(ißKi3) , •• ..... '. ' ' '• , -

0 Ja ' ' a nein

Mit meiner Unterschrift, versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit äer Angaben. Änderungen
in den mltgeieiiton Daten werde Ich unverzüglich und unaufäofordert bis 2:um Abschtuss des
Goselzgebungsverfährensmltteiien. , ' '

Ort, Datum .. /

Erfurt, den ^ -^^ .^ ^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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na
DER BÜRGERBEAUFTRAGTE

DES FREISTAATS THÜRINGEN

Thüringer Landtag
PetEtfonsausschuss
Jürgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

THÜR. LANDTAG POBT
30.03,2021 15:16 •• .

g^o^fZPZ/1

T)€H H^üecfern C/es .

?^
TH. LANDTAG ^B°PÄ

.2021 12;4§

Thüringer
Landtag

VORLAGE

zu Drs,

29,W^/1

/r
Erfurt/18.03.2021

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer (Sesetzes über das Petitionswesen

Anhörung gem. § 79 GO des Thüringer Landtags

Sehrgeehrte Damen und Herren Abgeordnete,

ich danke für die Möglichkeit/ mich im Rahmen des o.g. Anhörungsverfahrens äußern zu

können/ und übersende.Ihnen als Anlage die Stellungnahme zu:

I. Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 7/985;

U. Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN,

Drs. 7/2042

lii. IhrFragenkatalog

, IV, Weitere Anregung . .

Mit freundlichen Grüßen . •

r. KurtHerzberg

^^^
Dr. Kurt.Herzberg • Der Bürgerbeatiftragfe des Freistaats Thüringen

Postanschrlft: Postfach 90 04 55; 99107 Erfurt
Besuoheranschrift; Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt

Telefön0361 573113071 • Fax0361 573113872
Iritern'et: wv/w.bueraerbeauftragter-thuerjngen.de
E"Ma!l; post^buerqerb'eauffragter-thuerlnaen.de

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der parlamentarisch gewählten BÜrgerbeauftragten Deutschlands



DER BÜRGERBEAUFTRAGTE

DES FREISTAATS THÜRINGEN

t. Steilunenahme

zur Drucksache 7/985: Gesetzentwurf der Fraktion der FDP „Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen (ThürPetG)"

Die jetzige Fassung des § 14a Abs. 6 ThürPetG wird ebenfalls aus den im Gesetzentwurf genannten

Gründen kritisch gesehen. Dass Mitzeichnungswillige die öffentliche Kundgäbe von Namen und Woh-

nort im Internet in Kauf nehmen müssen/ wenn sie eine Petition mitzelchnen wollen, dürfte bei pra-

xisnaher Betrachtung - insbesondere auch in Anbetracht der im Zuge der Internetnutzung aufgekom"

menen Phänomene wie z,B. Shitstorms etc. - eine große Hemmschwelie für eine Mitzeichnung dar"

stellen. Deshalb wird es sehr begrüßt/ Mitzeichnenden ein Wahlrecht bezüglich der Veröffentlichung

ihres Namens und Wohnortes einzuräumen, Allerdings lässt der Gesetzentwurf offen, mit welchen An-

gaben ein Mitzeichner dann In der Veröffentlichung erscheint, wenn er die Kundgäbe seines Namens

und Wohnortes widersprochen hat.

H.Stellunenahme
zur Drucksache 7/2042; Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN „Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Geset-
zes über das Petitionswesen (ThürPetG)"

l. § 14a; Ergänzung des Absatzes 7: Diskussionsmöglichkeit wahrend der Mitzelchnungsphase

Die Diskussionsmöglichkeit wird sehr begrüßt. Allerdings dürfte dann eine Moderation/Administrie-

rung vonnöten sein/ die ebenfalls im Gesetz geregelt werden sollte, um - bei offensichtlich missbräuch-

licher Nutzung dieses Instruments - eine hinreichende Grundlage für administrative tnterventionen zu

haben.

2.§15Abs.l;

a) Öffentlichkeit derAusschusssitzungen als Regelfali

Die Frage, ob und inwieweit die Sitzungen parlamentarischer Ausschüsse im Regelfall Öffentlich sein

soilten, ist seit einiger Zeit Gegenstand kontroverser Diskussionen auch im politischen Raum.1 Der Wi"

derstreit der Argumente soll und kann an dieser Stelle aus Raumgründen nicht nachgezeichnet wer"

den. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass der PetitEonsausschuss des Parlaments kein „gewöhnlicher

1 Siehe Z.B. nur BT-Drs. 19/10 +18/3045; „Wunsch nach mehr politischer Transparenz: Bundestags-Ausschüsse bald öffent-

lich?"/ in; Legal Tribüne Online v. 28.03.2018; „Sollen Bundestagsausschüsse öffentlich tagen?", in politik & kommunika£ion

v. 16.12.2014

Dsr BUrgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postanschrlft: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt

Hausanschrift: Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
Telefon 0361 3771871 • Fax 0361 3771872

Internet: www.bueraerbeayftraater-thusriHPsn.d6
E-Mai!: buergerbeauftragter@iandtag.thueringen.de

Mitglied derArbeltsgemeinschaftder parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten Deutschlands



Seite 2 von S der Stellungnahme des Thüringer Bürgerbeauftragten
„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das PetitEonswesen (ThürPetG}"

Drs. 7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l. März 2021

gesetzesberatender Fachausschuss/ sondern ein Im guten Sinne «sehr spezieller" Ausschuss ist/ den die

Landesverfassung zwingend vorsieht und dem sie die besondere Aufgabe zugewiesen hat, über die an

den Landtag gerichteten Eingaben der Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden.

Diese ^Regierungs- und VerwaltungskontroHe im Interesse des Bürgers"2 mag es auf den ersten Blick

nahelegen/ dass gerade dieser Ausschuss öffentlich tagen sollte, Doch stehen dem auch erhebliche

Bedenken entgegen:

Petitionen sind Bitten oder Beschwerden, mit denen Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder

Unterlassen von staatlichen Organen bzw. Beanstandungen gegen ein Handeln oder Unterlassen von

staatlichen Organen verfolgt werden. Diese Bitten und Beschwerden betreffen in der überwiegenden

Zahi der Fälle Einzelfallkonsteltationen mit persönlicher Betroffenheit des Petenten. Die Erörterung

dieser persönlichen Angelegenheiten mit teilweise tief privaten Implikationen gehört meines Erach-

tens nach nicht in eine öffentliche Sitzung/ sondern braucht den vertraulichen Rahmen der nichtöf-

fentlichen Ausschusssitzung.

Dies giit auch dann, wenn der Petent der Beratung seiner Petition in Öffentlicher Sitzung vorab zuge-

stimmt haben sollte. Denn der Beratungsverlauf und -umfang zu der jeweiligen Petition ist im Vor-

hinein und damit zum Zeitpunkt der Erteilung der EinwiilEgung durch den Petenten noch nicht abseh-

bar. Der betroffene Petent kann in der Regel zum Zeitpunkt der Einwilligung nicht realistisch abschät-

zen, welche Dynamik sich im Austausch der Argumente zwischen Landesregierung und Ausschuss auch

dahingehend entwickeln kann, dass Sachverhaite (dann öffentlich) zur Sprache kommen, die der Pe-

tent so nicht öffentlich besprochen haben wollte. Hinzu kommt, dass dem Petenten in solchen Fällen

dann auch die Möglichkeit eingeräumt werden müsste/ dargestellte -vielleicht sehr persöniiche - Sach-

verhalte aus seiner Sicht zu „korrigieren" bzw. zu kommentieren. Dieses Rederecht ist aber derzeit

nicht vorgesehen. Auch kann die emotionale Verfassthelt bei Erteilung der Einwilligung eine andere

sein, als zum Zeitpunkt der Beratung der Petition/ so dass hier gewichtige Unzuträglichkeiten und durch

ein mögliches „Hin und Her" von Öffentlichkeit und NEchtöffentlichkeitauch erhebliche Verfahrensauf"

wände vorprogrammiert sind.

Dies gilt auch für das " nicht zuletzt zum Schutz von Belangen Dritter - nötige und zu erwartende prak-

tische Procedere in der Ausschusssjtzung. Es ist zu erwarten/ dass die Anwendung der En § 15 Abs. l

vorgesehenen Regularien viel Zeit und Raum beanspruchen wird. Beides fehlt dann für die Beratung

der Petitionen.

Sollte sich der Landtag für öffentliche Ausschusssitzungen entscheiden, so sollte dem Petenten unbe"

dingt das Recht eingeräumt werden, zu jedem Zeitpunkt der Beratungen seine zunächst gegebene Zu-

Stimmung zurück zu ziehen.

2 Hans-Peter Schneider, in; Benda/IViaihofer/Vogel [Hrsg.], Handbuch des Verfassungsrechts, Band l, 2. Auflg., § 13, Das

parlamentarische System, Rn 94.

Der Bürgerbea uff ragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt

Hausanschrift: Jürgen-Fuchs-Slraße 1, 99096 Erfurt
Telefon 0361 3771871 • Fax 0361 3771872

Internet: www.byeraerbeauftraater-thuerinaen.de
E-lVlail: buerg8Fbaauftragter@landtag.thueringen.de

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten Deutschlands



Seite 3 von y üer Stellungnahme des i iiunnger üurgerDeaureragten

„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petltionswesen (ThürPetG}"

Drs.7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l, März 2021

Nach alledem wird die im Gesetzentwurf vorgeschlagene regelhafte Öffentlichkeit der Ausschusssit-

zungen kritisch bewertet, zumindest was den Bereich der Einzelpetitionen angeht.

Es könnte allerdings ~ auch als Kompromissiösung - erwogen werden, einerseits die Beratung von

Massen- und Sammelpetitionen sowie andererseits die Beratung von Petitionen zur Veröffentlichung

unabhängig von der Anhörung nach § 16 in öffentlicher Sitzung zu behandeln.

b) Behandlung des Jahresberichtes des Petitionsausschusses; des Monatsberichtes des Thüringer Bür-

gerbeauftragten und des Jahresberichtes des Thüringer Bürgerbeauftragten im. Rahmen einer öffent-

lichen Anhörung

Der im Gesetzentwurf vorgeschlagene Terminus „öffentliche Anhörung" ist nach hiesiger Auffassung

bereits durch § 16 Abs. l Satz 2 ThürPetG besetzt und es ist nicht klar, wer dann an dieser „Anhörung"

teilnehmen soll, Die o.g. Gegenstände in öffentlicher Sitzung zu behandein, wäre aHerdings sachge-

recht und sinnvoll/ wobei sich ohnedies die Frage stellt/ ob nicht auch der Jahresbericht des Thüringer

Bürgerbeauftragten-gieich der Handhabung in anderen Bundesländern-ebenfalls im Plenum selbst

behandelt werden sollte.

5. § 16 Abs. l (Sammellisten müssen nach Ende der Mitzeichnungsfrist im Landtag eingegangen sein)

Diese zeitliche Vorgabe wird für zu knapp gehalten und ist in der Jetzigen Formulierung auch missver-

ständiich, weil nicht benannt ist/ wie lange „nach Ende" die Listen vorliegen müssen. Zwischen dem

Ende der Mitzeichnungsfrist und dem spätestmöglichen Eingang Em Landtag sollten noch 3-5 Werktage

liegen, damit die Mitzeichnungsfristvoll ausgeschöpft werden kann und die Sammellisten zum Landtag

verbracht werden können. Dies gilt besonders deshalb/ da sie in der Praxis von den Petenten ja nicht

selten öffentlichkeitswirksam im Rahmen eines Termins übergeben werden sollen, so dass dieser Ter-

min abgestimmt und eingerichtet werden muss, Daher wird vorgeschlagen/ eine Regelung in das Ge-

setz aufzunehmen, nach der die Sammellisten spätestens fünf Werktage nach dem Ende der MitzeEch-

nungsfrist im Landtag eingegangen sein müssen.

ijt. Fragen

l. Wie bewerten Sie den derzeitigen Gesetzestext des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen,

§ 14 a Abs. 6 „Bei einer Veröffentlichung werden zusammen milder Petition Name und Wohnort

des Petenten sowie im Fall der Mitzeichnung Name und Wohnort der Mitzeichnenden veröffent"

licht." unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Persönlichkeit?

Problematisch. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Regelung so ins Gesetz gelangt Ist.

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt

Hausanschrift: Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
Telefon 0361 3771871 » Fax 0361 3771872

Internet: www.buergerbeauftFaater-thuerlnasn.de
E-Mail: buergerbeauftragter@landtag.thueringen.de

Mitglied derArbeiEsgemeinschaft der parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten Deutschlands
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„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petltionswesen (ThürPetG]'/

Drs. 7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l. März 2021

2. Sehen Sie durch diesen Gesetzestext ein Hemmnis für die Mitzeichnung von Petitionen?

Ja. Die nicht vorhandene Bereitschaft, seinen Namen und Wohnort im Internet veröffentlicht sehen zu

wollen, darf nämlich nicht mit der fehlenden Bereitschaft verwechselt werden, zu derMitzeichnung und

dem mitgezeichneten Petitum „stehen// zu wollen. Beides ist voneinander zu unterscheiden.

3. Wie bewerten Sie eine Änderung des Gesetzestextes hin zu einem Wahlrecht der Mitzeichnenden,

mit Namen und Wohnort oder einem Pseudonym mitzuzeichnen?

!n Anbetracht der o.g. Bedenken positiv.

4. Wie bewerten Sie die bisherige Regelung, dass Mitzeichnungen nur online auf dem PetEtionsporta!

des Thüringer Landtags vorgenommen werden können und UnterschrEfteniisten ohne Rechts"

grundlage akzeptiert werden können?

Dass Mitzeichnungen nur online vorgenommen werden können, wird für defizitär gehalten. Denn dies

grenzt faktisch diejenigen, die keinen Internetanschluss haben, haben können oder haben wollen, von

cfer Mitzeichnungsmöglichkeit aus. In einem aktuellen, an den Bürgerbeauftragten herangetragenen

Bürgeranfiegen wurde die aktuelle Fokussierung auf die digitaien Möglichkeiten jüngst afs insbeson"

dere für Öftere Menschen hochproblematisch gekennzeichnet und ausgrenzend wahrgenommen. Der

Bürger umschrieb das Problem mit der Wendung „MarginaUsierung durch DSgitatisierung":

Für die Akzeptanz von Unterschriftentisten sofite es eine Rechtsgrundtage geben,

5. Wie bekannt ist Ihrer Meinung nach in der Bevöikerung die Tatsache, dass alle Petitionen aus"

schließlich beim Thüringer Landtag einzureichen sind und die Mitzeichnungen bei privaten Petlti"

onsplattformen nicht anerkannt werden?

Nicht sehr bekannt. Vsefe Menschen unterliegen dem - mitunter fatalen - Irrtum, eine „Petition" bei

einer privaten Petitionsptattform sei eine wirksame Petition i.S.d. Art 14 der Landesverfassung. Em

aktuelles und emdrückfiches Beispiel dafür liefert der Sachverhalt, der in der TLZ vom 24.02.2021, Seite

3, veröffentlicht wurde unter der Überschrift „Tagespftege soll viel teurer werden - Das Vorhaben trifft

vor allem alte Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Eine Petition macht auf Folgen der geplan-

ten Lelstungskürzungen aufmerksam

6, Wie gut fühlen Sie sich von der Landtagsverwaltung zu diesen Bestimmungen informiert?

./.

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift; Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt

Hausanschrift: Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
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„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petltionswesen (ThürPetG)"

Drs. 7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l. März 2021

7. Wie bewerten Sie die bislang fehlende Zusammenarbeit des Petitionsausschusses des Thüringer

Landtags mit privaten PetEtiansplattformen?

Grundsätzlich positiv/ da eine solche Zusammenarbeit mit vielen Untiefen verbunden sein und eine

Nähe zwischen zwei „Konkurrenten" herstellen würde, die der Sache aus dem o.g. Grund (Bürger diffe-

renzieren nicht hinreichend zwischen privaten Plattformen und dem Petit'ionsadressatPartament/Peti-

tionsausschuss) woh! nicht dienlich wäre. Hinzu kommt, dass die privatwirtschafttichen Interessen der

privaten Plattformen (z. B. Datensammlung) wohl nicht parlamentarisch verbrämt bzw. Segitimiert wer-

den sollten.

8. Würden Sie eine solche Zusammenarbeit grundsätzlich befürworten?

Ich kann mir nicht vorstellen, wie die unterschiedlichen Interessen bzw. Ansätze im Sinne der Bürgerin-

nen und Bürger zu einem gemeinsamen Vorgehen zusammengebracht werden können.

9. Welche Hemmnisse im bestehenden Petitionswesen sehen Sie noch für den Erfolg von Petitionen?

Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil unklar ist, wie die Wendung „Erfofg von Petitionen" ge-

meint ist bzw. verstanden werden so//. (Etwa im Sinne einer Steigerung des zahtenmäßigen Aufkom-

mens an Petitionen? Oder im Sinne der Erhöhung der Zahf derjenigen Petitionen, denen abgeholfen

wird? Oder aber im Sinne einer effizienteren, die Bearbeitungszeit einer Petition reduzierenden Bear-

bejtung?).

10. Wie wichtig bewerten Sie das Vorhandensein eines geschützten Raumes durch Ausschiuss der Of-

fentlichkeit bei der Behandlung von Petitionen?

Als sehr wichtig (siehe die Ausführungen oben zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/2042, 2.a)).

11. Weiche Konflikte könnte es geben, wenn grundsätzlich alle Sitzungen des Petitionsausschusses öf-

fentlich sind und der Petent selbst die nichtöffentliche Behandlung seines Anliegens beantragen

muss?

Siehe die Ausführungen oben zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/2042, 2.a)

12. Sehen Sie rechtliche Bedenken bei einer grundsätzlichen öffentlichen Behandlung von Petitionen

im Petitionsausschuss?

Ja (siehe die Ausführungen oben zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/2042, I.a)),

13. Die notwendige Anzahl von Unterzeichnerinnen und Unterzeichnem, die für eine öffentliche An-

hörung einer Petition notwendig ist, liegt derzeit bei 1.500 Unterschriften. Halten Sie diese Anzahl

für angemessen?

Ja.

Der Btirgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postansctirift: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt

Hausanschrift; Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt
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Seite 6 von 8 der Stellungnahme des Thüringer Bürgerbeauftragten
„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen (ThürPetG)"

Drs. 7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l, März 2021

14. Wie bewerten Sie den Umstand, dass bisher für eine öffentliche Anhörung nur Unterschriften aus-

schlaggebend sind/ die auf der Petitionsplattfornn des Thüringer Landtags erfolgt sind?

Vgl. Antwort zu Frage 4.

15. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Petentinneh und Petenten selbständig hand-

schriftliche Unterschriften auf analogen Sammellisten an den PetEtJonsausschuss übergeben ha-

ben. Wie bewerten Sie die vorgesehene Anerkennung handschriftiicher Unterschriften?

Aus den bereits genannten Gründen als sehr gut und dringend erforderlich.

16. Kann es Ihrer Auffassung nach eine Hürde darstellen, wenn wie bisher bei einer Mitzeichnung

Name und Wohnort der Mitzeichnerin bzw. des Mitzeichners Em Internet veröffentlicht werden?

Siehe die Antwort auf Frage 2.

17. Wie bewerten Sie die Einführung der Möglichkeit einer Mitzeichnung unter Pseudonym?

Siehe Stellungnahme zum Gesetzentwurf.

18. Halten Sie weitere Erleichterungen bei der Mitzeichnungvon Petitionen für notwendig und fallsja,

welche?

./.

19. Sollte der PetEtionsausschuss mit privaten Petitionsportalen zusammenarbeiten oder sehen Sie

eher Gefahren in einer solchen Zusammenarbeit? Welche rechtlichen Bedingungen müssten für

eine Zusammenarbeit erfüllt werden?

Siehe schon oben. Frage 7 und 8.

20. Wie bewerten Sie eine grundsätzliche Öffentlichkeit der Sitzungen des Petitionsgusschusses, ins"

besondere im Hinblick auf das Interesse der Petentinnen und Petenten an der Bearbeitung ihrer

eigenen Petitionen durch den PetEtionsausschuss?

Siehe schon oben, Fragen 10 -12.

21. Welche rechtlichen Bedenken bestehen gegenüber der Öffentlichkeit von Sitzungen, insbesondere

mit Blick auf die geltende Rechtslage in Thüringen?

Siehe schon oben, Fragen 10 -12.

Der Bürgerbeauftragfe des Freistaats Thüringen
Postanschrift: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt
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„Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das PetitSonswesen (ThürPetG)"

Drs. 7/985 und 7/2042
Aufforderung vom l. März 2021

22. Hat in dem Zusammenhang das Urteil des EuGHs vom 09.07.2020/ Az. C-272/19 eine Auswirkung

auf die Öffentlichkeit des hiesigen Petitionsausschusses?

Wird nicht gesehen.

23. Halten Sie die vorgesehenen Mechanismen zum Schutz der Privatsphare und Daten der Petentin-

nen und Petenten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit von Sitzungen für ausreichend (Ein-

willigungsvorbehalt der Petentinnen und Petenten sowie Herstellung der Nicht-Öffentfichkeit

durch Zwei-Drittel-Mehrheit}?

Nein. Vgl. im Übrigen schon oben, Fragen 10-12.

24. Wie bewerten Sie die Attraktivität der Thüringer Petitionsplattform und welche Hürden sehen Sie

gegebenenfalls für Petentinnen und Petenten sowie für mitzeichnungswillige Menschen bei der

Nutzung der Plattform?

Dass die Mitzeichnung nur online (^ digital) möglich ist, ist nicht tunlich.

25. Sehen Sie Sicherheitsprobleme oder Missbrauchsmögtichkeiten im Zusammenhang mit der Thü-

ringer Petitionspjattform und falls ja, wie könnten diese beseitigt werden?

./.

26. Wie bewerten Sie die Einführung einer Online-Diskussionsmöglichkelt bei Petitionen/ die sich in

der Mitzeichnungsphase befinden?

Die Diskussionsmögtichkeit wird sehr begrüßt. Atterdmgs dürfte dann eine Moderation/Administrierung

vonnöten sein, die ebenfalls im Gesetz geregelt werden sollte.

27. Haben Sie weitere Vorschläge, die Attraktivität der Thüringer Petitionsp!attform zu steigern?

./.

IV. Weitere Anregung

Gemäß § l Abs. 4 Satz l, l. Halbsatz Thüringer Burgerbeauftragtengesetz unterstützt der Bürgerbe-

auftragte den Petitionsausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben (Bearbeitung von Prüfaufträ-

gen, Teilnahme an den Sitzungen usw.). Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, ist der Bür-

gerbeauftragte auf Informationen des Petitionsausschusses angewiesen. Um datenschutzrechtlichen

Problemfeldern in diesem Kontext zu begegnen, wird dringend angeregt, im Zuge der nunmehrigen

Änderung des Thüringer Petitionsgesetzes eine dementsprechende Regelung aufzunehmen.

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift: Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt
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^Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen (ThürPetG)'/
Drs. 7/985 und 7/2042

Aufforderung vom l. März 2021

in Betracht käme folgende Formulierung; die als § 8 Abs. 3 (neu) eingefügt werden könnte;

„Der Petitionsausschuss erteilt dem Bürgerbeauftragten die für dessen Unterstützung des Petitions-

ausschusses sachdientichen Auskünfte und stellt ihm die dementsprechenden Unterlagen zur Verfü-

gung."

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen
Postanschrift; Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt
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Formblatt 2ur D^tenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Anlage

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ßinem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiiigt hat. ist nach dem Thüringer Beteiiigten"

transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) veipfSlchtet, die nachfofgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende

MindesUnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr, InhaStiicher Beitrag wird zusätzäich nur dann auf den Intemetsdten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieseftjch wsfüiltön und zusammen mH der Steihjngnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Titei des Gesetzen twurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petifionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
- DrucKsache 7/985 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thürin£jer GesebLes für das Petitionswesen - Ti^ürinQRr Petitionsgesetz (ThürPctG)
Gesetzentwurf cier Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2042 -

—

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentiichen Rechts, Stiftung des
öffentiichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteifdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wsnn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name l Organisationsform
^,,^, „_^.^..

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Petitionen

Geschäfts- oder Dienstadresse

I Straße, Hausnummer (oder Postfach)

: Postleitzahl, Ort

Verfassungsorgan

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Petitionen

Domplatz 6 - 9

39104 Magdeburg



2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
<§ 5 Abs. 1 Nr. 1.2 T?iürBotRJIdokG)

Name l Vorname

Geschäfts- oder Dienstacfresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn kßine andere Adresse benannt w<rd, DieWohnaciresse
wird in keinem Fall ve raffe ntiichl)

r
!

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltiiohen oder berufiichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

!4.

5.

Als gewählte Vertretung des Volkes von Sachsen-Anhait: Gesetzgebung, Kontrolle der vollziehenden Gewalt etc.

Haben Sie in ihrem schriftHchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,

abgelehnt,

Ix ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres sohriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 6 Abs. 1 Nr, 4 TilüfBeteiidokO)

Erfahrungen des Petitionsausschusses des Landtages von Sachsen-Anhalt mit öffentlichen Sitzungen; Ablehnung
eines Quorums für öffentliche Anhörungen; positive Bewertung der Peiitionsplattform des Thüringer Landtages;
Befürwortung eines Pseudonyms für Mitzeschnende.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürßeteiiöokG)

^C Ja (Hinweis', weiter mit Frafje 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 Vämelnt haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

L; per E-iViaii

X per Brief



i 6.

Haben Sie sich a!s Anwaitskanzf&i im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiiciien Beiträgen
l am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?

(§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBeteifdokG)

7.

Ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Aut'traggeberl

Stimmen Sie einer Veröffentiichung Ihres schriftlichen Beitrages m der
Beteiligtentransparenzciokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 Thürßetei!doRG)

Ix la nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständjgkoit der AngabGn. Änderungen
in den mitgetejlten Daten werde ich unverzü<j!ich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

fort, Datüin

Magdeburg,^. 04.2021

Unterschrift

^Lt^o/^'-b^wofc

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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99096 Erfurt
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Ihr Zeichen/

Ihre Nachricht vom;

Mein Zeichen;

Bearbeitet von:

Tel.:

Datum;

Drs.-7/985 und 7/2042

vom 01.03.2021

^ . März 2021

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen

hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages

Sehr geehrte Damen und Herren/

mit Schreiben vom l. März 2021 wurde der Ausschüss für Petitionen des Landtages von Sach-

sen-Anhalt im Rahmen einer schriftlichen Anhörung um Stellungnahme zu den Entwürfen eines
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen gebeten, Die"

ser nimmt dazu wie folgt Stellung, , .

Öffentlichkeit von Sitzunßen

Bezugnehmend auf ihre Fragen hinsichtlich derOffentlichkeitvonAusschusssitzungen und et-
waiger damit verbundener Bedenken (Fragen 10 bis 12, 20 bis 23) sei auf die durch Art. 10 Nr.
57 des Gesetzes zur Pariamentsreform 2020 geänderte Geschäftsordnung des Landtages von

Sachsen-Anhalt verwiesen. Gemäß § 85 der Geschäftsordnung tagen die Ausschüsse des Land-

tages grundsätzlich öffentlich. Damit wird einer fraktionsübergreifenden Forderung nach mehr
Transparenz und Bürgernähe Rechnung getragen/ die interessierten Bürger*innen und Vertre-

ter*innen der Presse die Möglichkeit geben soll/ die Beratungen von Ausschüssen mit zu verfol-

gen. ^ ,

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Parlamentsreform war für den Petitionsausschuss insbeson-

dere zu klären/wie mit Petitionen/ die vor Inkrafttreten der neuen Geschäftsordnungeingegan-

gen sind/ verfahren wird, d.h. ob diese Öffentlich öder weiterhin nur nichtöffentlich behandelt
werden. Eine Regelung bezüglich zukünftiger Petitionen wurde im Rahmen der Änderung der
Geschäftsordnung bereits getroffen.

Veröffentlicht im GVBI. LSA Nr 7/2020 vom 26. März 2020

Informationen zur Verarbeitung ihrer Daten (Art. 13,14 DSGVO) in de'r Landtagsverwaltung und ihrer diesbezüglichen Rechte erhalten Sie bei

Ihrer Bearbeiterin / ihrem BearbeEter oder im Internet unter https://www.l3ndtag.sachsen-anhalt.de/datenschutz/.

Tel.+49 391560-0 Fax+49 391560-1123 E-Mail l3ndtsg@lt.sachsen-anhait.de lnternetwww.landtag.sachsen-anhalt.de

Haufiadresse Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg Briefadresse 39094 Magdeburg



Weiterhin musste geklärt werden/ ob Patenten/ die sich gegen eine öffentliche Behandlung th-
rer Petition ausgesprochen haben; die Möglichkeit erhalten sollen/ an einer nichtöffenttichen
Beratung ihrer Petition teilzunehmen.
Der Ausschuss für Petitionen hat sich per Beschluss vom U, April 2020 zur zukünftigen Bera-

tung von Petitionen darauf verständigt/ dass Petitionen, die vor fnkrafttreten der neuen Ge"
schäftsordnungeingegangen sind und noch nicht abschließend behandelt wurden, ebenfalls in

Öffentlicher Sitzung zu behandeln sind, soweit eine Einverständniserklärungdes Petenten dazu
vorliegt. Den Petenten Ist eine Teilnahme an der Behandlung ihrer Petition in nlchtöffenttjchsr
Sitzung grundsätzlich zu ermöglichen.
Mit der Meufassung der Grundsätze des Ausschusses für Petitionen über die Behandlung von
Bitten und Beschwerden (Drs. 7/6347) ist für Petitionen/ die nach Inkräfttreten der neuen Ge-

schäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt eingegangen sind, eine Behandlung grund-
sätzllch in Öffentlicher Sitzung vorgesehen. Dies gilt insofern/ dass Rechtsvorschriften die Be"
kanntgabe von Daten nicht untersagen, schutzwürdlge Interessen nicht verletzt würden und
der Petent einer öffentlichen Behandlung rechtzeitig mitteis Elnverstärtdniserklärung zuge-

stimmt hat. Liegt eine solche Einverständniserklärung nicht bis zur Behandlungsrelfe der Petlti"
on vor/ ist diese nach § 85 GO in nlchtöffentlicher Sitzung zu behandeln. Dte Einverständniser-

kiärung wird jedem Petenten nach Eingang seiner Petition übermittelt
So wird zum einen der Schutz von Persönllchkeltsrechten jedes Patenten gewahrt und zugleich
ein geschützter Raum zur Behandlung der Petition gewährleistet, sofern dieser nicht ausdrück-
lich einer öffentlichen Behandlung zustimmt. Mit den getroffenen Änderungen in der Ge-
schäftsordnung des Landtages und den Grundsätzen des Ausschusses für Petitionen wurden
etwaigen rechtlichen Bedenken Abhilfe geschaffen. Auf Ziffer 7,l bis 7,5 der Grundsätze des

Ausschusses für Petitionen wird verwiesen.

Die Erfahrungen der Sitzungsveriäufe seit der Parlamentsreform zeigen/ dass die Möglichkeit

einer öffentlichen Behandlung aktiv genutzt wird, Rund die Hälfte aller Petitionen auf der Ta-
gesordnung werden In öffentlicher Sitzung unter teilweise reger Teilnahme der Petenten/ vor
allem bei Sammelpetittonen/ behandelt.

Durch etne entsprechende Prüfung und Vorbereitung durch den Ausschussdienst wurden bis-
her keine Verletzungen von Persönlichkeitsrechten oder des Datenschutzes be! Behandlungen

in öffentlicher Sitzung beanstanctet. Zum Teil erfolgen auch Hinweise der Ministerien/ dass ent-
sprechende Stellungnahmen nicht für die Öffentlichkeit geeignet sind. Dtes wird dann entspre-

chend berücksichtigt,

Die Patenten werden rechtzeitig über die Behandlung ihrer Petition informiert und können
über eine Teilnahme entscheiden. Auch diese Möglich keit wurde bisher gut angenommen und
es hat sich gezeigt, dass th einigen Fällen durch die Anwesenheit aller Beteiligten Sachverhalte
im Sinne des Petenten direkt !m Ausschuss geklärt oder Mlssverständnisse ausgeräumt werden
konnten, Grundsätzlich hat sich gezeigt/.ctass die Entscheidung des Ausschusses dadurch dem
Patenten besser verständlich gemacht werden kann/ dies auch der Sachaufklärung und der
Auseinandersetzung mit der Stellungnahme der Ministerien in der Sitzung förderlich Ist
Mit der Möglichkeit, an den Sitzungen teilzunehmen und sich zu dem Anliegen zu äußern, ist
bei manchen Petenten aber auch eine gewisse Erwartungshaitung verbunden, die nicht immer

erfülibarist,



Die neue Behandlungsform hat einen höheren zeitlichen Aufwand für den Ausschuss/ aber auch
die Geschäftsstelie zur Folge. Es Ist bei der SItzüngsvorbereitung zu berücksichtigen, für welche
Behandlungsform sich die Petenten entschieden haben und ob sie sie gn der Sitzung teilneh-
men möchten. Die Tagesordnung beinhaltet nunmehr regelmäßig einen öffentlichen und nicht-
öffentHchen Teil, Bei ihrer Erstellung ist abzuschätzen/ wie viel Zeit für die Behandlung von Peti"

tionen einzukalkulieren ist, Haben Petenten ihre Teitnahme an der Sitzung angekündigt und
möchten von der Möglichkeit Gebrauch machen/ sich zu ihrem Anliegen zu äußern/ erfordert
dies regelmäßig einen höheren zeitlichen Behandlungsaufwanct/ der entsprechend einzuplanen

Ist. Die Petenten müssen zudem vor der Sitzung über den Behandlungstermin informiert wer"
den. Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass sich seit der Parlamentsreform die
Bearbettungsdauer von Petitionen signifikant verlängert hat,

Einreichurm von Petitionen. Quorum für Anhörung

Eine vergleichbare Regelung wie in § 14a Abs. 6 der gültigen Fassung des Thüringer Gesetzes
Über das Petltlonswesen (ThÜrPetG) ist in Sachsen-Anhatt nicht vorhanden; Gleichwohl begrüßt
der Ausschuss für Petitionen die vorgeschlagenen Regelungen im Gesetzentwurf der Fraktionen

DIE UNKE/ SPD und BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN (Drs. 7/2042). Die Veröffentlichung von Name
und Adresse von Mitunterzelchnern kann ein großes Hemmnis für den Erfolg einer Petition dar"

stellen.

Petitionen sind für viele Bürgerinnen die letzte Maßnahme, um Ihrem Anliegen Gehör zu ver-
schaffen oder sich gegen elneunverhältnismäßige behördliche Handlung zu wehren. Schon
deshalb sollte das Einreichen von Petitionen so bürgerfreundlich wie möglich und ohne hohe

Hürden ermöglicht werden. Der Übernahme von Regelungen; die bereits auf Bundesebene
durch den Petitlonsausschuss des Deutschen Bundestages angewendet werden, sind keine Be-
denken entgegen zu setzen. Somit würde den Mitzetchnern ein Wahlrecht über die Verwen-

düng eigener Daten ermöglicht werden.

Ein Quorum für eine Anhörung, wie dies der derzeitige § 16 ThürPetG vorsieht/ existiert in
Sachsen-Anhatt nicht. Der Ausschuss entscheidet auf Antrag der Petenten mit einfacher Mehr-
heit/ unabhängig von der Anzahl von Unterschriften, ob eine öffentliche oder nichtöffentliche
Anhörung durchgeführt wird. Das Quorunn von 1.500 Unterschriften/ die darüber hinaus auch
noch über die Petitionsplattform des Thüringer Landtages zu sammeln sind, sind aus Sicht des

Ausschusses weder bürgerfre und lich noch praxlsnah. Gleichzeitig sei darauf verwiesen, dass In
Sachsen-Anhalt nur SammelHsten mit handschriftlicher Unterschrift anerkannt werden.

Dißitale Petlttonsplattformen

Es sei vorangestellt/ dass Sachsen-Anhait im Gegensatz zu Thüringen b!s heute nicht über ein
eigenes Petitlonsportal zur Einreichung von Öffentlichen Petitionen verfügt. Der Ausschuss hat"
te sich zuletzt für ein solches Portal ausgesprochen.

Lediglich Beschlussempfehtungen des Ausschusses zu Massen" und Sammsipetitlonen werden
seit 2015 auf der tnternetseite des Landtages veröffentlicht/ sofern die Petition von mindestens
20 Unterstützern unterzeichnet und ein allgemeines öffentliches Interesse daran besteht.



Zu der Petltionsplattform des Thüringer Landtages (Fragen 24 bis 27) ist festzustellen/ dass die"

se eine gute Übersicht über Petitionen bietet, die zur Beratung und zur Mitzeichnung vorgese"
hen sind/ sowie zu abgeschlossenen Petitionen. Darüber hinaus sind nützliche Informationen in
Verbindung mit einem umfangreichen FAQ vorhanden und die Oberfläche wird als sehr benut"
zerfreundllch wahrgenommen. Hinsichtlich etwaiger Hürden und rechtlichen Bedenken se! auf

die bereits erfolgten Ausführungen zur Veröffentlichung von Namen und Wohnort bei einer
M!tzetchnung verwiesen. Ein Mlssbrauch dieser Informationen ist nicht auszuschlleßen. An die"
ser Stelle sei nochmals auf die Einführung eines Pseudonyms für Mitzeichnende verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Christina Buchheim
Ausschussvorsitzende

Anlagen

Geschäftsordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt mit den Grundsätzen des Aus-

Schusses für Petitionen über die Behandlung von Bitten und Beschwerden

Muster Einverstähdniserkläruhg zur öffentlichen Behandlung einer Petition
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Erster Abschnitt

Der Landtag und seine Organisation

t. IVSifgli&der des Landtages

§1
Rechte und Pflichten der Mitglieder

des Landtages

(1) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Voltes. Sie sind an Aufträge und Wei-

sungen nicht gebunden und nur ihrem Gewssen untenvorferL

(2) Die MitgGeder des Landtages shid verpfiichtet, an den Arfaeiten des Landteges te?-
zunehmen.

IL Fraktionen

§2
Bildung der Fraktionen

(1) Frai<Sonen sind Vereinigungen, zu denen sich Mitglieder des Landtages zusam-

menschifeßen können, die derselben Partei angehören odervon derselben Partei als

Wahlbewerber aufgesteilt worden sind, falls diese Partei mindestens den nach dem
Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt a-forderiichen Anteil an der Sfimmenzahl

erreicht hat Jedes Mitglied des Landtages darf nur wer Fraktion angehören. FrsK-
tionen können Gaste aufnehmen.

(2) Die Bildung einer Fratdion, ihre Bezacftnung, ciie Namen der Vorsitzenden, Mft-

glieder und Gaste sowie die Satzung.sind dem Präsidenten schnfüich mitzuteilen.

Der Präsident soll die Führung einer Bezeichnung untersagen, die die durch die
FraIcGon verfolgten poetischen Zieie nicht Mär ericennen lasst oder eine Untff^chei-

düng gegenüber anderen FraHionen nicht gewährietstet.
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(3) Mindestens drei MitgSeder des Landtages, die sich zusanwnenschEeßen wollen,
ohne die Fraktionsmindestetärke zu erreichen, können durch den Landtag als Grup-

pe anerkannt werden. Die Rechte von Gruppen bestimmt der ÄitestenraL

§3 . ,

Berechnung der Frakfionsstärtce

Für die Berechnung 6er FraKtionsstäri;en und dar HÖchstzahien gelten Gäste ate

FrskSonsmitgHeder. .

§3a
Abgeordnete ohne Zugehörigfceit zu einer Fraktion oder Gruppe

(1) Abgeordnete, die keiner Fralrtion oder Gruppe angehören, teilen der Prasidenün

oder dem Präadenten mit, in wachem ständigen Aussdiuss ihrer Wahl sie mit Red e-
und Antragsrecht, jedoch ohne Sämmrecht mitmnrksn woflen. Über die MitgEiedschaft

im Ausschuss entscheidet derÄStestenrat Enwäst dsbei dis berechfigten interessen
der Mrtgiieder des Landtages und das Erfordernis der Arbe'rtsfahigkeit der AusschOs-

seab.

(2) Abgeordneten, cfie keiner FrakSon oder Grupps angeboren, wird durch den'Ättes-
tenrat je Säzungsperiode des Landtages eine Gesamteedezeit zugeteiit, die auf der

Grundlage der Gesamtredezeit der kleinsten Frahljckn zu bemessen isL

III. Präsident und Vizepräsidenten,
SchriSfulver

§4
Wahl des Präsidenten und der

Vizepräsidenten

(1) Der Landtag wähtt sa'nen Präa'denten und 2we1 Vizepräsidenten fQr die Dauer

derWshlperiode.
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(2) Die stärkste Frakfion schlägt an Mitglied des Landtages für äie Wah! zum Präa-

denten von Die Fraktionen, auf die nach dem Höchsfcahlverfahren die zweite und

dritte Höchstzahl entfaitt, schiagen je Höchstzaht eän Mitglied des Landtages %r die
Wahl zum Vizepräsiäenten vor. § 3 findet keine Anwendung. Die FrakBonen können

eine andere VerteÜung der VofsdiIagsreäKte vereinbaren.

(3) Der Landtag wähK den Präsidenten und die Vtzeprasidenten einzeln nacheinan-
der mit Sömmzefteln. W%nn kein anwesendes MitgReti des Landtages widerspridrt,

kann durch Handzeichen und ifßnnen beide Veepräsitienten in einem Wahlgang ge-

wahit weräen.

(4) Sn vorgeschlagenes MitgB&d des Landtages ist gewählt, wenn es die Mehrheit

der aügegebenen göllis&n SSmmen erhätt WErd es nicht gewählt, so kann die vor-
schtagsberechfigte Frakfion ein anderes Mitglied des Landtages vorschlagen.

(5) Der Präsident und dis Vizepräsidenten verlieren ihr Amt, wenn sie aus der.Frak-

tion, die sie vorgeschtagen hat, ausscheideri.

(6) Der Landtag kann den Prgsiderrten und die Vizspräsdenten auf Antrag der Mehr-

heit der Mitglieder des .Landtages durch Bsschtuss abberufen. Der Lanätsg behan-
dett den Antrag ohne Ausschussüberweisung in einer 'Beratung. Über den Antrag

darf frühestens drei Wochen nach seinem Bngang abgesSmmt werden. Qw Be*

säiluss bedarf der Sjsömmung von zwei Dnäeln der iviitgEeder des Landtages.

§s
Aufgaben des Präsidenten

(1) Der Präskisnt vertntt das Land in Angelegenheitan des Landtages und regeit sei-

ne Geschäfte. Er wahrt die Wurde und die Reärte des Landtages, fordert sa'ne Ar~

heiten, leitet die Veriiandlungen gerecht und unpartensch und wahrt die Ordnung im
Hause-

(Z) Dem Präsidenten stehen das Hausrecht und die Poiizeigewalt in allen Gebäuden
des Landtages zu. Er kann eine Hausofdnung erfassen.

(3) Der Präsident leitet de Venwaitnng des Landtages. Ober Verwaltungsangelegen-
heiten von eriieblicher Beöeufcing entechadet er im Benehmen mit dem Ättestenrat
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§6
Vertretung der Pfäsidentin oder des Präsidenten

(1) Die Präsidentin oder der Präsident bestimmt sm^ erste Vizepräsidenfin oder ei-
nen eisten Vizepräsidenten, die odsr der im FalSe'ihrer oder seiner Vertiinderung o-

der derVakanz des Amtes an ihre oder seine Stelle trtH. Der Landtag ist zu untemch-

ten.

(2) Abweichende Regelungen der Vertretung sind im BnzetfaB zulässig.

§7
Schriftfuhrer

(1) Der Landtag wählt auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags der FraK-
äon&n zwölf Schnftfuhrer ffir die Dauer der WahtperiGde. Kommt ein gema'nsamer

Vorschiag der R'akBonen niäit zustande, so schlagen die FrakSonen, auf die nach

dem Höchstzahlvertahren die werte bis 15. Höchsfeahl entfallen. Je Höchsteahi eEn

Mitgiieä des Landtages vor. im Übrigen gelten § 3 und § 4 Abs. 3 bis 6 entspre-

chend.

(2) Die Schriftfilhrerinnen oder Schriftfuhrer untersKttzen die Präsidentin oder äen

Präsidenten bei der Sitzungsleifang. Sie nehmen Wortmeldungen entgegen und Sh-

ren dis Redneriiste. Sie öberwaäien die Einhalhmg der RedszeS. Sie eimittän dss
Ergebnis von Abstimmungen und Wahlen und beurfcunden sie- Sie eriedig&n in der

Sitzung andere Aufgaben nach den Weisungen der' Präsidenfin oder des Präsklen-

ten. Die Präsidentin ocier der Präsident verteilt die Geschäfte.

§8
Landtagsvemattung

(1) Die Landtagsverwal&jng.unterstEHzt den Präsidenten bei der Erfüllung seiner
Verwaitungsaufgaben- insbesondere; bef&ite!: sie die Sitzungen des Landtages und

seuier Ausschüsse vor und nimmt 1Ür den Präsidenten Vortagen (§ 18), Pslffionen
(§ 47) und andere an den Landtag gerichtete Schriftstücke % 54) entgegen.

(2) Der Direktor beim Landtag ist ständiger Vertreter des Präsidenten m der Verwal-

tung.
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IV.Äftestenrat

§9
Zusammensetzung des Attesfcenrates

(1) Mitglieder des Ältestenrates sind die Präsidenfin oder der Präsident, die yizeprä-

sidenfinnen oder die Vizepräsidenten oder die Vizsepräsidenfin und der VizepräSfäent

und 13 weitere Mitglieder äes Landtages- Die PrSsiäentin oder der Prä^dent und die
VizBpräsidentinnsn oder die Vizepräaderrten oder die Veepräsiderään und derVize-

Präsident haben beratende S&nme-

(2} Die 13 weiteren Mitglieder und dieselbe Zäh! von ständigen Stelivertreterinnen
oder Stellvertretern werden der PräsidenSn oder dem Präsidenten durch die FrakSo-

nen nach dem Rangma&zahlverfähren sdirifBich benannt Die §g 3 und 4 Abs. 2

Satz 4 gelten entsprechend-

(3) Jedes von einer Frahfion benannte Mitgiied des Altestenrates, das verhindert ist,

kann durch jeden durch die Fisictäon benannten ständigen SteBvertreter vertreten

werden.

(4) Den Vorste im Ältestenrat fijhrt der Präsident

§10
Aufgaben desAftestenrates

(1) Der Aftsstenrat untersttBzt den Präsidenten in pariam&ntarischen Angel^enheT-
ten. Er berät und beschfießt insbesondere in tmmunitäts-und Geschäfisordnungsan-

gelegsnheiten, über den Terminpian des Landtages und cße Tenmin^ruktur der Aus-

schusssrtzung&n, die sitzungsfreie Zeit und die Tagesordnung der Sitzungen des

Landtages- Er beschließt über die Sitzordnung im PienarsaaL

(2) DerÄltestenratunterstQtztcien Prä^denten auäi in Angetegenh&ten derVerwal-
tung des Landtages. Er wirkt insbesondere mit. beim Entwurf des .Hsushalteplanes

des Landtages, beim Eriass von Regelungen zur GewährfeEstung der Infönnaäonssi-

cherheit, bei derVerfQgung Eiber die Räume im Landtagsgebäutie, beim Eriass einer

Hausordnung, in Angef&genheiten der Bibliofriek, des Archrvs und anderar Ookumen-

tsSonen und bei der Verfügung über die Atöen des Landtages.
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(3) Für die BeratLffigen des Altestenrstes getten § 14 Abs. 1 und § 23 entsprechend,

sofern dem Äftestenrst Gegenstände zur Beratung überwiesen wurden.

(4) Der ÄItestenrat kann Kommissionen einsetzen. Er besfimrm bei der Einsetzung

den Auftrag und regelt die StSrte, die Besetzung, den Vorsite und das Verfahren.

V. Ausschüsse

§11
Einsetzung der Ausschüsse

0) Der Landtag badet aus saner MiSe die folssnden ständigen Ausschüsse:

1. Ausschuss.fQr Inneres und Sport,

2. Ausschuss fllr Landesentvifirfäung und Verkehr,

3. Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,

4. Ausschuss'ffir Umwelt und &iergie,

5. Ausschuss ffir Bundes- und Bjropaangel^enhetten sowie Medien,

6. Ausschuss iur Finanzen.

7. Ausschuss lür Recht, Verfassung und Gleidisteilung,
8. AusschusslÜrPetiSonen,

9. Aussdiuss ffir Wirtschaft, Wiss^K^aft und Digitaiisierung,

10. Ausschuss •für Bildung unä Kuitur,

11. Ausschuss-für Arbeit, Soziales und tntegration.

(2) Der Landtag Kann zeitweiFige AusschQsse einsetzen.

(3) Die Ausschüsse können Unterausschüsse einsefcen.

§12
Zusammensetzung der Ausschüsse

(l) Die stäncGgen Ausschüsse haben 13 Mitglieder, soweit der Landtag nicht eine

höhere MitgHedetzahl beschiießt Die Stäte ©nes zertweiligen Ausschusses be-
sä'mmt der Landtag bei-der Einsetzung.
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(2) Die Ausschussm'rtgiieder und dieseibe Zahl von ständigen SteRvertretem werdCT

dem Präsidenten von den Fraktionen schriftlich benannt Jede Frakiion benennt $o

weis Mitglieder, wie sich nach dem RangmaEzahiverfahren aus der R'akfionsstSrke

ergibt §3 und § 9 A&s. 2 gelten entsprediend. im Übitgen ist die ^teilvertretung

durch andere WTrtgfieder der Fraktion im Einzefeli zulässig. Sie ist dem Ausschuss-
Vorsitzenden m'rtzuteilen und in der Nieäerschrift zu vermerken.

(3) Die Stärke ihrer UnterausschOsse bestimmen die Ausschüsse. Für die Besetzung

der Unterausschüsse gilt Absälz 2 entsprechend. Jede Fraktion, die im Ausschuss

vertreten ist, muss jedoch auf ihr Verlangen mindestens mit einem MitgHed im Unter-
ausschuss vertreten sein. Die Mitglieder eines Unteraussriiusses sotien d&m ober-

geordneten Ausschuss angehSren. In Ausnahmefällen können die Frahtionen auch

MitgSeder des Landtages benennen, die nicht dem Ausschuss angehören.

§13
AusschussvorsBzende

(1) Die Vors'rtzenden der ständigen Ausschüsse wenien dsm Präsklenten von den
Fraktionen schnfttich benannt. Die Frsdktionen bezächnen im Attestenrat nacheinan-

der in der Reihenfolge der Rangmaßzahten jeweiis einen ständigen Ausschuss, •für

den sie den Vorsitzenden benennen wollen. § 3 gilt entsprechend.

(2) Die Vors'rtzenden der ze'rtweHigen Ausschösse werden jeweils bei der Bnsetzuns

von den FrakSonen in der Reihenföige der Rangma&zahlen benannt. Dabei werden

diese AusschQsse ffir sirfi gezählt Im Obrigen gilt Absatz 1 sntsprediend.

(3) Der Landtag kann den Vorsitzenden eines Ausschusses abberufen. § -4 Abs. 6

Satz l bis 4 gitt entsprediend- Der Abberufene darf von der berechSgten Frakfiori

nicht wieder ais Vorsitzender benannt ^A/e^den.

(4) Für die Ausschüsse sind steltvertretende Voisttzende in entsprechender Anwsn-

düng der Absätze l und 2 zu besteilen. Der VoFSteende und äer stellwrtretende
VoRiitzende eines Aussäiusses mQssen veFsdn'edenen FraIcBonen angehören, wo-

bei einer den die Landesregierung stützenden FrakBonen, der andere den Oppo-

sitionsfrafäjonen zuzurechnen san soll. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Vorsrtzenden und die steCvertretenden Vorsftzenden der UnteTausschuss£

werden vom übergeordneten Ausschuss bestimmt
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§14
Auigaben dsr Ausschüsse

(1) Die Ausschüsse bereiten dis Beratung und die Beschlösse des Landtages vor.

Die Ausschüsse sind zu bakiiger EriectigLmg der ihnen üöerwiesenen BeraUmgsge-
genstände veipfiichtet Finanz- und Hausfiattsvorlag&n gelten als an den Ausschuss

ffir Finanzen überwiesen. Die Fachausschusse and auf ihr Verlangen zu hören.

(2) F&nf Monate nach Ubeme'tsung ä'nes Beratungsgsgenstandes können eine

Frakfion oder acht Mitglieder d&s Landtages veriwg^i, dsss der Ausschuss durch
den Vorsitzenden oder Berichterstatter dem Landtag einen Bericht Ober den Stand
der Beratungen erefcattet- Wenn sie es verlangen, ist der Bericht auf äie Tagesorä-

nung des Landtages zu setzen.

(3) Die Ausschüsse können ädh auch ohne besonderen Auftras des Landtages rmt
Fragen rbefessen, die sich auf ihren Geschäftsbereich beziehen. Dazu ist der Antrag

eines Mitgliedes des Ausschusses oder einer Fraktion erfordertäch; der Arrtnag soEi
den Beratungsgegenstand konkret bezeichnen und schriftlich begründet werden-

Ober den Antrag entscheidet derAusschuss. Die Beratung kann in der gieichen Sit-
zung stattfinden, in der der Antras sestellt worden tst, es sei denn, eine FraKtion w1-

derspricht 5ne Sntscheidung in der Sadie flndet jedoch nicht statt eine Beratung
nach Säte 1 kann im Mssdiuss nicht zu selbständigen Vorlagen nach § 18 Abs. 1
fiihren. Besondere RecMs a'nzelner Ausschüsse, die in dieser GescbaftsordnLing

'krerankert sind, werden hierdurch nicht berührt Die Säze1 bis 3 gelten nicht für Ver-

handlungsgegenstände, die bereite anderen Ausschüssen überwiesen \nmrden snd-

(4) Die Unterausschusse bereiten die Beratungen und Beschlüsse der Qbeigeord-

neten Ausschüsse vor. Sie dürfen sich nur mit den Beratungsgegenständen befas-

sen, die ihnen die ßbengeoninefen Aussäiitese überwi^en haben.

§15
WahlprQfungsausschuss

(1) Die Mitglieder des Ausschusses -für Recht, Verfassung und GIeichstenung sind

zugleich Mitglieder des Wahlpr&fungsausschusses.

(2) Die Wahl des VofSitzenden und dessen Vertreter sowie das Verfahren im Aus-

schuss regeln sich narfi dem Wahlprijffungsgeselz.
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VL Ausschüsse eigener Art

§16
Parlamentarische UntersuchungsausschSsse

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Viertel Säner
Mr^rseder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse anzusetzen. § 37 gilt mit tier Maß-

gäbe entsprechend, dass die Enseteung nur auf der Grundiage ei'nes selbständigen

Antrages aus der Miäe des Hauses stat&iaft ist

(2) Die Einsetzung und das Verfahren bestimmen sich nach der Lsndesverfassung

und dem UntersuctiungsausscFiussgesetz-

§17
Enquete-Kommissionen

(1) Der Landtag hat das Recht, zur Vorüereitung von Entscheidungen Ober umfang-
reiche oder bedeutsame Sachkompiexe &iquet64<ommissionen einzuseteen. Der

Anüag muss den Auftiag der Koinmission genau bestimmen und den Zeitpunkt fest-

legen, bis zu welchem die Kommission ihren Bericht vorlegen soll. Im Übrigen gilt

g 37 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Einsetzung nur auf der Grundlage ei-

nes seibstandigen Antrages aus äer Mitte dss Hauses sfattftsrft ist

(2) Der Enquete-Kömmission gehören 13 Mitglieder des Landtages sn. § 12 Abs. 2

gilt enteprechend- Jede Frakfion kann bis zu zwei ständfge ErsatzmitglTeder benen-

nen. Abweichende Vereinbarungen der FrakSonen sinö zulässig.

(3) Jede Fraktion kann 1Qr die Enquets-Kommis^on eine ßeraterin oder einen Bera-

ter benennen, die oder der nicht dem Lanätag anzugehören braucht Mit der Bnset-

zung l'snn anderes beschlossen WCTden. Di& Beraterinnen oder die Beraferin oder

die Berater oder der Berater können an den Sitzungen der Enquete-Kommis^on teil-

nehmen; sie können gehört werden.

(3a) Kir Jede eingesetzte Enquete-Kommission erhatten tjie FrskSonen auf Antrag für
die nachgewiesenen Aufwendungen, die ihnen durch die Benennung der Beraterin-

nen oder der Beraterin oder äer Berater entstehen, einen monatlichen Zuschuss bis
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zu 2 500 Euro. Dieserwrd vom Beginn des Monats, in dem die Enquete-Komnussion

das erste Mal zusammentritt, bis zum Ende des Monats, in dem der Bericht eistattet

vn'rd, gezahlt

(4) Die Mitglieder der &iquete-KommisstonweiTien durch den PräsidentCT berufen.

(5) Der VoisHzende und der stellvertretends VorMteenäs müssen MttgRed des Land-

tages sein. § 13 Abs. 1, 3 und 4 gilt entsprechend. MitgRsder der Kommissiion, die

nicht Mftgiied des Landtages sind, haben beratende Sßmme.

(6) Die Enquet&-Komrntssian eistettet dem Landtag einen sdTriftiidien Bericht bis

zum im Einsetamgsbeschiuss festgelegten Ze'rtpurtS, spätestens jedoäi bis zum

Ende der Wahlperiode. Jedes Mitglied kann seine abweichende IVieinung dariegen.
Seine Stejlungnanme ist dem Bericht anzufügen. Sofern ein abschließender Bericht

nicht erstaüet.wenlen kann, ist rechtzeitig wn Zwischenüericht vorzutegen, auf de&-

sen Grundlage der Landtag entscheidet, ob die Enquete-Komnwsaon ihre Artie'rt fort-

setzen oder einstellet soii. Der Laidtag feann Jederzeit esnen Bericht über den Stand

des Verfahrens verfangen.

(7) im Obrigen gelten die Bestimmungen über die ständigen AusschQsse entspr&-
chend, sofern da" Landtag oder cfie Kommisa'on nichts anderes bescMieiSt

§17a
Parlamentarisches Kontroltgrenuum

(1) Die Landesregienjng unteriiegt auf dem Gebiet (tes Verfassungsschutzes der

Kontrolie durch den Landtag. Diese Airfgabe rummt das Parlamentarische Korrtroii-

gremium als Ausschuss des Landtages wahr.

(2) Zusammenseteung und Wahl des Pariamenfcanschen KontioBgremiums be-

stimmen sich nach dem Gesetz über den Verfassungsschufz im Land Sachsen-

Anhalt
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§17b
Ausschuss zur Überprüfung der Abgeordneten

nach § 46a des Abgeordnetengesetees Satfisen-Anhalt

Der Landtag kann zur Überprüfung der Abgeordneten süf eine hauptarnflidhe oder
moffiziells Tätigkeit filr den Staatesiftiertieitsdienst der Deutschen Demokratischen
Republik im Sinne des StssHJnteriagen-Gesetzes einen Ausschuss einsetzen. Ober

die Größe und die Zusammensetzung wird durch Einseteungsbeschluss entschie-
den. Das wertere Verfahren bestimmt sich nach dem Abgeordnetengesefcs Sachsen-

Anhatt
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Zweiter Abschnttt
Gegenstände der Beratung

I. Allgemeine Voischriften

§18
Vortagen

(1) Gegenstand der Verhandlungen des Landtages können insbesondere -fofgende

Vortagen sein (seibständig& Vortagen):

1. Gesetzentwürfe,

•l. Volksinffiativen,

3. selbständige Anträge,
4. Anträge auf Durchföhrung einer Aktuellen Debatte,

5. sdiriSiicheWahlvorschIäge,

6. Große Anfragen und die hierauf gegebenen Antworten der Lanäesregierung,

7. Berichte und Beschiussempfehlungen über Pe'ätionen,

8. SescMussempfehlungen En Immunitäts-, Geschäftsordnungs- und Wahlprü-

fungsangelegenheitsn,
9- Beschlussempf&hlungen des Ausschusses •Rlr Recht Verfassung und Gleich-

Stellung in verfassungsgerichtlichen Verfahren,
10. Anträge nach Artikel 72 und 73 der Landesverfassung,

11. Berichte und Beschiussempf&htungen nach § 40 Abs. 3, § 54 Aus. 2

und § 545 Abs. 3,

12. Berichte und Beschiussempfehlungen von UnteTSuchungsausschQssen,

13. Berichte von Enquet&-Komrmssionen,

14. Zwischenberichte der Ausschüsse,

15. Berichterstattungsveriangen nach § 14 Abs. 2,
16. Vorschiag des Prsa'denten nach § 54c.

(2) Vortagen m VerhctndlURgsgegenständen (unseBbsfancGge Vorlagen) sind insbe-
sondere:

1 - Bescfttussempfehlungen und Berichte d&r Ausschüsse,

2.. Ändsrungs- und Entechlisßungsanträse zu Gesetzentwürfsn,
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Änderungs- und Entschlie£ungsantTage zu anderen s^bständigen Vortagen,

Aitemativanträge zu AnüSgen naäi § 37.

(S) Vorlagen können in Papierform oder auf eteldroniSChein Weg Qberrnitteft werden.
Der ÄStestenrat regelt das Verfahren der elektronischen Oberm'rtBung. Der Landtag ist
zu unterrichten. Vortagen geHen ate der Präydentin oder dem Präsidenten zugegsn-

gen, wenn sie dem Referat 21 zugegangen sind.

§19
Behandlung der Vorlagen

C1) Vorlagen werden als Lsndtagsäruütsschen an alle Mitglieder äes Lsndtages und

an die Landesregierung verteilt sowie in einem eirtgeschränkt zugängiidien netzge-

stützten Informailionsangebot des Landtages berertg&stellt Gleiches gilt fQr Kfeine

Anfragen zur schriftlichen Beantwortung und die hierauf gegebenen Antworten der

Landesregierung (§ 44) sowie ffir Drir^Bdie Anfragen zur schrtftTtchen Beantworfcjang

<§45).

p) Landtagsdrucksachen gelten als verteitt, wenn sie den Mitgiiedem des Lanätages

in ihre Fächer gelegt, zur Post gegeben, bei FrakGonssitzxingen den Frakßonen zur

Verteilung übergeben oder fri Sitzungen des Landtages den-M'rtgliedem des Landta-

ges vor Schluss der SiSzung auf ihren Platz gelegt worden sind. Soweit Mitglieder
des Landtages auf die Obemutäung von Landtagsdrucksachen in Papierform venä<±-

tet haben, geSt&n Landtagsdrud(sachen mit der Bereitstetlung im eingeschränkt zu-
ganglichen netzgestützten Jnfomiaö'onsangefcot des Lsndtag^ als verteiit Kann ©ne

Berettstsllung nicht oder nicht vollständig eriöjgen, so ist dies im tnförmaöonsangebot

zu vennerken. Als Tag der Verteilung gilt äer Tag der Ausgabe der Land'tagsdrucX-

sache in Papierform.

(3) Landfagsdrucksachen geltefi autAi dann als v^teilt, wenn eirss\T\^ Mitglieder des

Landtages infolge höherer Gewalt, technischer Schwierigkeiten oder aus vjßSSgen.

Gründen oder wegen vorübergehender Abwesenheit erst nach der allgemeinen Ver-

teiiung Kenntnis eriangen.

(4) Die Lancftagsdmcksachen werden durch die B^reitstßltung im allgemein zusäng-

lichen InföEmaSonsangebot des Landtages veröffenäicht Die Bereiteteiiung kann
teifweise oder vollstSndig unterbleiben, sofern Besfimmungen d'eser Geschäftsord-
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nung oder Belange des Daten- oder des Geheimschutees enlgegenstehen. Unter-

bleibt die Bereitsteiiung, so ist dies im Införmationsangebotzu väTn&rken.

§20
Unzutässige Vorlagen

Vortagen, die gegen diese GeschSftsorcinung oder gegen Formvorschriften der V&r-
fessung Ctäer anderer Gesetze verstoßen, hat der Präsident, sofern der Mangel nicht

behoben wird, zurQcteuweisen. Gegen die Zuröäweisung kwnen die AntragsteUer

beim Präsidenten schriftlich Eanspruch einlegen. Ober den Bnspruch berät der ?es-
tenrat S- legt dem Landtag £ine BescMussempfehIung vor. Dieser entscheidet in ei-

ner Beratung.

§21
Uneriedigte Beratungssegenstände

Sind Vortagen am Ende der Wahlpenode nicht sbschiietisnd behandelt, so gelten sie
als eriedigt Voiksin'rtiafive, Volk&begehrai, Pslifionen, HaüshattsTechnunigen und An-

träge der Landesregfemng auf Enüastung werden in cBe nächäe WaMperiode über-

§22
Geheimschutzordnung

Der Präsident witd ennächfa'gt, im Gnwm^imen nnit dem Ältestenrat eine Geheim-

schutzordnung des Landtages zu eriassen-
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il. Gesetzentwürfe

§23
Einbringung von Gesetzentwürfen

(1) Gesetzerrtwürfe können von dsr Landesiegierung, von einer Fraktion, von m'm-

destens achtMrtgliedem des Landtages oder äurdi Voitebegehren eingebradnt wer-
den.

(2) GesetsentwQrfe sind bei der PräsidenSn oder beim Präsidenten einzure'idnen. Sie

müssen begründet sein. Gesetzentwürfe einer FratcBon müssen durch ihre Vorsit-

zende oder ihren Vorsitzenden oder einen ihrer oder seiner Stellvertreterinnen oder

Stellvertreter oäer durch die pariamentansche GeschäRsführeiin oder den'pariamen-

tanschen Geschäftsführer der Fraktion, GesetzenhvQrfe von achit oäer mehr h/!itg!ie-

dem des Landtages müssen durch diese autorisiert sein. § 18 Abs. 3 gilt entspre-

dtend.

(3) Fßhrtein Gesetzentwurf zu Mehrausgsben oder Wndei^nnalwien, so soii erAn-

gaben über deren Höhe und Deckung enthalten.

§24
Bnbringung von Anderungs- und Entsclilie&ungsanträgen

zu Gesetesntwürfen

(1) Anträge auf Änderung eines Gesetzentwuris können bis zum Schiuss der Aus-

spraciie in der letzten Beratung gestellt werden. Gleiches gilt Sr Anträge auf An"

nähme von EntsdiiießungCTi,dieda'Sac^enachzuetfiem Gesetzerrtwurf gehören.

(2) Die Anträge sind bei der PräsidenSn oder beim Präsidenten einzureichen oder in

der Landtagssteuns dem Sitzungsvorstand zu Qbergeben. ®e müssen von einer

Fralflion oder mindestens acht MrtgRedem des Landtages unterstötzt sein.

§ 1 S Abs. 3 gilt entsprechernL
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(2a) Fahren die Anträge zu Mehrausgaben oder Minäereinnahmen, so sollen sie An-

gaben über deren Hohe und DecRuns enthaKen.

(3) Werden Arrträge schon -vor ihrer Herausgabe (§ 19) beraten, so sind sie zu veri&-

sen.

§25
Anzahl der Beratungen

Der Landtag behandelt Gesetzentwürfe in ZWK Beratungen. G&selzentwQrfe zur Än-

denmgäer Verfassung behandeit er in df^ Beratungen-Drei BeratungCT linden autfi

stäK. wenn der Landtag dies beschtie&t oder der Gesetzentwurf am Sdiluss der
zweiten Beratung wieder an einer» Ausschuss überwiesen wird.

§26
Beginn äer ersten Beratung

(1) Die erste Beratung beginnt frühestens am dritten Tag nach Herausgabe des
Gesetzentwürfe. Sie Isann früher beginnen, wenn nicht eine Fraktion oder acht Mrt-

glfeder des Landtages widersprechen.

(2) Die erste Beratung muss innerhalb von sechs Wochen nach Herausgabe des Ge-

setzentwurfs beginnen. .Die Frist ist wahrend der sitzungsfreien Zeit gehemmL Sie

kann mit Zustimmung der Antragsteiter überschritten werden.

-§27

Verlauf der ersten Beratung

(l) tn der ersten Beratung werden nach der Einbringung in der Regel nur die GrunA-
zöge des Gesetzentwürfe besprochen. Wird ein Volfcsbegehren behandelt, so tst ei-

ner der Vertrauenspereonen zur Einbringung des Gese'tzentwurfs das Wort zu er-

telen.

(2) Der Landtag kann auf eine Aussprache verzichten, warm nicht eine Fraktion oder
ein anwasendes Mitglied des Landtages ^Ande^spric^IL
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§28
Abschiuss der ersten Beratung

C1) Am Ende der ersten Beratung kann der Landtag den Geseteentwurf an a'nen
Ausschuss oder an mehrere Ausschüsse überweisen. Es wird nur Ober die Aus-

schussQb&rwetsung abgesfa'mmt Andemngsanträge und Entsdiließunssanüäge zu
dem Gesetrentwurf gelten als mitQberwiesen.

(2) Eine Qbeiweisung gilt als besäitossen, wenn mindestens an Viertel der Mitglie-

der des Landtages dafür sSmmen. Der Landtag bescfttieiä jedoch mit Mehrtieit dar-

Ober, welcher Ausschuss den Gessetzentwurf behandeln soll Bestimmt der Landtag
keinen Ausschuss, so entscheidet der Präsident

(3) Gesetzentwürfe, die zu Mehraussaben oder Mindereinnahmen •ffihrcn, gelten-

stets auch als an den Ausschuss ffir Rnanzen uberwtesen. »sfem der Landtag im

BnzeEfeS nichts anderes beschließt Wird erst nach Abschluss der ersten Beratung
bekannt, äass Geseteerrtwürfe zu MehrausgabCTi unä Mindereinnahmen luhren,

kann aus der Mitte des Landtages beim Präadenten beantragt werden, diese G&-

setzeniwürfe nachträQiich audi an den Aussdiuss für Finanzen zur Mitberatung zu

überweisen.

(4) la ein Geseteentwurf mehreren Ausschüssen öberwtesen worden, so ist ein Aus-

schuss zum -federfuhrenden Aussdiuss zu bestimmen. Absatz 2 Satz 3 gift errtspre-

chend.

§2S
Ausschussb&ratung

(1) Der Äusschuss, dsm e'in Gesetzentwurf überwiesen wurde, berät ihn und lagt

dem Landtag eins Bsschtussempfehlung vor. Darin emp-iiehtt er, den Gesetzentwurf

unverändert oder mit bestimmten Änderungen anzunehmen, ihn abzulehnen oder ihn

fiär erledigt zu erfdären. Dff- Grunä der Erledigung ist anzugeben- Wird der Erleäi-

gungserklänjng im Ausschuss widersprochen, ist über den Gesetzerrtwurf a&zusSm-

men und dem Landtag ane Beschiussempfehlung in der Sache (Annahme ggf. mit

Ändemngsn oder Ablehnung) zusuleiten. Ener'ErlediQungserkiärung kam durch die
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Antragsteller, eine Fraktion oder acht anwesende Abgeordnete bis zur Schlussab-

st&nmung durch den Landtag widersprochen werden. Der Landtag beschGeßt sodann

über den Gesetzenhvurf oder Qberweist ihn wieder an einen Ausschuss- Der Aus-

schuss kann auch eine Entschließung 211 ciem Geseteerrtwurf empfehlen.

(la) Die Beschtussempfshlung ist durch die Ausschussvorsitzende oder den Aus-

schussvorsHzenden zu autorisieren. § 18 Abs. 3 gilt entsprechend.

(1b) Wird durch den Ausschuss ein Volksbegehrcn behandelt, so sind die Vertrau-

ensparsonen anzuhören.

(2) Der Ausschuss besönnmt aus seiner IVIitte einen oder mehrere Berichterstatter.

Der Berichterstatter hat in seinem Bericht die wesentiichen Gesichtspunkte ein-

schließßch derAnsichtan der Mindertiaten, die in der Ausschussberatung zur Spra-

ehe kamen, w'ederzugeben- Der Bericht wird in der Regel mDndiich erstattet. Der

Ausschuss oder der Landtag kann beschReSen, dass die möndtiche Berichter-

stattung durch einen schrifBichen Bericht ersetri öde- ergänzt wird.

(3) Werden andere Cäesetzenbvürie als Haushaftsvoriagen nach Absate 4 an mehre-
rs Ausschüsse zur Beratung Qbeiwiesen, so hat der federiuhrende /^jsschuss den

mäberatenden Ausschüssen vor der Abgabe einer Beschlussempfehtung an den
Landtag Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Hieizu übermittelt er den. mitbera-

tendenAussdiussanetnevoriäufigeBescMussempfehiung. Nach Ablauf von vier Ka-

ienderwochen nach Venabschieduns der voriäufigen 8es<rfilus$empfehlung kann der
federiühnsnde Ausschuss sane Besc±ilussempfehlung sn den Landtag beschiie&en,

auch wenn ihm keine Stellungnahme des mitfaeratenden Ausschusses vortiegt, es sei
denn, zwischen den Ausschüssen vnrd andsres vereinbart. Der Lauf der Frist ist in-

nerhalb. der sazungsfr-eien Zait gehemmL Ufeer den Ablauf des Mflüeratungsverfah-

rans ist dar Landtag zu unterrichten. In seiner Beridrterstaäung hat der fiederiQhren-

de Ausschuss auch darzulegen, ob und aus wachen Gründen er von einer Stellung-

nähme emes mSberatenden Ausschusses abgewichen isiL Im LJbn'gen fcann der Aus-

schuss für Rnanzen zu Entwürfen fär Gesetze, deren Verabschiedung eriiebliche

Auswirkungen auf die Abwicklung des laufenden Haushalts oder die Planungen fiir

fcOnfßge Haushaftsjahre haben wQrde, dem Landtag s^bstandig über die Vereinbar-
keit mit dem laufenden oder mit künftigen Haushalten Bericht erstatten und einen

Beschluss empfehlen.

(4) Haushalfsvoriagen sind der Enbvurf des Haushaft^esetzes und des Haushatts-

planes, Ändsrungsvorfagen zu diesen' Entwürfen (Erganzungsvoriagen), Voriagen



29

zur Änderung des Haushattsgesetzes und des Haushaltspianes (Nachtragshaus-
haitsvoriagen) sowie alte sonstigen den Haushält betrefi'enden Vortagen. Sie sind an

den Ausschuss för Rnanzen zur fedefführenden Beratung sowie an die übrigen

Fachausschüsse nach' § 11 Abs. 1 mit Ausnahme des Ausschusses ffir PeBßonen

zur Fi/R&erstung zu übero/etsen. Der Ausschuss tQr Finanzen iegt dem Landtag die

Beschiussempfehiung vor und besSmmt den SeridTtBrstaBer. Die m'rtbaratenden

Ausschüsse richten ihre Beschlussempfehlungen an den Ausschuss flir Rnanzen.

Weicht dieser in seäner Beschluss&mpfehlung an den Landtag von der Empfehiung
anes mäberatenden Ausschusses ab, so istim Beririitdaraufhinzuweisen.

(5) Der Ausschuss, dem ein Gesetzentwurf überwiesen wurde, kann zu einzelnen

Fragen auch eine Stellungnahme anderer Ausschüsse einholen.

§30
Beginn der zureiten Beratung

Die zweite Beratung beginnt frühestens am dritten Tag nach Schluss der ersten Be-

rstung. Ist der Gesetzentwurf änem Aussdiuss überwessn woFdten, so beginnt die

zweite Beratung ftöhestens am zweiten Tag nach Herausgabe dar Beschiussemp-

fshluns. Sis kann ftfiher beginnen, wenn nicht eine Fraktion oder acht Mitglieder des

Landtages widersprechen.

§31
Verlauf der zweiten Beratung

(1) In der zweiten Beratung wirä der Gesetsentwurf in allgemeiner Aussprache be-

handelt Auf Empfehlung des ÄSestenrates oder aufgrund einer Absprache der Frak-

tionen, die spätestens am Tage vor der Stexmg zustande kommen muss, kann der

Gesefceentwurfin Enzelberatung behandelt werden.

(2) Zu Beginn der zweiten Beratung erhält der Berichterstatter äes Ausschusses das

Wart. . • '

(3) Findet eine Snzeiberatung statt, wrd zunächst eine altg&meine Aussprache
durchgsfQhrt- Danach werden der Reihe nach alle selbständigen Bestimmungen des

Gesetzes (Artikel, Paragrafen), sm Sdiiuss derAbschnHte die Abschruttsuberschri^
ten und zuletzt die Gesetzesuberschttft behandelt Wenn es sachiBenlich ist, i^nn
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von der Reihenfolge des Geseizerrtwuris abgewichen werden und können mehrere

ßesfimmungen zusammen oder Teile ©nzetner B&sSmmungen getrennt behsndeit

werden oder auf die Behandlung von Teilen des Gesetesnfwurfs v&izichtet werden.

(4) Wird ein Volksisegehren behandelt, ist einer der VertTSuenspsrsonen in der Aus-

Sprache das Wort zu erteilen.

§32
Änderungen in der zweiten Beratung

(1) Findet eine Bnzeiberatung nach g 31 Abs. 3 statt, so ist über Änderungen zu

dem Gesetzentwurf jeweils nach der Beratung zu einem TeB des Gese&entwurfe, zu

dem ein Änderungsantrag oder ein AndeFungsvoFsäTiag in der Beschtussempfehlung

vorliegt, oder nach Abschluss der Einzelberatung des Gesetienbivurfe einzein abzu-

sBmmen.

(2) Rndet eine Behandlung in aligemein&r Aussprache statt, so wird über den 6e-

setzentwurf in einem AbsSnnmungsvoigang abgestimmt, dessen Verlauf sich. nach

§ 31 Abs. 3 Satz 1 und 2 richtet Die Abstimmung über die Teile der Beschlussemp-
•fehlung kann zusammengefasst werden, soweit nicht Änderungsanträge vorfiegen

oder ein anwesendes Mitglieä des Landtages getrenme AbsSmmung veriaigt

(3) Der Landtag kann einen Anderungsarrtrag, statt über seine Annahme oder Abteh-

nung abzustimmen, an einen Ausschuss überweisen.

(4) Uegen mehrere sich gegenseitig ausschließende ÄnderungsantiSge vor, so sind
Anträge, die sich von dem Gesetzentwurf weiter enffiämen, vor den weniger weitge-

henden Anü-ägen zu behandeln. Ist diese Unterscheidung nicht zweiielsfrei möglich

oder strit6g. so gilt der zuerst eingereichte Antrag als weitergehender Antrag. Wwü

ein weitergehender Antrag angenommen, so ist ein weniger weitgehender Antrag

damit abgelehnt Wird ein w6itefgehender Antrag an einen Ausschuss Obeiwiesen,

so ist auch ^nwenigerwatgehender Antrag überwiesen.

(5) Änderungsvorschiäge in Beschlussempfehlungen werden wie Änderungsanträge
behandelt.
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§33
Abschluss der zweiten Beratung

(1) Am Ende der sft/eiten Beratung kann der Lsncttag den Gesetzerrtwurf ganz oder

teilweise wieder an einen Ausschuss überweisen. Hst der Landtag in der zweiten Be-

ratung nicht Qber beantragte Änderungen errt^hieden, so gelten auch die Ände-

rungsanträge sowie die Seschiussempfehlung als an den Ausschyss uberwnesen.

Hat der Landtag lediglich einen Anderungsarrtrag an einsn Aussdiuss überwiesen,
so ist insoweit auch der Gesetzentwurf an den Ausschuss öberwiesen. Für die

nochmalige Ausschussberstung gilt § 29 entsprechend.

(2) Rnd&t keine dritte Beratung statt, so sfimmt der Landtag in zweiter Beratung auch
darüber ab, ob der ganze Gesetzentwurf mit den Änderungen, die in der zweiten Be-

ratmg beschiossen wurden, angenommen werden soli (Schlussabs&nmung). Ist in

der Beschlussempfehtung vorgeschlagen -worden, den Gesetzentwurf Str ertedigt zu

erklären, so istzunächst über diese Empfelilung abzusßnrenen^nä Änderungen, die
nicht in fäer Beschlussempfehlung vorgesehen wanen, beschlossen worden, so kann

der Präsident die Schiussabsßmmung bis zur Herausgabe der in der zweiten Bera-

tung beschlossenen Fassung aussetzen.

§34
Dr¥tt& Beratung

(1) Die tintte Beiatung beginnt fruhesteis am zweiten Tag nach Schluss der zweiten
Beratung. Ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung anem Ausschuss Gbsmne-

sen worden, so beginnt die dittte Beratung frühestens am zweiten Tag naüi HCTBUS-

gäbe der neuen Beschlussempfehlung. Sie kann irüher beginnen, wenn nicht eine

Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages widersprechen.

{2} In der dritten Beratung wird der Gesetzentwurf nochmals enzeln behandelt Wür-

de er in der zweiten Beratung geändert, so wird die geänderte Fassung der dritten
Beratung zugrunde gelegt Die geänderte Fassung ist als Landtagsdmdcsache her-

auszugeben.

(3) In der dritten Beratung werden nur die Anderungsarrträge zu dem Gesetzentwurf

behandett, die nach Schluss derzwe'rten Berabing eingebrachtworeten sind. Anträge,

die in der zweiten Berafcmg nicht angenommen wurden, dOrfen neu gesteilt werden.
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(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften über die zweite Beratung
sprechend. Eine AusschussQberwefeung findet nicht statt

31 bis 33) ent-

§35
Behandlung von Entschlie&ungsanträgen zu Gesetoentwyrfen

- Ober Entschließungen zu Gesstzentwürfen (§ 24 Abs. 1 Säte 2, § 29 Abs. 1 Säte 4)
beschSie&t der Landtag nach der Sdilussabsämmung Ober den GeseEzerrtwurf- § 39

gilt entsprachend-

§36
Ausferügung und Verkündung

(1) Die verfassungsrnäßtg beschlossenen Gesetze werden vom Präsidenten des

Landtages nach Gegenzeichnung des Minfeterpräsiäenten und des zuständigen
Fachminist&rs susgeferfigt und binnen Monatsftist Im Gesete- und Verordnunssblstt

verfcündet

(2) Der Präsident stellt den Wortfsut eines vom Landtag beschlossenen Gesetees

fest und Qbersendet es der Landesregierung ny EFSteilung der Gesetzesursdirtft
Hierbei tonn er offenbare Unrichtigkeiten beseitigen. Sowed dies infolge von Strei-

dumgen oder Einfügungen erforderiich geworden ist, kann er auch die Nummern von

Paragrafen oder anderen Teilen des Gesetzes ändern.

(EI. Entschlie&unsen,
Zustimmungen und andere Beschlüsse

§37
Einbringung

<1) Sefbständige Antrage, m'rt denen der landtag um a'ne EntschiieSung, eine Zu-

sfa'mmung oder um einen sonsSgen, nicht besonders geregelten Sescftiuss gä»eten
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wird, können von der Landesregierung, von etner Fraktion oäer von rrundestens s.dht

Mitaliedem des Landtages eingebracht werden.

(2) Anfrage nach Absatz 1 Sind bei der Präsidentin oder beim Präsidenten einzu-
rächen. Sie müssen begrQndet sein. Anträge einer Fraktion müssen durch ihre Vor-

sitzende oder ihren. Vorsäzenden oder eine ihrer SteIIvertre'terinnen oder emen seiner

Steüvertreter oder durch die pariamentarische GesrfiäRsfilhrerin oder den partamen-

tarischen GescAäftsfiihrer der Frakßon, Anträge von adTt oder mehr Mrtgliedem des

Landtages müssen durch cü'ese autorisiert sein. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Fähren Anfrage zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen, so selten sie Angaben

über deren Hähe und Deckung enfhslten.

(4) Änderungsantrsige, die den Gegenstand des Antrages nach Absatz 1 auswech-
san. sind unzulässig. Im Übrigen gilt § 24 entsprechend.

(5) AitemafEvanträge zu Anträgen nach Absatz 1 ?nnen bis zur EroRhun9 der Sit-

zung des Landtages gestellt werden, in dsr der Antrag behandett werden soll. Sie

sind bei d&r Prasidenb'n oder beim Präsiderten einzureichen. § 18 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. Ene gesonderte Enbringung erfolgt nicirt- Ober Altemsrtjvanirgge ist

nach der Ablehnung von Anträgen nach Absatz 1 afazusämmen. § 32 Abs. 4 gilt ent-
sprechend.

§38
Beratung

(1) Der Landtag behandelt die Anträge grundsäfczfich in einer Beratung. Für den Be-

ginn der Beratung giit § 26,1Qr deren weiteren Verlauf gelten die §§ 31 bis 33 und- 35

entsprechend. Wird ein Antrag am Schluss der Beratuns an einen Ausschuss Ober-

wiesen, so findet eine nochmalige Beratung in entsprechender Anwendung des § 34

statt; Änderungs- und Altemafivanträge gelten als m'rtöberwiesen. Die AusschOsse

können eine Beratung in vereinfachtem Verfahren nach Absatz 3 empfehlen, sofern
die Eribringer nicht innerhalb von sieben Tagen wkjersprechen. Für die Ausschuss-

beratung gilt § 29 entsprechend.

(2) Auf Veriangen Bberweist ds- Prasidem die Anträge unmitteibar an die Aus-

schösse. Die Ausscftussüberweisung gut als beschlossen, wenn nscht innerhalb von

sidüen Tagen nach Herausgabe der Untemchhmg durdi die Snbringer, eine Frshfi-
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on oder acht Mitglieder des Landtages Widerspruch erhoben wird. Der Präsident be-

stimmt, durch welchen Ausschuss die Anträge zu behandeln sind. Werden die Antra-

ge in mehrere Ausschüsse überwiesen, ist an 'federführencter Ausschuss zu besäm-

men.

(3) Beschlussempfehlungen zu Anträgen nach Absstz 1 gönnen durch den Ältesten-
rat im Eanvemehmen mrt den Frakfäonen in einer Drucksache zu3ammer^efasst und

zur Abstimmung gebracht werten. Die Ausschüsse geben in ihren Seschlussemp-

fehlungen an, ob sie dieses Afasb'mmungsverfahren-empfehlen. Die Frakßonen, acht

Mitglieder des Landtages oder der die Beschfussempfehlung abgebende Ausschuss
können bis zum Aufruf des Tagesordnungspunides verlangen, dass eine Beratung

statffindet Der Landtag entsch&iäet ohne Aus^irache.

§38
Beschlüsse

(1) Beschlösse, die der Landtag über Anträge nach § 37 gefasst hat, teilt der Präs^

dent der Landesregierung mit Sie weni^i auEierdem als Landtagsdrucksachen her-
ausgessbs"- Dis Herausgabe kann untertoleiben, wenn der Beschluss nur die 2u-

sümmurig zu einer Maßnahme der Landesregierung oder die Abiehnung eines An-

träges enthält § 36 Abs. 2 Säte 2 gift entsprechend. .

(2) Enthält ein Seschluss eine Airff&nterung an die Landesregjerung, so teiß diese
dem Landtag innerhafb von zwei Monaten nach seiner Herausgabe als Druc^sache

schnfflich m?t, was sie auf den Beschluss veranlasst hat Der Landtag kann eine an-
dere Frist besSmmen- Die Sätee 1 und 2 gettsn auch filr BestfilQsse, die En vorti&r-

gehenden Wahlperioden gefassl wurten. Die Mitteilung wird als Landtagsdnjcksache

herausgegeben.

(3) tVEtgtieder des Landtages können innerhalb eines Monate nach Herausgabe der
[^rtteSung beanstanden, dass sie den Beschluss nicht öder nicht vollständig eriedige.

Hat die Landesrcgierung ans Frist nach Absatz 2 Satz 1 und 2 niärt eingehalten, so
können Mttgliederdes Landtages auät f£eses beanstanden.

(4) K& Besnstandungen and beim Präsidenten einzureichan. Dieser ubemiittelt sfe

der Landesregierung zur schn'flfichen Beantwortung. Die Antwort der Landesregie-

rung wird deni Unterzeichner betennt g^eben. Sie wird im Landtag besprochen,
wenn es eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtages binnen einer Woche nach
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Bekanntgäbe schriftiicft verlangen. Antwortet die Lanciesregierung rtdTt innerhalb ei-

nes Monate, so können eine FraMion oder acht Mstgtieder des Landtages schrifffich
verlangen, dass die Angelegerihert im Landtag erörtert wird.

illa- Behandlung von Volksinitiativen

und VoÜobesehre"

§39a
Behandlung angenommener VolksmiäatEven

(1) Osr Landtag behandelt eine angenommene VolksinitiaSve in zwei Berstungen.

(2) Eine angenommene Volksinifialive wini nach der Bekanntmachung im Mintsteri-

sJblatt für das Land SaChsso-Anhalt gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Volksabs&n-
mungsgesetees unverzdgRch auf die Tagssordnung gesetzt Sie wird von einer der

Vertrauenspersonen a'ngebractrt und in einer ersten Beratung behandelt Am Ende

der ersten Beratung überweist der Landtag die Volksinitiaäve an einen Ausschuss

oder an mehrere Ausschüsse- Wird die Vofksimtiaäve in mehrere Ausschüsse über-

wiesen, so ist ein Aussdiuss zum federfuhrenden Ausschuss zu besßmmen.

C3) DerfederföhrendeAussd^uss.hatdieVertrauenspersonen derVotksinitiaüve an.

Mitberatende Ausschüsse sind zu der Anhörung einzuladen. Der federführsnde Aus-

schuss erarbeftet unter BeteiIigLng der miüieratenden Ausschüsse eine Beschluss-

empfehlung an den Landtag. Er kann dafür Gutachten van Sachveretärtclisen einho-
len. Die zweite Beratung im Landtag ist spätestens dra Monate nach der ersten Be-

ratung durchzuführen. Bei VoIRsiniäatjven, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand

haben^ ist die zweite Beratung spätestens fQnf Monate nach der ersten Beratung
durchzuführen, tn der zweiten Beratung ist eine Vertrauensperson zu hören. Dis Fris-

tsn nach den Satasn 5 und 6 können aus wichtigem ©und um einen Monat veriän-

gert wenden.

§S9b
BehandEung nicht angenommener VoIksinitiaSven

(l) Volksinitiagven, die nicht die erforderiSche Unterschifflenzahl erreicht haben, leitet
der Präsident dem Peüfionsausschuss zu.
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(2) Der PetiBonssusschuss behandelt nicht angenommene VolksinitiaSven wie

SwnmetpeSfionen. Ist die Initiative von mindestens 4 000 beteiiigungsüerechtigten

Personen unterzeichnet 'worden, so sind die Vertrauenspersonen durch den Peä8-

onsausschuss anzuhören.

§39c
Behandlung von VoEksbeflehren

(1) Die Landesregferuns übermittelt zuiässigs Voikäiegehren unter Dartegung ihres
Standpunktes unveizQgGch an den Landtag.

(2) Für das wertere Verfahren gehen äie Bestimmungen ober die Beratung von Ge-
setzerrtwOrfen mit äer Maßgabe, dass das VoiKsbegehr^i innerhalb von vier Mona-

ten nach Eingsng beim Lanäteg abschHeßend aj bshandeln ist. Die Vertrauensper-

sonen sind in den Ausschüssen und in den ßerartungen des Landtages zu hören.

§39d
Ubergangsvorechrift

Für VoSksinffiativen, deren Behandlung nach § 5 des VolksabsSmnnungsgesetzes bei
der Prasiäentin oder dem Prssid&nten des Landtages, und •f&rVolksbegehren, deren

DurchtShnjng nach § 10 des Vofesabstimmungsgesetzes bei dem ffir Wahlen und

AbsGmmungen zuständigen Ministerium bis zum 31. Dezember 2Qi5 beantragt wur-

den, sind die §§ 3Qa bis 39c in der bis zum 31 - Dezember 2019 geltenden Fassung

anzuwenden.

IV. Sonstige Vortagen

§40
Sonstige Voriagan

(1) Sonstige Vorlagen, insbesondere Vortagen der Landesregierung, die nicht einen
Geseteerrtwürfzum Gegenstand haben, Mitteilungen einzelner Minister sowie Voria-

gen des Präsidenten des Landesrechnungshofes oder des Landesbeauftragten fOr
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den Datenschutz überweist der Präsident unmntteibar in den zajständigen Aüsschuss.

in besonderen Fällen in mehrere Ausschüsse, von denen einer ats federführend. zu

bestimmen ist

(2) !st eine Vortage nach Absatz 1 dem Landtag lediglich zur Kenntnis ^ugeieitet, so
hat es mit der Behandlung im Ausschuss sein Bewenden. Im Obngen gilt § 29 ert-

sprechend.

(3) ist a'ne Vorlage nach Absatz 1 dem Landtag zur Abgabe einer SteKungnahme

zugelätet worden, so überweist ste die PräsidenSn oder der Präsident an den zu-

ständigen Ausschuss. Der Ausschuss tagt öffenliich. Er sntscheidet, ob andere Aus-

schösse zu beteäigen sind. &• enteche'idest auch, ob er eine Stsllungnahme abgBrt
oder ob er davon absieht Er entscheidet schReßiich darüber, ob er dem Lanätag ei-

ne Beschlussempfshlung mS seiner Steüungnahme oder mit dem Verzicht auf die

Abgabe einer Stellungnahme zuleitet oder ob er die Stellungnahme unm'rttetbar be-

schließt und öbermttteft oder unmiäelbar auf die Abgabe einer Stellungnahme ver-

achtet und diesen Veracht ufaemittett Beschließt der Ausschuss unmitteibar, so ist

seine Entsciisidung cfem Landt^ durch Urrterrichtung bekannt zu machen. Sie gitt
als Entscheidung des Landtages, scfem nicht innerhalb einer Woche nach der Her-
ausgäbe der Dructeache eines Frakäon de' PFäsidenßn oder dem Präs'Kienten schrift-

lich das Verlangen ubermriteit, die Entscheidung des Landtages einzuholen. Dieser

entscheidet, ob er der in der Untenrichtung nach Satz 5 übemrifteften Entscheidung

zustimmt; Änäarungs- und Aitemafivan&sge sind nicht zulässig. Die StBUungnahme

ist nach Ablauf der Frist nsch Satz 6 oder nach aner Errtsdieidung des Landtages

durch die RrasidenSn oder den Präadenten zu QbermitbelrL

§41
Sonstige Vortagen nach der Landeshaushattsordnung

des Landes Sachsen-Anhait

(1}§ 40 Abs. 1 gilt auch -für Vortagen der Lanäesregiemng oder des Mmtsteriums der

Finanzen nach der üandeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

(2) Für Vorlagen nach den § 22, § 54 Abs. 2 und § 64 Abs. 2 Satz 1 der Landes-
haushaltsoidnung des Landes Sachsen-Anhaft giit die Stellungnahme, Enwiltigung

oder Zustimmung des Ausschusses ffir Fmanzsn als Stellungnahme, Bnwjlligung
oder Zusfimmung des Landtages, sofern nicht innerhalb einer Woche nach der B&-

schlussiassung durch den Ausschuss für Rnanzen eine Frakfion dem PrasntentKi
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sciiriSIicb das Verlangen übennittelt,zu der Vortage die Entscheidung des Landtages

einzuholen, (n diesem Fall hat der Ausschuss für Finanzen dem Landtag eine Be-

schlussempfehtung zuzute'rten tffid einen schrifüidien Beridit zu erstatten.

V. Landtag und Regierung

§42
•Bitdung derLandesregierung, konstruktives

NSsstrauensvotum, Vertrauensantrag

Die Bildung der Landesresierung, die Behandlung eines iainstruldiven Mtss&auens-

votums oder eines Vertrauensanfrages des E^niststpräs'identen besSmmen sich

nsch der Landesverfässung.

§42a

Frage- und Auskunftsrecht der IWrtglied&r des Landtages

(1) Fragen einzelner M'rtgiieder des Landtages oder psriamentarische Anfragen ha-

ben die Landesregierung oder ihre Mitglieder im Lanätag und in swien Ausstfiüssen
nach bestem Wissen unverzQgiich und vollständig zu beantworten. Dfe gleiche Ver-

pflichtung haben dis Beauftragten der Landesregierung in den Ausschüss&n des

Landtages.

(2) Unbeantwortet gebiiebene Fragen einzelner Mitglieder sind nach der Sitzung un-
verzüglich schriftlich zu tseänlworten. Die Antwort der Landesregierung ist mit <äer

Frage ais LandtagsdrucKsache herauszugeben, es sei denn, Betenge des Dsien-

oder des Geheimsdurtzes stehen entgegen.
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VI- Anfragen, Aktuelle Debatte

§43
Große Anfragen

(1) Bne FrakSon oder rrundestens adit Mitgiieder des Landtages können eine Gro&e

Anfrage an die Landesregierung richten. § 37 Abs. 2 Satz 1. 3 und 4 giSf entspre-

chend.

(2) Große Anfragen sind schrffllich zu begründen, soweit nicht der Sachvertiaft, über
€sn Auskunft gewünscht wird, aus dem WoriJsut der Anfrage deufflch genug hervor-
geht WortlatEt und Bsgründung der Arrfrage solisn Knapp und sachlich formuliert
sein. Ihr Inhalt darf nicht den Taäbestand einer strafcaren Handhjng befunden und

keine Werturt^le oder pariamentarisch unzulässigen Wendungen enthalten.

(3) Der Präsident teilt Große Anfrsgen der Lgndesnegierung zur schriftlichen Beant-

wortung mit Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung werden als
Landtagsdrucksachen verteilt

(4) Die Landesregierung beantwortet die Gro&e Arrfrage nach bestem Wissen unver-

zügiich, spätestens Jedoch innerhalb von zwa Monaten nach Zugang der Großen

Anfrage, und voilständig. Diese Frist kann durch eine Vereinbarung zwischen dem

Fragestelle.r und der LandesFegisrung bis iängstens vier Monate verfSngert werden.

Ober die Vereinbarung einer Fristveriängerung informiert die Landesregierung den

Präsidenten.

(5) Nach Bngang der sctiriSRchen Antwort der Landesregierung wird die Große An-

frage mr Aussprache auf die Tagssondnung gesetEt, wenn dies innerhalb von zwei

Monaten nach Herausgabe der Drucksache vom Fragesteiier, von einer Fraktion o-

der mindestens acht MEtglfedem des Landtages schriföich veriangt wird. Der Frage-

steiler iiann abweichend von Satz 1 sc^riftifch verfangen, dsss die Große Anfrsge

nicht im Landtag, sondern in eänem zuständjgen Ausschuss beraten vnrd. Der Aus-

schuss ist durch äen FragestelEer zu bestimmen. FQr die Ausschussberatung giit Ab-
satz S Satz 1 bis 3 entsprechend.

(6) Zu Beginn der Aussprache wird dem FragesteIEer das Wort erteSt. § 62 Abs. 1

Satz I gilt entsprechend. ASsciann erhätt es die Landesregierung. In der Aussprache
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steht dem ftagestelfer das Schlusswort zu. Die Fraktiorien sind berechßgt, Ent-
schfeßungsanträge zu Großen Anfragen zu steilen; sie werden rächt gesondert ein-
gebracht Ober säe ist nach Schiuss der Aussprache abzusGmmen- Wird der Antrag

zum Abschiuss der Beratung in einen Aussctiuss überwies&n, geKen audi die Große

Anfrage und die Antwort dsr Landesreglerung als in diesen Ausschuss übenwiesen.

Wird der Antrag in mehrer& Ausschüsse überwiesen, ist ein Ausschuss zürn feder-

fiihrenden Ausschuss zu besSmmen. Für die AussctiussberaüJns gitt § 29 mit der

Maßgabe entsprechend, dass ausschfießßch zum Antrag eine Beschlussempfehiung

vorzulegen ist

(7) ist nach Ablauf der.Frist gemäß A&satz 4 Satz 1 oder 2 keine Antyrort der Lan-

desresisru"5 eingegangen, sst die Große Anfrage auf die Tagesordnung der ngchs-.

ten Sitzung des Landtages zu setzen, es sei denn, der Fragesteller verzichtet darauf.

In dieser Beratung erhält zunächst die Landesregienmg zur Begründung ihres Abse-

hens von einer Beantwortung das Wort. Alsdann erhält es der Fragesteiier. Findet

eine Aussprache statt, steht dem Fragestelier das Schiusswort TU.

§44
Kleine Anfragen zur schrifüichen Beantwortung

(1) Jedes Mitglied des Landtages kann Kleine Anfragen zur schrfftiichen Beantwor-

tung an die Landesregierung ridnten. Die Arrfragen sind beim Präsidenten schrifflich

einzureichen- § 37 Abs- 2 und § 43 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

(2) Dis Lanöesregierung' beantwortet Kleine Anfragen nach bestem Wissen univer"

zügiich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nadi Zugang, und vollständig.
Diese Frist kann durch eine. Vereinbarung zwischen dem Fragestelter und der Lan-

desregierung bis iängstens zwei Monate veriängert werden. Über die Vereinbarung

einer Fristveriängerung infonniert die Landesr^ierung den Präsidenten.

g 42a Abs. 2 Säte 2 gi? entsprechend.

(3) Ist nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 Sstz 1 oder 2 Keine Antwort der Lan-
desregierung eingegangen, ist die Neine Anfrage auf die Tagesoninung <I<ST nächs-

ten Sitzung des Landtages äu setzen, es sei denn, der Fragestellerverzichtet darauf.

In dieser Beratung erhält zunächst die Landesregierung zur Begründung rhres Abse-

hens von einer Beantwortung das Wort Alsdann erhäit es der Frggestelier. Findet

eine Aussprache statt, steht dem FragestdlerdasSchiusswortzu.
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§45
Dringliche Anfragen zur schrffflichen Beantwortung

(1) Zu jeder im Terminplan festgelegten SBzungsp&riode des Landtages kann Jedes
Mitglied des Landtages eine dringiiche Anfrage steilen, die aus zwei Fragesätzen

ohne Unterfragen oder aus einem Fragesatz, der in bis zu zwei Unterfragen untert^tt

sein kann, bestehen kann. Im Übrigen gelten § 20, § 43 fiüs. 2 Satz 2 und 3 same
§ 13 Abs. 3 entsprechend.

f2) Dringliche Anfragen sind spätestens am Donnerstag der Woche vor der S'rt-

zungswoche des Landtages bis 12 Uhr bei der Pcsadentin oder beim PrSsidenten

schiifffich einzureichen- Die PrässdenSn oder der Präsident teilt die Anfragen der

Landesregiemng mit

(3) Dringiicfte Anfragen beantwortet die Landesregieruns spätestens bis zwei Stun-

den vor Beginn der Sfeungsperiocte des Landtages. § 42a Abs. 2 Satz 2 gift entspre-
chend.

§45a
Befragung der Landesregierung

(1) In j'eäer im Terminplan festgelegten Steungsp^ode des Landtages •findet eine.

Beiragunfl der Landesregierung statt. Die Befragung soll nicht länger als 60 Minuten

dauern. Sie kann durch den Lantlteg vsrigngert werden.

(2) in der Befragur^ sind nur Fragen zuSässig, die von akhjellem Isnde^poliSscften

Interesse sind und Gegenstände berühren, die in die Zuständigteit cter Landesr^gie-

Eung feilen. Sie müssen kurze Antworten ermöglichen und können durch eine kurze
Vorüemerkung emgelertet werden- FOr die Frage einschiie&lidi der Vorbemerkung
stehen höchstens dr® Minuten zurVerfögung.

(3) Zur ersten Frage in da- Befragung wird äner FragesteHerin oder einem Fragestei-

Sar der größten FrakGon das Wort erteiit Nachfragen der Fragestelierin ocfer des Fra-

g&stellCTS oder anderer Mrtgiieder des Landtages sind zulässig. Die Prasidenlin .oder
der Prä^'dent bestimmt die Rahenfolge der Nachfragen. Ist diese Befragung abge-

schlössen, erteitt die Präsidentin oder der Präsident einern Fragestells- derwefteren
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Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stalte das Wort zur Befragung der Landesregie-
rung. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(4) Das Recht, die erste Frage in der Befiagung der Landssregierung zu stellen, geht
in der nächsten Steungsperiode des Landtages auf die nächststärkste Fraktion über.

Sind alle Fraktionen beräcksichb'gt worden, wird zur ereten Frage erneut sinem Mit-

glied der größten Prakb'on das Wort erteilt

(5) Grundsätzlich antwortet das zuständige Mitglied der Landesregisrung. Die W-
wort soll sne Redezett von drei Minuten nicht Q&erechTeitan.

§46
Aktuelle Debatte

(1) Auf Antrag einer Fratöon findet in den oräenffichen Sitzungen des Landtages ei-
ne AI^tuelle Debatte über einen bestimmt bezeichneten Gegenstand crhsma) statt.

Der Gegenstand soll von aiIgemeBnem und slrtuellem Interesse sw und die Kbmpe-

tenz des Landes betreffen.

(2) Jede Fraktion hat hn Laufe eines halben Ka(endei]'ahres Anspruch auf dreitn3lig£

BerQcksichBgung von ihr eingereichter Anträge. Nicht beantragte oder nicht beratene

Themen verfaHenjeweBs am Ende des halben Kalendeqahres-

(3) FQr eine Sitzung darf von einer FrakSon nur ©n Thema beantragt werden. Der

Antrag tonn frühestens wahrend äerAufeteIiung der Tagesordnung durch den Mes-

tenrst, spätestens am Dienstag der SHzungsuroche des Landtages bis 18 Uhr bei der
Präsidentin oder beim Präsidenten gestellt werden. § 37 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) In einer Aktuellen DebaSe werden bis zu drei Themen behandelt' Der Landtag

kann über (iie Ajfriahme eines zusatdidien Themas entscheiden. Wird dieser Anfe'ag

abgelehnt, .so ist er auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Sitzung des

Landtages zu setzen, falte es die bearrtragende Frakßon verisngt U&gen mehrere
Anfrage vor, soll ihre Reihenfolge gelost werden^ im Übrigen behandelt der L.andtsg
die Anträge in der Ra'henfölge ihres Eingangs.

(5) In der .Aktuellen Debatte befragt die Redezeit je FraicBon zehn Minuten Je Thema.
in der Aussprache erhalt ai$ erster Redner der AntragsteJter das WorL Die Landes-

rcgierung erhält zehn Minut&n Redezeit Eridärungen oder Redsn durisn nidTt verfe-
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sen werden. Auf Verlangen erfiäJt die Antragsteilerin ein Schlusswort von drei Minu-

toi.

(6) Beschlüsse zur Sache werden in derAktueilen Debatte nicht geifasst

§46a
Vereinbarte Debatte

Auf der Grundlage einer interfraWioneiten Verständigung iührt der Landtag eine V€T-
einbarte Debatte durch. Ofe Reihenfolge der Redner-folgt der Größe der FrakSonen.
Die Redeze'rt je Fraktion beträgt zehn Minuten. Die Rede^eit der Landesregierung

soll zehn Minuten rtcht überschreiten. § 62 Abs. 3 gilt entsprechend.

Vlt. Petitionen

§47
Überweisung von Petitionen

(1) Dem Petrfionsausschuss obliegt die Behandlung der an den Landtag gerichteten

Bitten und Beschwerden (Pelitionen). Der Präsident überweist die PeStionen an den

Petiäonsausschuss.

(2) Der Präsident kann 'die a,n ihn gerichteten. Petiöonen dem Peüäonsausschuss

überwefsen-

(3) Mitglieder des Landtages,, die eine PetrBon überreichen, sind auf ihr Verisngen

bei entsprechender Behandlung im PelSionsausschuss mit beratender Stimme hin-
zuzuziehen.

§48
Veriahrensgnmösatze, Rechte des Petifionsausschusses

(1) Der Landtag steift Verfahrensgrundsätze über die Behandlung von Bitten und B&-

schwesräen (PetiSonen) auf. Kese sind ajm Ausgsngspunkt der Entscheidungen des
PeSfionsausschusses und des Landtages Ober Peäfionen zu machen.
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(2) Wenn der Peötionsausschuss um Aktenvorlsge, Auskunft oöer ajtritt zu Snrich-

tungen nachsucht, ist der zuständige Minister rechtzeiüg 211 unterrichten.

(3) BetriRt eine Petition einen Gegenstand der Beratung in einem Fachausschuss,

wird eine schriftliche Steilungnahme des Fachausschusses singeirolt

(4) Der Peötionsausschuss kann zu einzelnen Fragen oder zum Petitionsanliegen

seihst eine Stellungnahme anderer Ausschüsse einhoten, auch w&nn die Pefifion
keinen Gegenstand der.Berstung in einem Fachausschuss betrifft. Der um tachBche

Stellungnahme ersuchte Ausschuss ist verpflichtst. sittt mit dem Anliegen TU be-

schäffigen und dem PeStionsausschuss innertialö von vier Wochen eine qualifizäerte
Stelfungnahme 21; übermitteln. Bei Nichteint^tung der Frist sind dem pelitionsaus-

schuss die Gründe ctaffir miteuteilen.

§49
Übertragung von Befugnissen

an einzelne Mitglied&r

Über die Befugnisse 'einzeiner Mitgiieder des PeSSonsausschusses beschGeßt der

PeSSonsausschuss. Inhalt und Umfang der Übertragung sind im Beschiuss zu

bestimmen.

§50
Beschlussempfehlung und Bericht

(1) Der Bericht des PeBBonsausschusses über die von ihm behandeKen Petitionen

wird mit einer BsscMussempfehlung dem Landtag in einer Sammelöbereicht vorge-

legt

(2) Innerhalb von drei Säzungswochen nsdh Druddegung und Herausgabe werden

die Berichte auf di& Tagesorcinung des Landtages gesetzt SSe können mündiich er-
gänzt werden- Eine Aussprache -findet statt, wenn diese von einer FrakBon oder von

acht lyirtgßedem äes Landtages verlangt wird.

(3) Der Pet'fionsausschuss erstattet dem Landtag jähriich einen schnfüichen Bericht

über seine Tätigkeit
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§51
Abschließende Behandlung

(1) Den Petenlen wird die Art der Eriedisung ihrer PefiBon mitgeteilt. Die Mitteifung
soll mit GrQnden versehen sein.

(2) Soweit der Landtag Petit'onen an die Landesregierung zur Berucitsichlägung oder

zur Erwägung Oberwiesen hat, teitt die Landesregierung innerhalb von zwei Monaten

dem Landtag schriftlich mit, was sie auf die Beschlüsse veranlasst hat Die Mitteilung

wird als Landtagsdnicksache herausgegeben. Auf Antrag eines Milgßeds des Land"
tages, dem die Mitt^lung rtcht befriedigend erscheint, kann der Pefißonsausschuss
die Petition von neuen) beraten.

V!tl. Besondere Berartungsgegenstande

§52
Verfassungs9erichüiche Verfahren

Ob der Landtag einem verfassungsgerichäichen Verfahren beifreten oder eine Ste!-
iungnahme gegenQber einem Verfassungsgericht ^igeben soll, entscheidet er auf

der Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht, Verfassung

und Gfeichstellung. Der Ausschuss •für Recht, Verfessung und Steichst&llung soli den

Fachausschuss beteiligen, soweit der Ausschuss filr Recht, Verfassung und GIeich-

Stellung beabsictiögt, dem Landtag die Abgabe einer Stellungnahme zu empfehlen-
GsgenQber dem Landtag ist schriftlich oder mündlich Qber den Gegenstand des uer-

fessungsgerichäichen Verfahrens, die Beratungen des Ausschusses sowie ober die

Beteiligung von Fschaussehüssen zu berichten- &npfiehlt der Ausschuss, Kslne $tel-

lungnahme abzugeben, ist scbrifiiich zu beridTten. Mehrere-Empfehlungen des Aus-
Schusses, keine Stellungnahme abzugeben. Können in einer 8eschlussempfehlung

zLisammengeiässt werden. Ober Beschlussempfehiungen, keine Stellungnahme ab-

zugeben, ist im Verfahren nach § 33 Abs. 3 abzustimmen. Der Lanätag behandeft die
Bnpfehlung in einer Beratung; äie §§ 24 und 30 bis 33 gelten entsprechend.
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§53

Immunitätsangelesanheiten

(1) Gn Antrag auf Herbeifühnjng eines Verlangens aufAussetzung einer Straiverfol-

gungsmaßnahrro, einer.Haft oder ©ner sonstigen Beschränkung der persönRchen

Roheit eines Mägliedes des Landtages nach Artkef 58 Satz 1 der Verfassung des
Land&s Sachsen-Anhait kann von der PTSsidenSn oder vom Präsidenten, von der ie-

weBigen FrakSonsvorsrtzenden oda- vom jewäiig&n Fraktionsvorsteenden oder'ronn

betroffenen Mstgiisd des Landtages gestellt werden. Er ist zu begrünäen und bedarf

dar Schriftform.

^ Bnen Antrag nach Absatz 1 überweist der Präsident unverzogüch an den Ättes-
tenrat Der ÄItesfenrat galt d^n Arrtragstetter und dem betroffenen Mitglied des Land-

tagss Gelegenheit zur Äußerung. Artikel 53 Abs. 3 der Verfassung des Lanäes
Sachsen-Anhalt findet Anwendung.

(3) Der Aftestenrat ist auf der Grundlage von Artjke! 58 Satz 2 der Landesveifessyng
ermächtsgt, abschlie&end üb®' einen Antrag nadi Absats 1 zu entscheiden. Die Ent-

Scheidung soll innerhalb eines Monats nach Oberweisung des Antrages an den

Ältestenrat erfolgen.

(4) Besdiließt der ÄItestenrat ein Verfangen auf Ausseizung, ist der Beschiuss an die
fiir cße auszuseteende Maßnahme 22j$tändigs Stelle sowie an das für Justiz zustäTt-

dige M'rtgised der Landesregierung zu Qbermittein und dem Landtag als Untemchting

bekannt zu machen

§S3a
Auswärtige Vemehmungen von Mftgliedem des Lancteg&s als Zeugen

Bedarf eine auswärtige Vemehmung eines Mitgliedes des Landtages als Zeuge einer
Genehmigung des Landtages, erteilt sie äie Präsidentin oder der Präadertt nadi An~

härung des Mitgliedes des Landtages. DerÄttestenrat ist in seiner nächsten Sitzung
zu unterrichten-
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§54
Untemchtungen

(1) An den Landtag gerichtete Mitteilungen, Denkschriflten und sonstige Schreiben, in

denen kein Beschluss erbeten wind, kann der Präsident als Landtagsdaicksachen

oder in anderer Form herausgeben oder in einem eingeschränkt zugänslichen nete-

gesKtäen informaljonsangebot des .Landt^es bereitst^fen lassen. Erg^ai diese

aufgrund eines Gesetees, so sind sie ate Landtagsdmci<sache herauszugä3en. Der
Präsident kann Schreiben nach Satz 1 an Ausschüsse zur Beratung sowie auch zur

Berichferststtung überweisen.

(2) Ist eine Angelegenheit einem Ausschuss zur Berichteretattung überwiesen wor-

den, so kann er dem Landtag eine Beschiussempfehlung voilegen- Der Landtag be-

handelt die Empfehfung in einer Beratung. Hieriur gelten die §§ 24 und 30 bis 33
entsprachencL

§S4a

Informationsvoriagen der Landesregierung

(1) Für die Behandlung von Vorlägen der Landesregierung, die der Infoimsfian des

Landtages gemäß Artikel 62 der Verfassung des Landes Sachsen-AnhaIt über

1. die Vorbereitung von Gesetzen,

2. wichtige Angelegenheften der Landesplanung,

3. • den geplanten Abschluss von Staatsverträgen,

4. Bundesratsangeiegenheiten,

5. Verwaltungsabtommen,

6. dSe2usammenarbeitmitdem Bund, den Ländern, den Regionen, anderen Staa-

ten und zwischenstsafiichen BnridTtungen sowe ffir AngeiegaThaten der Eu-

ropaischen Union

dienen (InfomiaSonsvoriagen), gilt g 54 entsprechend. Vortagen, die der Informafa'on

über die Vorfaereitung von Gesetzen sowie über Ministerpräsidenten- und FachFninis-

terkonferenzen dienen, werden nach einem Verfahren herausgegeben, das der Prä-

si'dent im Einvernehmen mrt dem Altestenrat besfimmt
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(2) UntBmchtungs" na<^) Absatz 1 Satz 1 Nm. 4 und 6 getten als dem Ausschuss für
Bundes" und Europaangelegenheiten sowie Metäien übenwesen. Sie sind in einem

eingeschräniA zugänglichen ne-tzgestulzten Iniörmationsangebot des Landtages be-
reitzustellen. Der Ausschuss entscheidet, mit welchen Urrfemchtungen narfi Satz 1

er ach näher befasst § 40 Abs. 3 gilt entsprechend.

0) Für Vortagen nach Absatz 1, za denen die LandesFegienjng zur Abgabe einer

Stellungnahme auffonjert, gilt § 40 Abs. 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass von
e'mer Oberweisung im Ein^Ifall abzusehen ist, wenn die Vortage gemäß. Absatz 2

bereits ais sn den Ausschuss fDr Bundes- und Europaangelegenheiten sowe Medien
Bberwi'esen gilt

§54b
Wahrnähme der pariamenfarischen Kontrolle der Landesregierung

auf dem Gebiet der akustischen Wohnraumßberwachung

(Artikel 13 Abs. S Säte 3 des Grundgesetze)

Die Landesregiemng erstattet gegenüber den Fachausschüssen jähriich Ober den im

Rahmen der akustischen Wohnraumübenvachung aufgrund von

Artikel 13 Abs. 3 bis 5 des Grundgesetzes zum Zwecke der Sbrafverfolgung und der
Gefährenabwehr erfolgten Emsate technische-Mittä Bericht

§54c
Bestimmung von Wahltag und Wahtzeit

für die Wahlen zum Landtag

(•t) Der Präsident schlagt dem Landtag gemäß § 9 Abs. 1 des Wahlgesetzes des
Landes Sachsen-AnhaIt nach Anhörung de£ LandeswahIleiteTs im Benehmen mit

dem Altestenrat den Wahftag und die WaMzsit für die Wahlen zum Landtag von Der

Äftestenrat ist schriftlich über das Ergebnis der Anhörung äes Landeswahifeiters zu
urrtemchten.

(2) Der Landtag behandelt den Vorschlag des Präsidenten in einer BeTatung.
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Dritter Abschnitt

Ordnung der Sitzungen

I. Sitzungen des .Landtages

§55
Einberufung, Tagesordnung

(-!) Der Landtag wirf von seinem Präsidenten einberufen. Zur ersten Sitzxing des neu

gewählten Landtages, die spätestens am 30. Tage nach der Wahl stattSnden muss,

beruft der bisherige Präsident den Landtag esn.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Stzungen bes&nmt der Präsident, wenn der

Lantlfcsg darüber keinen Beschluss gefasst hat Der Präsident kann eine vom Lancä-

tag beschlossene Tagesordnung erweitern.

(3) Rnden mehrere Sitzungen an aufeinander folgenden Tagen statt (S'rtzungs-

Periode), wird die Tagesordnung für die gesamte Steungsperiode aufgesteUL

(4) Verfangt ein Viertes der MitgSieder des Landtages oder die Landesregierung die
Snbenrfung des Landtages, so h^ben ste den gewünschten-Beratungsgegenstand

anzugeben. Der Präsident hat den Landtag unvsizüglich zu einer Sitzung zummdest

mit dem gewünschten Beratungsg^enstand etnzuberufert Die ^tzung muss binnen

angemessener Zeit, spätestens jedoch zwei Wochen nach Bngang des Antrags

stattfinden.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind mögfichst frühzeitig allen Mitglie-

dem des Landtages und der Landesregiemng miteuteilen.

§56
Reihenfolge der Beratungspunkte

Unter mehreren Geseteenhvürfen, mehreren AnfrSgen nach § 37 oder mehreren an-

deren Vorlagen gle'cher Art richtet sich die Reihenfolge, in der sie auf die Tagesord-

nung gesetzt werden, in der Regel nach d&m Eingangsdatum der Vortagen. Dntte
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Beratungen haben in der Reget vor zweiten und ersten Beratungen Vorrang, zweite

Beratungen vor ersten Beratungen. Gesetzentwürfe haben in der Rege! Vorrang vor

Berafungsgegenstanden nacfi § 37 und vor Großen Anfragen. Die Fraktionen kön-

,nen im Ältestenrat anderes vereinbaren.

§57
Abweichung von der Tagesordnung

(1) Der Landtag Kann, sofern nicht andere Vorschriften entgegenstehen, auf Vor-

schiag des Präsidenten oder auf Antrag einer Fraidion oder von mindestens acht

MitgRedem des Landtages beschließen,

1. dass Gegenstände, die nidit auf da- Tagesordnung stehen, beraten werden,

es sei denn, dass eine Frakfion oder acht Mitgliedsr des Landtages wider-

sprechen,

2. äass die Reihenfolge äerSeratungsgegenstandegeandertwird,
3. dass verschiedene Punkte der Tagesordnung zusammen beraten werden,

4. dass ein Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt wird,

dass dis Sitzung vor Eriedigung der Tagesordnung geschlossen wird.5.

(2) EFgibt sich nach Aufstellung der Tagesordnung, dass ein Gegenstand nadi den
Vorschriften der Verfassung oder dieser ©eschäRsordnung nicht beraten werden

darf, so hat ihn der Präsident von der Tagesordnung abzusetzen.

§5S
Leitung der Sitzung

(1) In den Sitzungen des Landtages bilden der Präsident und ZWCT Schriftiuhrer den
Sitzungsvorstsnd. Der Präsident eroffhet und schfieSt äie Sitzung und leitet die Ver-
handlungen. Hiertiei unterstSteen ihn die anderen Mi^fliedardes Sitzungsvorstandes.

(2) Sind Präsident und Stellvertreter gleichzeitig vertiindert, Dbenitmmt das am ianss-

ten dem Landtag angehörende Mitglied, aas hierzu bereit ist, den Voreitz (ARersprS-

sident); bei gleicher Dausr der Zugehörigke'rt; zum Landtag entscheidet das höhere
Lebensalter. Sind Sdififtföhrer nicht in ausrsidiender Zahl ersdiienen, so bestellt der

Präsident für die Sitzung Stellt/ertreter.
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(3) Zur Klärung von ZwerfeJn Ober die Zweckmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit seiner

Maßnahmen kann der Präsident die Sitzung -für kurze Zeit unterbrechen. Wenn es

eine Fratt'on oder mindestens acht Mitglieder des Landtages wünschen. Scann der

Präsident die Stzung auch unterürechen, soweft dies aus anderen Groncien fiir die
ArtaeTt des Landtages dienlich ist

§59
Erste S'rtzung des Landtages

(1) In der ersten Sitzung 'des Landtages nach Beginn der Wahfpertode führt bis zuc

Wahl des Präsidenten derAiterspräsident den Vorsitz. Auf die Ausübung des Amtes

kann verzichtet wsrden.

(2) Der Atterspräsident eröffnet die erste Sitzung. Er benennt zwei [UTrtgiieder des
Landtages, mit denen er den voriäufigen Sitzungsvorstand bildet. Er stetit die

Beschlussfähigkert des Landtages durch Namensaufruf fest und lässt sodann den

Präsidenten wählen.

§60
Aussprache

(1) Scfweit nichts anderes vorgeschrieben ist, eröfihet der Präsident über jeden Ge-

genstand, der auf der Tagesordnung steht, die Aussprache.

(2) Ein [k/iitgfied des Sttzungsvorstandes föhrt eine Reeineriiste. Mitgfiecter des Land-

tages, die zur Sache sprechen wollen, haben sich Eieim Silzungsvorstand schriftlich

zum Wort zu melden. Der Sitzungsvorstand tenn Wortmeidungen auch auf and^e
Weise entgegennehmen.

(3) Hn MitgBed des Landtages darf spreciien, sobald ihm der Präsident das Wort er-

'teilt hat Es richtet üen Redebe'rtrag ausschließlich an die Mitglieder des Landtages

oder an die Mitglieder der Landesregierung.

(4) Zu Zwisch&nfragen und Zwischenbemerkungen, die kurz und präzise sein müs-

sen, melden sich cfie Mitgiisder äes Lanttiages Ober die Saafmikrofone zu Wort; dEe
PrSstäenän oder der Präsident kann das Wort hierzu in Jeder Aussprache des Land-

tsges erteilen. Zwischenfragen dürfen erst gestetit werden, wenn die Rednerin oder
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der Redner sie auf eine entsprechende Frage äer Präsiäentin oder des Präsidenten

zufässt und das Wort erteiit worden ist Zwischenüefneriamgen dQrfen ecst gesteOt

werden, wenn dazu das Wort erteitt worden ist imAnschiuss an eine Rede kann die

Präsidenän oder der Präsident das Wort zu einer Zwischenbemerfcung zu diesem
Debattenbeftrag von höchstens zwei Minuten, bei wn&r Drei-Minuten-Debatte von

höchstens einer Minute, erteilen; die Rednerin oder der Redner darf hierauf aniwor-

ten. Bei Zwischerrfr^gen bleibt das Mitglied des Landtages in der Fraktion sitzen und

hebt den Ami zur Antragstellung. Bei ZwischenbemeTkungen sighaTtsiert das Mitglied

des Landtages seine Intervenlionsabsichf daäurch, dass es zum Saatmikrofon üitL

§61
Reihenfolge der Redner

(1) Der Präsident besönnmt die ReSienfblge der Redner. Dabei soll er für sachge-

maße Ertedigung und zweckmäßige Gestaltung der Beratung sorgen und die ver-
schiedenen Auffassungen zum Beratungsgegenstand und die Stärke der Frakßonen
berücAschtigen.

C1a) Die Voisrtzenden der Frafcöon&n müssen jederzeit gehört werden unabhgngig

davon, ob ein Gegenstand zur Beratung aufgerufen oder die Redeze'ft der Frakßon

bereits erschöpft fet Dieses Recht kann im Vertretunssfell nach vortieriger Ankündi-

gung -tiir den gesamt»! Stzungsfag sudi durch, eine Stefivertreterin oder einen Steli-

•vsrüeter wahngenommen wsnäen.

C2) Berät der Landtag über Anü-äge aus seiner Mitte, so kann einer der Antragsteiier
zu Beginn und am Schluss der Aussprache das Wort verfangen.

(3) Bn Berichterstatter kann jederzeit das Wort zu einer S'ganzung seines Berichts

verlangen.

§62
Rededauer

(1) Bei der Ejnbringung eines Gegenstandes darf der Redner nicht länger als
15 Minuten sprechen- ist für die Beraümg des Gegenstandes eine Redezeft der Frak-

t'onen von jeweils drei Minuten vereinbart worden, darf die Enbringung nicht langer
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als 10 Minuten dauern. Auf Vorschlag äes Attestenrates kann der Landtag die Dauer
der Bnbringung anders festlegen.

{2} Der Landtag kann für di& Beratung eines Gegenstandes den Frakfionen unter an-
gemessener BerQcksichtägung ihrer Stärke besSmmte Redezsiten z^itell^n und äie

Dauer der sinzelnen Reden, auch für MitgKeder der Landesregierung. besdlrärtcen.

Der Landtag entscheidet darüber auf der Grunäfage einer entsprechenden Empfeh-
lung äesÄttestenrates öhns Aussprache. Tätt der Landtag den FrahSonen Redezei-

ten zu, so hat er audi fllrfrakäonslo^ Mitglieder des Landtages Redezeiten -festeu-
setzen.

[3) Stellt der Präsident eine Oberschreihmg äer empfohlenen Redezeit dwch ein MB-

giied der Landesregieruns fest, so kann jede Raktion die gleit^ie zus^zllche Retie-
zeit beanspruchen. Spricht ein Mitgiied der Landesregierung, wenn die. Redezeit ei-

ner Fraktion schon erschöpft ist, so gewährt der Präsident dieser aufVerianssn noch

einmal angemessene Zeit zu einer Erwiderung.

(4) Spricht ein Mitglied des Landtages länger als zulässig, so soll ihm der Präsident
nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen-

§S3
Freie Rede

(1) Die Redner sprechen grundsätziieb in freient Vortrag. a'e könnsn hierbei Auf-

Zeichnungen benutzen. Zitate dEtrfen sie veriesen, wenn sie diese als solche Rennt-

Ech machen.

(2) Im Ausnahmefäi! dürfen in Vertretung sines Redners oder bei Beifrägen mrt iän-
gerer Rededauer im Wortlaut vorbsfKtete Reden mit vortieriger Genehmigung des

Präsidenten veriesen werden.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten nicht -für die Berichterststter und für diejerft-

gen Mitglieder des Landtages, die ene Vortage för die Antragstelter begründen^ Sie
dürfen ihre im WorÖgut vorber^teten Reden im AusTiahmefaIl mit Eriauönis des Pr5-
sidenten zu Pnotokolt geben. Diese änd im Stenogratischen Beiidit erteprechend zu

kennzeichnen-
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§54
Sachruf

(1) Der Präsident kann Redner, die vom VerharuäIungsgegenstancJ abschweifen,
^.w Sache" rufen.

(2) ist an Redner dreimal in dsreelben Rede >2ur Sache" geiufen und beim zweiten

Mal auf die Folgen einas dritten Sachrufes hingewiesen worden, so kann ihm der

Präsident das Wort entziehen, ist einem Mitglied des Landtages das Wort entzogen

worden, so darf es das Wort bis zum Schhjss der Aussprache nicht wieder erhalten.

§S5
- Schluss der Aussprache

(1) Ist die Reäneriiste ersdiöpft oder hat sich niemand zwn Wort gemeldet, so.erklärt

der Präsident die Aussprache fQr geschlossen. Ist die Aussprache geschlossen und
cfie AbsSmmung eröRnet, sind Anträge in der Sache raänt mehr zuzulassen und das
Wort nicht mehr zu erteilen, es sei ä&nn, es wird zur Geschäfisordnung v&rlangt

(2) Der Landtag kann die Aussprache untertsrechen oder schiießea Bn Anbrag auf

Unterbrechung oder Schluss der Aussprache bedarf der Unterstützung von einer
Frskijon oder acht anwesenden Mitgliedern des Landtages. Ober einen Antrag auf

ScNuss der Aussprache ist vor einem Antrag auf UrTterbrechung abzustimmen. Über

einen Antrag auf Schluss der Ausspracfte darf erst abgesärrumt wenjenT nachdem &»-

ner deq'enigen, de den Beratungsgegenstend ^ngebradTt hatten, der Berichtsr-

statter und Ja ein Redner för und w'der den Beratungsgegenstand sprechen kormten.

Wird einem Antrag auf Schluss der Ausspradie widersprochen, so isa vor der Ab-

Stimmung über dissen Antrag auch je ein Redner Rir und wider die^n Antrag zu hö-

§S6
Wortmeldungen sar Geschäftsordnung

(1) Ein Mitglied des Landtages, das zum Verfahren sprachen will, tonn sich jeäeizeit,

auch nach Schluss der Aussprache, mit dem Zuruf „Zur Geschsftsordnung" zum

Wort meiden. Das Wort zur (SeschäRsordnung ist ihm sogleich zu erteilen. Gne Rede

darf dsdurdiJedodiniäituntCTbrocten werden.
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(2) Wer das Wort zur Geschaftsordnung eriialten hat. ciarf StA nur zur veriahren&-

mä&igen Behandlung des QeraSe. anstehenden oder des unmttteibar vor ihm behan-

detten Berafamgsgegenstancies oder zum Ablauf der Stzungen des Landtages

äußern. Er darf nicht länger aEs drei Minuten sprechen. Ba VeTstöß&n gilt § 62 filos. 4

entsprechend.

§67
Persönliche Bemerkungen

Bnem Mtfglied des Landtages, das adi zu w\sr persönOChen Bemerkung zum Wort

gemeldet hat, ist das Wort auch nach dem ScWuss der Ausspradie zu ertederL Das

Mitglied des Landtages darf in der persönlichen Bemerkung nur Angriffe zurudwvet-

sen, die in der Aussprache gegen das Mitglied gerichtet wurden, oder eigene Ausfüh-
rungen berichtigen. Die persönlit^te Bemerkung ist dem Prä^denten auf sein Verian-
gen dem wesenüichen Inhalt nach schrifflich mitzuteilen. Das Mitglied des Landteges

darf nichtlänger afe drei MimAen sprechen. § 62 Abs. 4 giit entsprechend-

§68
Erklärungen außerhalb der Tagesordnung

Au&erhalb der Tagesordnung kann der Präsident einem Mitglied des Landtages das
Wort zu einer Eridärung erteilen. Die EiHlärung ist ihm vorher dem weseoäichen in-

halt nach schriftlich mrtzxrtalen; sie darf nicht länger als drei lyTmuten dauern.

§ 62 Abs- 4 gilt entsprechend.

§69
Anwesenheit, und AnhSrung

der Landesregierung

(1) Em Antrag, die Anwesenheit eines MitgSleds der Landesregierung zu verfangen,

muss von einer Frakb'on öder mindestens acht Mftgliedem des Landtages unteRStDtzt

sein- Über den Antrag ist sofort abzusGmmerL Der Präsident kann die Sitzung bis

zum &?cheinen des Mitglieds der Landesregienjng untCTbrechen.

(2) Verlangt nadh. Schfuss einer Aussprache sin Mriglied der Landesrcgierung das
Wort, so ist die Aussprache wieder eröffnet
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(3) Wird einem ft/TttgIied der Landesregierung aufs^n Verlangen au&erhaib d^'Ta-
gesordnung das Wort erteilt, so hat der Präsident die Aussprache über seine Ausfüh-

rungen zu eröfihen, wenn ss eine Fraktion oder acht Mftgiieder des Landtages ver-

langen. Beschlösse zur Sache werden nicht gefasst

§70
Beschiussfähigkeit

(1) Der Landtag ist beschtussfahig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des

Lanätages anwesend a'nd. Der Präsident steift zu Beginn jeder Sitzung fest, ob der

Landtag beschlussfahig ist

(2) Hat der Präsident die Beschtussfähigkert zu Beginn der Sitzung festgesteift, so giit
'der Landtag, auch wenn nicht mehr die HäSe der Mitglieder des Landtages anwe-

send ist, weitertun als bescFiIussfähis, soiar@e nicht eSn Mitglied des Landtages vor
einer Abstimmung oder Wahl die Beschlussfahigkeit bezweifelt. Dieses gift als anwe-
send.

(3) Wifü die Beschlussfähigkeit vor einer Abstimmung oder Wahi bezweifelt, so hat

sie derSiteungsvorstand, wenn sie nicht offensichtlich zu bejahen oder zu vemänen

ist, durch Namensaufruf festzust^lien. Der PrSädent ksrin die Absßmmung oder

Wahl -für kurze TeH aussetzen.

(4) tst die ßesctilussfähigkeit nicht h^zuädien, so hat der Präsldesnt ctie Sitojng zu

schließen. Die unterbliebene AbsSmmung oder Wähl und der übrige nicht eriediste

Teil der Tagesordnung ssnd auf die Tagesordnung der nächsten S'rtzung zu setzen.

Diese kann von dem Präsidenten auch -für denseiben Tag einberufen werden.

§71
. Zeitpunkt der Abstimmung

Der Landtag stimmt über einen Gegenstand in der Regei unmrttslbar nach Schluss

der Aussprache Ober diesen Gegenstand, ab. Werden rvsdh, Schtuss der Aussprache

nofsh persöntiche Bemerkungen (§ 67) gemarfft, so sind diese abzuwarten* Der

Landtag kann dfe Abstimmung bfe zur nächsten Sitzung vertagen.
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§72
Fragestellung

(1) Der PräsEäent lasst in derWase abstimmen, dass er fi^gt, ver einem bestimnrten

Beschiussvorschlag (©ner Vorisge, einem Ta! einer Vortage, einem sonstigen An-

trag oder Vorschlag) zusSmme.

(2) Der Präsident hat die Fragen so zu stellen, dass der Wi!)e des Landtages in den

Beschlüssen klar zum Ausdruck; kommt. Der Präsident kann zu diesem Zweck auch

über Te3e eines Beschiussvorsd^iags getrennt abstimmen tsssen.

(3) In äer Regel ist ober weitergehende Beschlussvorschiage vor den weniger weft-

gehenden abzusßmmen. Ober einen Hiifeantrag (Eventualarrtrag) vArü erst 3bge-

summt, wenn dsr Haüptantrag abgelehnt worden ist

§73
Erforderliche Mehrheit

(1) Der Landtag beschlie&t nut der Mehrhe'rt öer abgegebenen SGmmen, sofern die

Verfassung riichis anderes bestimmt. SBmmenthaitungen gelten als nicht abgegebe-

ne SfimmerL

(2) Stimmengleichheitgitt als Ablehnung des Beschlussvorschlags.

§74
Form derAbsSmmung und

Feststellung ihres Ergebnisses

C1) Abgestimmt wird nach Entscheidung des Präsidenten durch Handzeichen oder
durch Aufetehen.

(2) Der Präsdent steift die Absfiimmungsfrage so. dass sie sidi mit „Ja" oüw „Nein"

beantworten lässt Sie ist in der Regel so zu fassen, dass zunächst gefragt wird, ob
die ZusBmmung erteBt v^rd. Daoadi ist zu -fragen, wer den Beschiussvorschlag ab-

lehnt (Gegenprobe). Auf die Gegenprobe kann verzichte werden. Auf Verlangen ei-
ner FrakSon oder ®nes Mä^ieds des Lsndtsges ist die Gegenprobe dunäizufiähren-
Dies gi!t auch für dTe FesteteKung von Sfimmenfhaltungen.
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0) Dte Mitgiiedsr des Landtages verlass^i auf Auffonierung des Präsidanten den

Saat. Die Türen werden geschlossen bis auf die zur Abstimmung erforderlichen Tu-

ren. Der Präsident besSmnrtfiirJedeAbslammungstijr einen Zäiier AufäasGIocken-

zeichen des Präsidenten treten die Mitglieder des Landtages, die dem Beschlussvor-

schlag zusSmmen woilsn, durch (fie JaKir, dis ihn ablehnen wollen, durch die Neintßr,
die teine Slämme abgeben vrollen, durd'i die Enthaitungstürin den Saal enn. Die ein-

tretenden MitgReder des Landtages werden taut gszShtt Kein Mitglied des Landtages
darf vor Schiuss der Abstimmung den Saal •weüer veriassen. Mft einem Gloctenzei-

chen schließt der Präsident die Zahlung. Hierauf sßmmen nur noch der Präsident

und die Zähler ab.

§75
Abstinimung durch Namensaufruf

und namenüiche Abstimmung

(1) Bedarf ein Beschiuss einer Mehrheit, die nach der gesetzlichen ZaM der Mrtglie-

der des Landtages zu berechnen ist, so ist durch Natnensaufrufabzusfimmeh.

(2) Bei AbsSmmung durch Namensaufnrf ruft en Mitgiieä des Sitzungsvorstandes ai-

fe Mitglieder .des Landtages in alphabetischer Reihenfolge mit ihrem Namen auf. Die
Aufgerufenen geben ihre Stimme durch Zuruf (gJa", „Nein',' „Enthsttung1') ab. Der Zu-

nrf ist durch den Aufrufenden zu wiedeihol&n. Zweifel am Zuruf a'nzetner Mitgfieder

des Lancteges sind durch den Präsidenten in der Sfeung öffenffich zu klaren.

(3) Namentlich muss abgestimmt werten, wenn es eine FrakBon oder acht Mftgtieder

des Lsndtages bis zum Beginn des Abstimmungsverfahrens verlangen. Bne na-

menffiche Abs&nmung ist nur Ober den Berafcingsgegenstand selbst und über Ände-

rungs- und ErrtschließüRgsanträge dazu zulässig.

(4) Bei der namenfficften AJbstämmung vnrd nach/Üisatz 2 verfahren. Außerdem "vrirrf
im Stenografischen Bericht vermerkt, wie Jedes Mitgiied des Landtages gestimmt hat
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§75a
Koordinierte Abstimmung

(1) Isa in einem Gesetzentwurf über den Sitz einer Behönie zu entscheiden, so erfolgt
die Auswafil, wewi mehr als zwei Vorsdiläge voriiegsn, vor der Sdilussabstimmung
Ober das Geseü-

(.2} Der LancStag entscheidet mit Namenssümmzetteln, auf die der jeweils gewQnsch-

te Ort oder „Nein" oder „Enfihaltüng11 zu schreiben ist Ausgewählt ist der Ort, der die

Mehrheit der abgegebenen Stimmen ertrält Ergibt sich keine soiche Mehrtieit, so

werden in einem zweiten AbsSmmungsgang die baden Orte zur AbsBmmuns ge-
stellt, die im ersten Abstimmungsgang dte. höchste Sfimmenzahl erhalten haben»

Ausgewählt ist der Ort, der die Mehrheit der aögegebenen Stimmen erhäit Stimm"

enthattungen werden wie nicht abgegebene Siimmen behanäelt

(3) In gleicher Weise kann verfahren werden, wenn dsm Landtag konkumsrende
Gesetzentwürfe, Anfrage oder Teile von Seseteentwürfen odfer Antrssen vorliegen,

die einer koopduuerten A&sßinnnung zugänglich sind.

§76
Erklärungen zur Abstimmung

(1) Jedes Mitglied des Landtages tet berechligt, nach Bekanntgäbe des Ergebrisses
einer AbsGmmung seane Sfimmabgabe kuiz zu üegriinden. Dies gilt nicht, wenn ohne

Aussprache abzusfimmen ist,

(2) Jede FrakSon ist berechtigt, eine Erkiärung zurAbsümmung abzugeben.

(3) Erklärungen nach Absatz 1 und 2 dürfen nicht länger als drei Minuten dauern.

(4) -Jedes Mitglied des Landtages kann vor der AbsSmmung erkiären, dass es an der

Abstimmung nicht teiEnehme.
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§77
Wahlen

(1) Gewählt wird mit SSmmzetteIn. Wenn tein anwesendes Mrtgtied des Landtages
widerspricht, tänn [furch Handzeichen gewshttwCTden.

(2) Sofern ein Gesetz nichts anderes besämmt, ist deijenige gewährt, der die Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen auf sich vsreinigt Sämmenfhaftung&n gdten ate

nicht abgegebene Sfirnmen.

(3) Sind zugleich mehrere Personen zu wählen, so geschieht dies, wenn nichts ande-

res vorgeschriebsn ist oder von tten Fraktionen vereinbart wird, nach den Grund-

sätzsn der Verhäitniswshl. Dabsi ist das HöctTStz^ftIverfähren anzuwenden.

g77a
Eeauftragungen

ist ein Mitglied des Landtages durch den Landtag beauftragt worden und ist nichts

Näheres bestimmt, endet die Beairftragung mit seinem Ausscheiden aus dem Land-

-tag oder m?t der Wahlperiode des Landtages, in der die Beauftragung erfolgte.

§78
Wahl der UitgRedef des Landesveriassungsgerichts

(1) Die Wahl der Mitglieder des Landesveriassyngsgerichts und deren Vertreter

besfimmt sich nach dem Land&sveriassungsgerichtssesetz.

(Z) Der Ausschuss för Redit, Veriassung und GleichsteUung unterbi^tet dem Land-

tag dazu einen Wahlvorsdiiag.

(3) Der Ausschuss berät rechtzeitig über Vorschläge -Rlr die Wahl. Die Sitzungen sind

vertraulich.

(4) Aus der Mttte des Ausschusses, von der Landesregi&mng und von den Frakb'o-

nen Können Personen für die Wahl benannt werden;
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(5) Der Ausschuss prüft, ob die Personen, die fär die Wahl in Betradrt kommen, die
Voraussetzungen der §g 4, 5 und 6 des Lanäesv&rfassungsgerichtsgesetzes erfüi-

len. Er fordert von ihnen die Eridärung nach § 5 Abs. 1 Ssfe 2 des Landesverfas-
sungsgsrichfsgesetzes an- Der Ausschuss kann den Präsidenten des Landesverfas-

sungsgerichts hören und um Auskunft ersuchen.

(6) Personatafcten, die der Ausschuss nach g 3 Abs. 2 Säte 4 des Landesverfas-

sungsgeiichtsgesetzes über das Landesverfassungsgericht angefordert hat, sind ver-
üraulich zu behandeln-

[7) Der Aussch.uss schlagt dem Landtag -für jedes Amt, das zu besetzen ist, eine

Person vor. Sind mehrere Ämter zu besetzen, fasst der Ausschuss seine Vorschläge

in einem Wahh/orsciiiag zusammen.

§79
Bekanntgäbe des Ergebnisses

Nach jeder Abstimmung gibtder-Präsident das Ergebnis fctei^int

§80
Ordnungsmaßnahraen

(1) Die PräSidentin oder der Präsident wahrt die Ordnung scnme die Wörde und das
Ansehen des Landtages.

(2) Verletzt em Mitglied des Landtages die Ordnung, die Wurde oder das Ansehen

des Landtages, ruft es die Prasidentin oder der Präsident mit Nennung des Namens
„Zur Ordnung".

(3) la ein Mitglied des Landtages wShrenö einer Sitzung dre^mai „Zur Ordnung° geru-
fen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Opdnungsntfes hingewiesen
worden oder verietet g'n Mitgiied des Landtages in emer Sitzung gräiiidTi die Orci-
nung, die Wurde oder das Ansehen des Landtages, so kann es die Präsidentin oder

der Präsident von dieser Sitzung ausschEeßen. Das ausgeschlossene M'rtglieä bat

den SRzungssaal sofort zu vslassen- Vertasst das ausgeschlossene E^Iieä des
Landtages den Sffczungssaal nictrt, so unterüridrt oder schlie&t die Präsidentän oder

62

dw PrSadent die SSzung- Sie oder er kann das Mitglied aus dem Saal entfernen las-

sen.

(4) Wenn esin Mitglied des Landtages durdi ordnungswidriges Veitiatten die Arbat
des Landtages erhebfich stört. Kann ihm die Pr5si(ientm oder der Präsident die Teä-

nähme an Sitzungen oder den Aufenthalt im Landtagsgebäude verbieten, soweit dies
erforderlich ist, um weitere Störungen zu verhüten. Befolgt das Mitglied des Landta-

ges das Verbot nicht, so kann es die PräsidenSn ocier der Präsident durchsetesn las-

sen. Von Maßnahmen nach Salz 1 und 2 ist dem l^andtag Mitteilung zu machen.

(5) Ordnungsmaßnahmen können auch nachtrggilch, spätestens jedoch in der auf

die Verletzung der Ordnung, der Würde oder des Ansehens des Landtages foigen-
den Steungsperiode ausgesprochen werden.

(6) Gegen den Ordnungsmf, gegen den Ausschluss von der Sitaung und gegen e'n

Veibot nach Absatz 4 Kann das betroffene Mitglied des Landtages binnen drei Tagen
schriftRch bei äer Prgsädentän oder beim Präsidenten Bnspruch eriieben- Über den

ßnspruch bsrät der Attestenrat. Er empfiehlt dem Landtag eine Entsäheidung, der

darüber ohne Aussprache beschiie&L

§81
Ordnung im SSzungssaaI

(1) Der ÄLffenttialt im Sfeungssaal ist anderen Personen als Mitgliedern des Landta-
ges und Mitgliedern der Landesregierung nur mit Genehmigung des Präsidenten ge-

stattet..

(2) Anderen als den im Landtag redebeFechtigtsn Personen Ist es unteisagt, im Sit-
zungssaal oder auf tisr TribQne EridSrungen ab^jgeben sowie Be^aK oder Missfailen

zu äußern.

(3) Verstö&t jemand gegen Absatz: 1 oder 2 oder verletzt er in anderer Weise Ord-

nung oder Anstand, so kann ihm der wertere Aufenthalt im Sitzungssaa! oder im

Landtagsgebäude untersagt werden. Befolgt er das Verbot nicht, so kann Zwang an-

gewendet werten.
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(4) Wenn im Landtag störende Unruhe entsteht, kann der Präsident die Steung un-
terbrechen oder schließen. Kann er sich kein Gehör verschaffen, so veriässt er den

PräsidentenstuhL Hierdurch vmd die Sitzung -fQr eine halbe Stunde unterbrochen.

(5) Entsteht auf der Tribüne störende Unruhe, so kann der Praaderrt die Tnböne
räumen lassen.

§S2
Stenograßscher Bericht

(1) Ober jede Sitzung des Landtages wirrf eine wörtliche Niederschrift (Stenografi-

scher Bericht) angefertigt und an dte Mitgiieder des Landtages unä an die Landesre-

giemng verteiEL Er gilt irirt der Beratstdlung im allgemein zugänglichen netegestutz-
ten Infonmationsangebot des Landteges ab verteift, sawert Mitglieder des Landtages

oder die .Landesregiemng auf die ObermitSung in Papierförm verzichtet haben. Ste-

nografische Berichte ober nichtöRentGche S;taltngen werden rüchf verteilt, sondern En
einem eingeschräiifct zugänglichen nefzgestützten InfOTmafionsangebot des Landta-

ges bereitgestelit, sofern der Landtag nichts anderes beschließt

(2) Stenografische Berichte über öfFenäiche Sitzungen werden durch die Bereitstel"

lung im allgeman zugänglichen netzgestötäen lnfonnationsangä>ot des Landtages
veröffentlicht

§83
Prufuns der Reden

(1) Jeder Redner erfialt die Niederschrift seiner Rede wir ihrer Auihahme in den Ste-

nografischen Bericht zur Durchsicht und BerichSgung. Dem Redner ist eine ange-

messsne Frist zur Rödcgabe der Niederschrift zu setzen. Gibt der RHiner die Nie-

derschrift nicht frisfgemäß zurück, so gilt sie als genehmigt

C2) Der Redner kann keine Berichfigungen verfangen, die den Sinn der Rede ändern.

In ZweifelsfäUen entscheidet, wenn sich der Redner und der StenograRsche Dienst

nicht verständigen, der Präsident
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§83a
Voriäufigsf Stenografischer Bericht

Vor der Prüfung der Reden und der Genehmiguns der Niederschrift durch den Red-
ner wird ein voriäufigw Stenograßscher Bericht in einem eingeschra'ifct zugänglichen
netzgestfflzten Informafjonsangebdt des Landtages veröffentBcfiL Der vori&ifige

Stenografische Bericht ist mit dem Hinweis zu versehen, dass es sich um ane durdi

die Redner nicht autorisierte Fassung handelt.

§83b
Kuizbericht

Neben dem Stenografischen Bericht und dem Vorläufigen Stenografischen Bericht
vn'rd über Jede Sfeung des Landtages ein vom Präsiäenten zu unterzachnsndes Be-

schIusspnrtokoH (Kuizbericht) gefeitigt Oer Ku^faericht ist an die MitgGeder des

Landtages und an äie Landesregierung herauszugeben und gitt als genehmigt, wenn

nicht innerhalb von sieben Tagen nach Herausgabe schriWch bemi Präsidenten Ein-

Spruch erhoben wird. Ober den Bnspruch entscheidet der Altestenrat auf der Grund-
läge einer Beschlussempfehlung des Präadenten.

II. Sitzungen der Ausschüsse

und des Attestenrates

§84
Einberufüng, Tagesordnung

(1) Die Ausschüsse werden durch ihre Vorsitzenden oder in deren Auftrag durch die

Landtsgsverwaltung einberufen. Die Snbenriung erfolgt grundsätzlich im Rahmen

der vom Attestenrat festgelegten Tenninstruktur. Abweichende Entscheidungen des

Ausschusses sowie Vereinbarungen des Vorsitzenden mit den Frafefionen und der

Landesregierung sind im EinzelfäII zulässig. Die Einladung ist den Ausschussnnit-
gliedern spätestens eine Woche vor der Sitzung zuzuleiten.' Die Frakfionen und die

Landesregierung können im- Snzeifell eine kQrzens Frist vereinbaren.

(2) Mit der Bniadung ist eine Tagesordnung m'rtzxrteifen. Sie ist durch den Vorsteen-
den festzusetzen, es sei denn, dass der Ausschuss vorher darüber beschBeßt g 57"
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gilt mit der MaSsabe entspre^iend, (iass Geg^istände, die nicht auf der Tagesord-
nung stehen, beraten werden könneHf es sei denn, dass äne PrakBon OÜQT ein Vier-

tel der Mitglieder des Ausschusses widerspricht

(3) Bne Ausschusss'rtzung ist durd-i den Vorertzenden unvefzOgfich einzuberufen,

wenn es ein Drittel d&r Ausschussmitglieder sdTriffiich unter.Angabe des Beratjngs-

gegenstandes verlangt, sofern äie Beratung des Gegenstandes zulässig ist (§ 14).
Bnbenjfungsveriangen können auch durch ein namentlich benanntes stetivertFSten-

des Ausschussmitglied untereErtzt werden, sofern dur<^t (fie benennende Fratäon

glaubhaft gemacht wird, dass ein Ausschussmitglied verhindert ist. MS der Bnberu-

iüng ist zumindest der Beratungsgegenstand im Sinne von Satz l auf die Tagesord-

nung zu seteen. Im Übrigen g3t § 55 Abs. 4 Satz; 3 entsprechend.

(4) Ort, Zeit unä Tagesordnung der Ausschusss'rtzungen sind der Landesregierung

mitzuteilen.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident oder die Vorsitzende oder der Vorsitzende
sind ermächSgt, eine Sitzung, die bereits einberufen worden ist, aus wchtigem

Grund hn Ben^vnsn mft den Fraldonen aifeuheben. MUSS die SSzung in Ausübung
der Poltzeigewatt oder des Hausrechts sirfgehoben werden, ist dazu auch diejenige

oder derjenige berechtigt, die oder der zur Ausübung dieser Rechte ermSäTSgt tst-

§S4a
Leitung der Sitzung

(t) Der Vorsttzenäe tatet die Sitzung des Ausschusses. Sind der Vorshzende und
der stellvertretende Vorsitzende gleichzeitig vertiindert, so EjbQnimmt das am iängs-

. ten dem Landtag angehärendte anwesende Mi^lied des Ausschusses, das dazu b&-

rettist, die SiEzajngsteäung.

{2) Der Vorsitzende eröffnest und schIieSt ctie Sitzung, ruft die Tagesordnungspunkte

auf, erteiit das Wort, stellt die ßeschiüsse des Ausschusses -fest und führt sie aus.

{3} Der Vorsitzende gewghrieistet den ordnungsgemg&en ^AHauf der Sitzung. Sit-
zungsteilnehmer, die nicht MitgFieder des Landt^es sind. und Zuhörer unterstehen

wahrend der Sitzung der Ordnungsgewalt des Voraiteenden. Ist der ordnungs"
gemäße Ablauf der Sitzung nicht mehr gewährielstet, so kann der Vons'rtzenöe die

66

S'rtzung fQr bestimmte Zeit. sllerdings rudTt: länger als 24 Stunden, urrteibredien oder

im Bnvemehmen mit den FrakBonen beenden.

(4) Zur KIärung von Zweifeln über dfe ZwectonäSigteit oäer RedifnßäBigkeit seiner
Maßnahmen kann äer Vorsilzende äie SHzung für kurze Zeft unterbrechen. Auf Ver-

langen einer FrakSon oder eines Viertels der MSgiieder des Ausschusses lann der
Vorsitzende die Sitzung -für bestimmte Zeit, aileräings nicht langer als 24 Stunden,
auch untertirechen, soweit dies aus anäesran Griinda-i far äie Artiät des Ausschus-

ses cfienlich ist Dss Verlangen ist.zu begrüncten.

(5) Die Sitzung kann vertagt -werden, wenn es der Ausschuss auf Antrag des Vorsit-

zsniiw, einer Fraktion oder ^nes Viertels derAusschussnntgIiederbeschlieiit

(6) Die SBzung kann vor Erledigung der Tagesordnung geschlossen werden. Nicht
erledigte Tggesordnungspunkte sind bei der Aufstellung der Tagesorünung für öfe

nächste Sitzung des Ausschusses zu berücteichSgen.

§85
Öffentlichkeit und Vertraulichkeit

(1) Die S'rtzungen derAusschDsse sind giundsätzlictt öffenäKtL Die Öffentiichkeit ei-
ner Sitzung ist herigesteltt, wenn Vertretern der Medien und sonstigen Zuhörern im
Rahmen der RaimiveftSltnfese des landtagsgebSuöes der Zutritt ennogGcht vrird.

Die ÖffentiichKeit ist auszuschtieSen, wenn das ef^tiidie Wohl oder berechggfe In-
teressen Bnzefnsr dies erfordern. In Petitionsverfahren ist dieses auch der Fall,

wenn die Person, welche die Petition eingereicht hat oder für die sie eingsreicht wur-

de, ihr Einverständnis zu einer öffentlichen Behandlung der Pefition- mdit erteitS: hat

Uegt das Einverständnis nicht bis TUT Behandiungsreife der Petlöon vor, ist die Peti-
tion in nichtöffentlicher S'rtzur^ zu behandln.

(2) Beratungsgegenstand und -ergebnis nfchtQfiantlidier Sitzungen dQrfen der Pres-
se und anderen Au&ensfehenden mitgeteilt weröen, nidrt jedoch die Äußerungen

einzelner Teilnehmer oder das Absfiimiungsvertiaften einselner Mäglieder des Land-

tag&s in Ü<ST Sitzung. § 87 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Die Ausschüsse Können in besonderen Fällen TeEfe ihrer Verhandlungen fiirver-

traulich erklären. Verhandlungen e'mes Ausschusses über Urrtertagen, die er nach
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§88 Abs. 1 filr vertraulich erklärt hat oder die in den Geheimhaltungsgrad

VS-vertrauRch oder höher ringestuft sind, sind vertraulich.

(4) Mftteilungen über vertrauliche Verhandlungen eines Aussdiusses (Absatz 3} dQr-
fen nur MKgRedem dieses Ausschusses, anderen Personen, die an diesen Verhsnd-

lungen teilgenommen haben, den Frahöonsvore'rtzenden und dem Präsidenten ge-

macht werden.

(5) Bn Ausschuss ionn im SnzelfaH AüweiChunsen von Absaiz 4 beschfie&en. Soli

etwas der Öffiemüchkeil; insbesondere der Presse, mitgeteilt werden, so legt der
Ausschuss den Wortlaut der MSfefEung fest Hat der Aus&chuss die Veftiandlungen

auf Verlangen der Landesregierung -für vertraulich eriäärt, so bedarf der Beschiu$s
nach Satz 1 oder Sstz 2 ihres Einvernehmens.

§86
Teilnahme von Personen,

die dem Ausschuss nicht angehören

(1) Berät ein Ausschuss über Anträge oder PeSü'onen von Mitgliedern des Landta-

ges, so kann einer der AntragsteIIer oder der Petsnt an der Sitzung mit beratender
Stimme talnehmen. Bei Anfragen von FrakBonen kann die Fraktion ein Milgfied des

Landtages hierfür besömmen-

ff) In besonderen Fälen kann ein Ausschuss aucii anä&re Milgliecier des Landtages
zu seinen Verhandlungen mit beratender SSmme hinzuziehen.

(3) Der Präsident tann an aBen Ausschusssifeungen mft beratender Stimme teilneh-

men.

(4) Im Übrigen können Mitglieder des Landtages, die den AusschOssen nicht ange-

hören, als Zuhörer an den Ausschusssitzunsen teilnehmen, soweit nichts anderes

vorgeschrieben ist Dies gilt nicht för vertrauliche Veihandiungen (§ 85 Abs. 4) sovrie
•för Sitzungen des Aitestenrates; der AItestenraf Kann Ausnahmen zutassen. .

(5) Der Ausschuss kann jederzeit die Anwesenheit eines MifglEeds der Landesregie-

rung veriangsn.
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(6) Zur Untersffiteung von Ausschussmitgliedem kann an FrakßonsmHarbeiter Je
Fraktion an den AusschusssHzungen ohne Rederecht teilnehmen. Dies giit nicht für

vertrauliche Vertiandiungen.

§86a
Betätigung der Kommunalen Spitzenveribände

Die Ausschösse hären die Kommunalen Spiteenverb&ide des Landes rechtzeitig bei
der Vorbereitung von Rechtsvo.Fsdiriften, die die Belange der Gemeinden oder der

Landkretee unmBtelbar berühren. Diese Anhörung kann in öRenfficher oder in- niäTt-

öffentGcher Sitzung oüer im schriftlichen Verjähren erfolgen.

§S6b
Betsilisuns voit anderen Interessenvertr^em

Die Anhörung von anderen Organtsafianerii die Interessen gegenüber dem Landteg

vertreten, ist nur zulässig, wenn sich diese in die öffentliche Uste der interessen-

Vertretung (Lobbyregister) eingetragen haben (Anlage).

§86c
Abstimmung außerhalb einer Sitzung

Der Ausschuss Kann seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden ansfimmig er-

mächtigen, über bestimmte Fragen in besonderen BHalten eine schrrfffiche Absb'm-

mung durcMühren zu lassen. Macht der Ausschuss von dieser htogiichkert Ge-

brauch, tatet (fie Vorsitzende oder der Vorsitzende den Mitgliedern des Ausschusses

den Entwurf ©ner Beschlussempfehlung zu, über die innerhalb einer besSmmten

Frist schriftlich abgestimmt werden kann. § 70 Abs-1 -Säte 1 und § 74 faüs. 2 geStön
entsprechend-
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§87
Nietierschriften

(1) Ober Jede Sitzung eines Ausschusses ist eine Niederschrift -zj. fertigen. Diese

muss die in der SSzung gefassten BeschG^e enüiatten und soli den w&senöichen

Inhalt derVerhandiungen wiedergeben.

(1a) Die Niederschrtften wenJen an die Aussdiussmitglieder und die Fraktionen her-

ausgegeben. Sie gelten nret der Bereitstellung in eiriem eingeschränkt zugänglichen
netzgestQtsten InfomicEHonsangebot des Landtages ats herau^egeben, soweit dis

Berechtigte" auf die UbermiQlung in Papierfonn verachtet haben. Die Nnederschnften
werden da- Landesregierung auf elektrorascftem Weg übenriitEeft

(2) in der Sitzung, dfe auf (Be Herausgabe der Niesderschrift folgt, ist über die Bilti-

gung der Niederschrift zu üeschließen.

(2a).Niecierschriften über öffentliche SSzungen werden im aiigemein zugänglichen
netegestütden Irrfönmgtjonsangsbot dss Landtages veröflfertjicht Der Schutz peiso-
nenbezogener Daten der Sitzungsteiinehmer, ausgwiommen Mitglieder des Land-

tsges und Mitgiteder der Landesregienmg, ist zu gewshrieistea

C3) Niederschrtften über niditöffentliche Steungen unö nichtöfiwliiche Unteriagen,

dia Gegenstand dieser S'rtzungen waren, dorfen der Presse und anderen Außenste-

henden nicht zugänglich gemacht wenden.

(4) Ubsr vertrauliche VertTandiungen wini die Niederschrift in einem Stuck zur Ver-
wahrung durch die Lanötagsverwaftung und in einem werteren Stück für die Landes-

regierung hergesteHt Der Aussdiuss kann beschReßen, dass die Niederschrrft, ab~

weichend von Absatz l Satz 2, nicht den Inhalt der Verhandlungen wiedergibt Sn-

sieht in Niederschriten über vertrauliche Verhandlungen gewährt die Landtagsver-

waftung nur den Ausschussmitgliedem, anöerwi MitglEiedem des Landtages, die an

der Verhandlung teifgenommen haben, und dsn Fraklionsvoreilzenden.

(5) Die Beschränkung nach Absats: 3 g2t in der.laufenden Wahlperiode. Der Prä^-

dent kann Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 zulassen. § 88 Abs. 7 gilt entspre-

chend.
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§88
Vertrauliche Unteriagen

(1) Die Ausschüsse können in besonderen Fällen Urkunden, Akten und andere Un-

terlagen. deren Inhalt zu ihrer Kenntnis bestimmt ist, für vertraulich erKlaren-

P) Sind Unterlagen "für vertraulich eridäft worden, so regelt der Ausschuss ihre Be-

handtung. Erfolgt keine Regelung, so sind diese Unterisgen durch die Landtagsver-
waltung in entsprechender Anwendung .der Regelungen för den Umgang mit in den

Seheimhaäungsgrad VS-veritrauEdi eingesttjflen Urrterlag^i ZM behancietn. Errt-

sprediendes gHt fijr Nieder^chrifEen über Siteungen oder Täte von S'rtzungen, die

gemäß § 8S Abs. 3 für vertraulich eridärt worden sind.

(3) Außerhalb der Verhandfungen des Ausschusses dürfen vertrauikfie Unteriagen

nur von dessen Mitgtiedem sowie von äessen ständigen Stelhrertretem und nur bei

einem vom Präsidenten bes&nmten Beamten des Landtages eingesehen werden.

Hat ein Ausschuss bereits Qbsr vertrauRche Unterlagen verhandelt, so dürfen diese

Unterlagen auch von Mitgliedern des Landtages angesehen werden, die verhinderte

AusschussmitgHeder in dieser Sitzung vertreten hafaen-

(4) Während der VjärftanäEungen des Ausschusses dürfen vertrauliche Unterlagen

nur von dessen Mitgtiedem und von Mitgliedern des Landtages eingesehen werden,
die verhinderte MBgKeder vertreten.

(5) Der Ausschuss kann auch andersn Personen cRe Bnsichtnahme tn vertrairiiche

Urrteriag&n gestatten.

(6) § SS Abs. 4 und 5 gitt entspredienci.

(7) Der Ausschuss tenn die Vertraulichkeit von Unteriagen wieder auftieben. Nadi
Ablauf derWahfperiode ist dazu der Präsident befugt

§89
Ergänzende Vorschriften

im Obiigen gelten äie Vorsdiriften fQr die Sitzungen des Landtages entsprechenci

auch ffir die Sitzungen der Ausschüsse.
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§90
Sitzungen des Aftestenrates

FQr die .S'rtzungen des Altestenrartss QeKen die §§ 84 bis 89 entsprechend.
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Vierter Abschnitt

Auslegung und Änderung der Geschäftsordnung; sprachliche Gleichstellung

§31
Auslegung der Geschäffsordnung

(1) Wahrend einer Sftzung des Landtages auftretende Zweifel über die Ausiegung
dieser Geschaftsordnung entscheidet der Präsident für den ESnzetfätL

(2) Im Übrigen obliegt die Auslegung dieser Oeschafisordnung dem Äftesbsnrat Der

Präsident, ein Ausschuss, eine FrafcBon oder acht Mitglieder des Landtages können

verfangen, dass die Auslegung dem Landtag zur Entscheidung vorgeiegt wird.

§92
Abweichungen von der Geschaftsordnung

Der Lsnätag kann im BnzeffäH von Vorschnften dieser GesctiaftsordnLing ab-

weichen, wenn nicht acht anwesesnde Mitglieder des Landtages wdersprechen.

§93
Änderung der GeschäBsordnung

(1) Für Andemngen dieser Geschäftsordnung gelten die Vorschriften über Gesstz-

entwürfe entsprechend.

(2) DerAttestenrat kann sich such ohne besondere Oberw&isung mit Fragen der Gfr-

schäSsordnung befassen und dem Landtag in BeschlussempfeHungen Vorschläge
zu ihrer Änderung machen. Derartige Vorschlage behandelt der Landtag soglefch vi

zweiter Beraitung-
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§94
Sprachliche Gleichstellung

, Personen- und Funtdionsbezeiäinüngen in dieser Geschäteordnung gelten jeweils
in männlicher und weii>iicher Form, soweit noch nisht eine ausdrückliche Fassung in
gescNechtergerechter Spracfie erfolgt Fst
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Anlage (zu § 860)
Fühning eines Lobbyregistws

§1
Öffentliche Liste der Interessenvertretung

Der Präsident Äthrt eine Offentiittie Liste, in der atte Organisationen unabhängig wn

ihrer Rechtsform oder natürliche Personen, die Interessen gesenOber detn Landtag

oder der Landesregierung vertreten, auf Antrag eingetragen werden.

§2
Erforderflche Angaben

(1) Gn& pariamentarische Anhönjung der in § 1 genannten Interessenvertreter lcann
nur stattfinden, wenn sich diese an die Uste eingetragen und dabei folgende Angaben

gemacht haben:

1. Name und Sitz,

2. Sjsaromensetzung von Vorstand und Gesctiaftsfiihrung,

3. Interessenbereich,

4. Mitgfiedenzahf,

5. AnzaMderangesdiiossenen OiganisaGonen, •

6. Namen der Vertreter der Organisation sowie

7. Anschrift der GesähäftssteRs einschließlich Telefon-, Fsxnummer sowris
E-Mail'Adresse und Intemetadrasse.

^) Die Bntragung in die Ustebegrönde't keinen Rechtsanspiudisuf Anhörung.
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§3
OfferrtRche Zugängtichfceit der Uste

Die Uste ist vom Präsidenten auf der Irtemetsette des Landtages zu veröffenSichen..
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ANGRENZENDE
BESTlftflMUMGEN
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Landtag von Sachsen-Anhalt Dmcksache 7/6347
15.07.2S20

Unterrichtung

Landtag

Neufassung des Beschlusses Dre. 7/'t'l in der durch Beschiuss Drs. 7/6319 90-
änderten Fassung - Grundsätze des Ausschusses für Pefitionen ub&r die B&-
handiungvon Bitten und Beschwerden

Der Landtag von Sadrsen-Anhatt hat den in der t. Sitzung am 12.04.2016 gefessten
Besd-iluss Drs. 7/11 in der 105. Sitzung am 08.07.2020 durch Besdituss Drs. 7/631S
geändert. ...

Die aniiegende geanderts Fassung gebe ich hiermit bekannt

Gabriele Braksbusch
PräsidenSn

Hinweis: Die Dmäcsache-steht wOstsrsdlgcSigSal im MemeMnsranet zur VesfQgung.
Bei BedorfSQnn Bnsictsfnahme fr) cferßMoffiefr rfes ^.afftffesfes vüo SacAsen-Aiftaff er-
folgen ocferdfe gedmslde Form abgefonjeitwerüefi.

(Ausgegeben am 16.07.2020)
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Neufassung des Beschlusses Drs. 7711 aufgrund der Änderung durch Be-
schluss Drs. 7/6319 am 08.07^020

Grundsätze des Ausschusses für Petitionen über die Behandlung von Bitten
und'Beschwerden

Auigrund der Geschäftsordnung äes Landtages CSn^ter Abscftnitt Vil ^ 47 ff.
GO.LT) stellt der Landtag ffir die Behandung von Bitten und Beschwerden, folgends
Grundsätze auf:

1 Eingaben

1.1 • Pelrfionen

1.1.1 Pefiäonen sind Eingaben, mit denen Bitten oder Beschwerden m eigener
Sache, för andere oder im allgemeinen Interesss vorgetragen werd6TL

1.1.2 Bitten sind Forderungen und Vorschläge •für an Handeln oder Unteriassen
von staatRchen Orsanen, Behörden oder sonstigen EinridTtungen, die öffent-
tiche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören insbesondere Vorschläge zur
Geseugebuns.

1.1.3 Beschwerden sind Beansiandungen, die sich gegen ein Handeln oder Unter-
lassen von staaßichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen
wenti&n, die öffenäiche Au^aben wahmehm^i.

~\2. Mehrfachpefitionen, SsmmelpetrSonen, Massenpetiäonen

1.2.1 Mehrfachpetißonen sind Eingaben rrtt demselben Anfiesen, die individuell
afagefasstsind

1 2.2. Sammelpetftionen sind UnteTschnftensammiungen mit demselben Anliegen.

1.2L3 Massenpefifionen sind Engaben von mindestsns 20 Enreichem mit demsei-
ben Anliegen, deren Text ganz oder im Wesenffichen Oberemst&nmt.

1.3 Sonstige Eingaben

Keine Petitionen s-mcl AushunRsersuchen sowe bloße MrKeilungen, Beleh-
rungen, Vorwarfe. Anerkennunsen oder sonstige Mfflnungsäußerungen ohne
materielles Verlangen.

2 Petenten

2.1 Das Grundrecht auf Petitionen nach der Verfassung (Artikel 17 des Grund-
gesetees, Artikel 19 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhait) steht jecier
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natöriichen Person und jeder inläidischen jurisS^h&n Person des PrivaS-
rechts zu.

2.2 Geschäftsfshigfceit ist zur Ausübung des Petffionsrechts nicht eriorderiich, es
genügt, dass der Petent in der Lage ist, sein Anliegen verständlich 211 äu-
Sem-
Das Petätionsrecht ist von peisänlichen VerhätnissCTi des Petentgn wie
WohnsHz oderStaateangehörigkeit unabhäTgig.

2.3 . Wird eine PetiSon ffir einen anderen eing&rercht, ist eine Legiemafion zu wr-
langen. Ist der andere mä der Petttion nicht einverstanden, unterblabt die
weitere Behandlung.

3 Schriftfonn

3.1 Petitionen sind schrijrHich emzureichen. Die Sdiriflförm ist bei Namensunter-
Schrift gewährt Bei eleirtronisch übermitteften PetiGonen ist die Schriftlichkeit
gewährt, wenn der Urheber und dessen Postanschrift srsichtGch smd und
das im Internet fiir eleWronische Pefifionen zur Verfögung gestellte Pormular
(Web-Fonmutar) verwendet wird (elektronischer Ersatz der Unterschr%). Bn-
rschungen per E-MaiI sind zulässig, sofem diese die genannten Anforderurh
gen, z. B. durch ans eingescannte Unterschrift auf dem als Anlage zur
E-Mail beigefügten Schriftsat^ erfuIierL Bnfache E-^teHs genügen diesen
AnfonJerungen nicht.

3.2 Eän Recht, Petitionen mündRch vormbringen oder persönlich zu Cibeneichen,
besteht nicht

4 Zuständigteit des Petitionsausschusses

4.1 Der Peätionsausschuss behandelt PeSConen, die äen eigenen Zuständig-
keitebereich des Landtages von SachserhAnhalt, inäsesondere die Landiss-
gesetzgebung betreffen.

4-2 Der PeSfionssusschuss behandeft Peäßonen, die den Zustsndigkeftsbereich
der Regierung, von Behörden oder sonstigen Bnrichtjngen, äie öffenffiche
Aufgaben im Lande Sachsen-Anhatt wahrnehmen, betreffen. Dies gilt unab-
hängig davon, inwrieweit die BehiSden unä sonstigen Einrichtungen einer
Aufsicht der Regierung unterliegen.

4.3 Pe'Sfi&nen. die sin Gerichtsverfähren betreffen, behandelt der Ausschuss nur
insoweit, säs auf Landesebene

von den zuständigen Stellen ein bestimmtes Verhalten ais Verfehrensbe-
tsiligte in einem Rechtssfreit vertsngtwinä.

eine gesetziidie Regelung gefordert wird, die eine mit den Petitionen an-
gegnffene Rechtsprechung für die Zulainft LinmogBch madien würde.

82

die zustSncSgen Stellen aufgefpidert werden, ein ihnen gunsSges Urteil
nicht 2U voilstrecken.

Soweit ein Eingiiff in die richterliche Unabhängigkeit verlangt wird, werden
sie nicht behanäelt

5 PeBSohsirrfoimations- und Pefrfionsüberweisungsrechte

5.1 Aus Artikel 17 des Grundgesetzes und Artikel 13 der Landesveriassung folgt
ein Infonreatjonsrecht sowohl bei Bitten als auch ßeschwenäen.

52. In Angelegenheiten der Lanäesvenvaltung ricirtet sich das Informationsrecht
grundsätdich gegen die Res'ierung.
Soweit eine Aufsicht des Landes nicht besteht, richtet es sich unm'rtfetbar ge-
gen die zuständige Steile, die öifentiiche Aufgaben des Landes wahmrmmt

5.3 Soweit Ersuchen um Unterisgen. Auskunft oder Zutritt zu Einrichtungen un-
mittelbar an Sehßrden des Landes, landesunmiäeibare K&p^schaften, An-
stalten und Stiftungen des öffisnüicben Rechts gerichtet wsräen, ist das zu-
ständige Mitgiieä äer Regjenjng zu verständigen ^ 48 Abs. 2 GO.LT).
Für die Bnsicht in MfS-/AfNS-Akten gibt es eine noch zu eriassende Sonder-
regeiung.

5.4 Oberweisungsrecht

5.4.1 Zur Erledigung einer P&tiSon kann öer Petitionsausschuss miäels aner Be-
schlussempfehiung för den Landteg beanb'agen, die PeSSon der Regfemng
zu.überweisen.
Des Werteren ist gemäß § 51 Abs. 2 der GO-LT zu •verfahren-

5.4.2 Soweit eine Aufsicht der Regierung nicht besteht richtet sich das Obenvei-
sungsrecht unmittelbar an die Snrichtung der Landesvemsttung oder ciie zu-
ständige Stelle, die offentiiche Aufgaben des Landes wahmimmt

6 Bearbeitung der Eingaben durch den Ausschussdienst

6.1 Eingehende Petitionen

6.1.1 Jede Gngabe wird amndsätzliäi. gesondert eifasst Dem Petenten ist der
Eingang zu bestätigen. Mit der Eingangsbestatigung ist der Pet&nt aufeufor-
dtem, mitzuteilen, ob er mit einer öffentTEdTen Behandlung seiner PeSüon an-
verstanden ist SJegt das Snverständnis bas zur B&handlungsreife der Pe8-
tion nicht vor, ist die Peäfion in nichtöffenüicher Sitzung zu b^iandeln. Die
B&handlungsrctfe liegt mit Herausgabe derTagesorinung vor,

6.1J2 Bei Mehrfechpetifonen wmj eine PeSfion als L&itpeSä&n geiührt
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G.1J3 MassenpeSSonen w&rcfen aas eine PetiBon (L^'tpelition) für die Bearbeitung
geffihrt. Die einzelnen Pefiäonen werden gesammeft und zahlenmsßig er-
fissst.

$.2 Emgaben, dfe keine Peütion and (s. Nummer 1.3), werden so weit wie mög-
{ich durch eine MEtteilung an den Esnsencfer, insbesondere durch einen Rat
oder Hinweis, oder durch Weiterieitung erledigt Im Übrigen werden sie weg-
gelegt

6.3.1 Zur Erledigung durch den Ausschuss bercrtet der Ausschussdienst grund-
sätzJEch Petitionen nicht vor,

deren Inhalt verworren ist,

die unieseriich sind,

bei denen Anschrift oder Unterschrift des Petenten falsch oüer gemischt
sincj,

bei denen Anschrift oder Unterschrift des Patenten ganz oder teitwei&e
fehlen, oder wenn bei Verwendung des Web-Formulars die PffichtFelder
nicht torreRt ausge'füHt worden sind,

mit denen etwas tatsächlich UnmögRches, eine strafbare Handlung, eme
Ordnungswidrigkeft oder sne Msßnahms verfangt wird, die gegen die
verfässungsmäßige Ordnung verstößt,

die beleidigenden, erpresserischen oder nötigenden Inhalt haben.

6.3.2 Sofern an Mangel der Petition (s. NuEwner 6.3.1) vom Petentsn nicht inner-
halb einer angemessenen Frist odervon Amts wegen behoben wird, legt der
Ausschussdienst die Pefiüon im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden WQQ.

6.4 Soweit för die Behandlung der Petitionen der Bundestag, an anderes I-an-
despariament oder andere Steilen zuständig sind, werden die Petitionen in
der Regel nach Bnholung des Einverständnisses des Petenten dorthin ab-
gegeben.

QJ5 Leitet der Deutsche Bundestag nach abschließender Beratung eine PetiSon
allen Landesvpfksvertretungen zu, wird ein Petitionsverfähren geführt, wenn
der Pstent dies auf Nachfrage ausdräcklich wünscht Ansonsten wird die Pe-
•trSon in anonymfeierter Form an das sachRrfi zuständige Ministenum zur
Kenntnis übersandt

6.6 Bn Anspruch auf ans erneute sachliche PriHung einer Peljtion besteht nidit,
wenn der Petent sein Anliegen bereits in einer früheren PeStion vorsebrscht
hst. diese beschteden worden ist und keine neuen entsöheiöungserheblichen
Tatsachen oder Beweismrttel vorgebrscht werden.

6.7 Zu den. fctehandefbaren Petitionen holt der Ausscrtussdienst in der Rege!
schnftiiche Stellungnahmen der Regierung oder anderer zur Auskunft ver"
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pffichteter Steilen ein. Sow&ft die persä^Iidien Daten der Petenten zur Erstel-
lung der Stellungnahmen nicht erforderiich s&id, sind die PeGäonert anonymt-
siert an die Regierung oder die zur Auskunft verpflichteten Steßen zu öber-
m'rttetn. Soweit die SteBungnahrnen der Regierung nadi Auffassung des
Ausschussdsenstes nicht ausreichend sind, kann er schrifiRch ergänzende
Sfelfungnahmen anfordern.

6.8 Betrifft ans Petition einen Gegenstand der Beratung in einem Fachaus-
schuss. vwrd eine schriftliche Stellungnahme äes Faäiaussdiusses emge-
holt Uegt diese Steiiungnahme (ies Fadiausschusses naäi Ablauf einer an-
gemessenen Frist, von vier Wochen nicht vor, ist die Petffion dem PeäSons-
ausschuss zur EntsChädung ober die weiterc Verfehrensuuetse vorzuiegen.

6.9 Nach Bngang der SteBungnahmen der Regierur^ gibt der Ausschussdienst
deren inhattin der Regel den Petenten zur Kenntnis.

6.10 Wird dem Aniiegen des Petenten entsprochen, ertiäft er hierilb^- eine Be-
nachricmjigung. Der Ausschussdienst erstellt ^n Veizeidinis der positiv erie-
digten PetiSonen.

6.11 Ist der Ausschussdienst der Auffassung, dass die Pefifior] orffensichffich er-
folglos bleiben wird, kann er dem Petenten die Gründe mit dem Hinweis m'tt-
teilen, dass das PeSfionsverfahren abgesd^issen werde, wenn er innerhalb
von sechs Wochen keine Bnwendungen erhebe.
Äußert ach der Petent rächt Innerhalb dieser Frist, so nimmt der Ausschuss-
dienst die Petition in ein Verzeichnis von erledigten Peftüonen auf.

S.12 Der Ausschussdienst erarbeitet Vorschiäge sw writeren Sachairfklärung
(Nummer 6.13) oder zur abschließenden Erledigung (Nummer 6. U) und !ei-
tet a'e den Berichterstattern zu.

6.13 Ziy weiteren Sacftauiklämng kann insbesondere vorgesitiiagenvreröen,

eine zusafcäiche Steflungnahme anderer zustaidkjer SteUCT einzuholen,

einen Vertreter der Regierung zur Sitzung zu taderir

von den Belügnissen aus Artikel 61 Abs. 2 und 3 der Landesverfässung
Gebrauch zu machen.

6.14 Die Vorschlage zur abschließenden Eriedigung durch den Landtag können
insbesondere lauten:

6-14.1 Die PeBSon der Regierung zur Berildtsichtigung zu überweisen,

weil das Anliegen des Petenten begründet'und Abhilfe notwendig ist

6.14J2 Die PeSBon der Regierung zur Erwägung 2u übenveisen,
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- weil die Eingabe Anlass zu einem Ersuchen an die Regierung gibt, das
Anliege" noch einmal zu überprüfen und nach Möglichkeiten 6er Abhilfe
zu suchen.

6.145 Die PetrSon der Regierung als Material zu überweisen,

um zum Beispiel 2u erreichen, dass die Regierung sie in die Vorbereitung
von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initialiven oder Unter-
suchungen einbezieht

6.14.4 Die PeSÖon der Regierung zu überweisen,

um sie auf die BegrQndung das Beschlusses des Landtages hinziEweisen

oder

um sie auf das Anliegen des Petenten besonders airfmerksam zu
madien.

6.14.5 Die Petition den Fraktionen des Landtages und/oder den zuständigen Fach-
susschQssen zur Kenntnis zu geben,

wei) sie mm Beispiel ats Anregung för eins pariamsntarische iniäafive
geeignet erscheint,

um sie auf das Anliegen des Petenten besonä&rs auimeifcsam zu
machen.

6.14.6 Das Petifa'onsverfahren abzuschließen,

vreil das Aniiegen inhahlid-i berats in der laufenden Wahlperiode behan-
delt worden ist,

weil dem Anliegen entsprochen worden ist, .

ws3 eine Gesetzesanderung oder GesetEesergsnzung nicht in Aussicht
gestellt werden tonn,

wen der Bitte oder Besdmenie racht enrtsprochen werden kann,

weil das Verhalten der Verwaltung nicht zu beanstanden ist,

weil die Eingabe inhaiüich nicht behandelt werden kann.

6.15 Die zu Nummer 6.14 aufgeführten Vorschläge sind iwsichtiich der Art der &-
ledigung u"ä {ansidTBich der Steits, an die ach eine Obenweisung richten
kann, beispielhaft- Sie sind schriftlich zu faegrtinden.

6.16 Tritt der Ausschuss -für mehr sls sechs Wochen nicht zu einer Steung zs>
sammen, informiert derAusschussdienst di& Petenten darüber.
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6.17 Mit Herausgabe der Tagesordnung istcien Petenten dervoraussichäiche Be-
handlungstermin ihrer PeäSon mitzuteilen. Bne gesonderte Bnladung zur
Sitzung erfolgt nicht. Es besteht keine Teiinahmep-fiicht der Petenten.

7 Behandlung der Petitionen durch den Peßtionsausschuss . .

7.1 Der Petiüonsausschuss behandelt Peögonen in öffentlicher Steung,.es sei
denn die Öffentlichkeit ist auszuschließen, weil

Rechtsvotschtfflten die Bekanntgäbe von. Daten untersagen,

die Gefehr besteht, dass Umst&Tde aus dem persönHChen Lebenäbe-
reidi der beschwerdefBhrenden P^son oder Dritter zur Sprache kom-
men, durch deren öEferrtiiche Erörterung überwiegend schutzvrärdige In-
ieressenveriefcäwürden, oder

cße Person, weiühe die PetESon eingeracM; hat otier tör <üe sse einge-
reicht wurde, ihr BnverstSndnis zu einer öffentlichen Behandlung der Pe-
tiSon nicht erteitt hst.

7.2 Bkiärt sich der Petert mit der Behandlung seiner Peäiäon in öffenfEcher Sit-
zung nicht einverstanäen, tst ihm auf seinen Wunsch hin die MögRchkat em-
zurSumen, an dsr nidrtöffentlichen S&handlur^ seiiner PeStioh teilzunehmen,
sowa't Dritte durch seine Teilnahme an der Beratung nicht in ihren Rechten
betroffen sind.

7.3 Der Ausschuss tenn dem Petentei sowohl bei öffenüicher als auch nichtöF-
fenüicher Behandlung der PeStion die Mögliäikeit ^nräumen, sich mQndBch
zu seinem Anliegen zu äußern.

7.4 Die Öflentßchkeit ist hergestellt, wenn Vertretern der Medien und sonstigen •
Zuhörern im Rahmen der RaumverhaBnisse des Landtagsgabäudes der Zu-
tritt ermöglicht wird-

7,5 Der Ausschuss behandelt die nicht oftenäichen Beratungsgegenstände in
einem nichtöffentiichen Tal der Sitzung.

7.6 Bi!d- und Tonaufhahmen

7.6.1 Bis zum Beginn des SfffentEchen TeBs der Steungen ^nd Bild- und Femseh-
aufnahmen äurcti Medienvertreter ges.tattet Unterlagen der Atogeordneten,
der ständigen Gäste, des Ausschussdienstes oder der wissenschafffichen
Mitarbeiter der Fraktionen dürfen nicht fotografiert oder gefilmt werden.

7.S.2. Wahrend der SSzungen sind grundsstzBch keine Bifd- und Tonaufriahmen
zugelasssn. Der AusscEiuss kann mit Zvretdritteimehrtiät der Stimmen der
anwesenden MTtgUeder und mit Snverständnis des anw^enden Petenten
oder der anzuhörenden Personen im EinzeRalI andemeiSge Regelungen tref-
fen.
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7.7 Berichterstatter

7^A Der Peäfionsau&schuss bestimnnt zu Jedem zu behandelnden Sachgebiet
zwei verschiedenen Fralffionen angehörende Ausschussmitglieder als Be-
richterstatter. Jede andere FraiA'on entsdieidet, ob sie zu allen Sitzungen die
vollständigen PeStionsunteriag&n erhält. Die vorstehenden Festlegungen
sind zu Beginn der Wählperiode zu treffen. Unabhängig davon kann jede
FrafcGon im Ausschiiss'ohne agenen BfficAterstaäer eänssn solchen zusate-
lich verlangen. Die Berichterstatter legen dem Ausschuss Anträge zur Be-
handlung der PefiSonen vor- Anträgen eines BericAterstatters zur'werteren
Sachaufkiamng soll derAusschuss in der Regef statteäb?.

7J2. Bei Massen- unä Mäiriäcäipetifionen gelten die Anträge der BerichterstatEer
zur Le'rtpetiSon auch für die dazu vorliegenden übrigen PeÖSonen.

7-8 in cfer Ausschusssitzung werden Petitionen einzeln aufgerufen, m'rt Ausnah-
me der Petitionen, die siün erledigt haben,

aus Gründen der Nummern 6.1 0 und S.11,

weil sfe zurückgenommen wurden,

weil die Petenten auf RuckSragen des Ausschusses nicht reagiert haben..

Über die eriedigten PetEfionen bericMet der VorsHzende im Ausschuss, so-
weit der Ausschuss einen Enzelbericht wünsdiL

7.5 Umgang mit neuen iMehriach- und Massenpetitionen nach abschließender
Behandlung der Le'rtpeSSon

7.9-1 Gehen nach dem Ausschuss&eschluss über sine Lsi4>efifion von Mehriach-
peüfionen wertere Mehriachpetiäonen mit demselben Anliegen ein, werden
sie in a'ner Aufstellung zusamnaengefasst und im Ausschuss tnit dem Antrag
zur Leitpetition zur Sammdabstimmung gestellt

7SJ2, Nach dem Ausschussbeschluss über eine Massenpeöfion (s. Nummer 1.2.3)
eingehende wertere Bngaben mit demselben Anliegen -werden nur noch g&-
sammelt und zahienmäßig erfässL Dem AussiAuss vrird vierteljährfich dar-
Ober berichtet

7.9.3 Das Verfahren nach den Nummern 7.9.1 und 7.9.2 ist nur während der
Wahlperiode anwendbar, in der der Beschluss air LeitpetitEon gefasst wurde.
Ändert sich wahrend der Wahlperiode die Sach- und Rechtslage öder die
Auffassung des Ausschusses, die der BescMussfassung zum Gegenstand
der LeitpetrBon zugrunde iag, ist'das Verfahren nidit mehr anwendbar.

7.10 Dem Ausschuss werden zur BestäSgung voigelegt

die Veizeichrosse über erledigte Petitionen

das Protokoll über jede AusschusssSzung in äeT auf die Protokolh/ertsi-
!ung folgenden Sitzung.

7.11 Beschlussempfehlung an den Landtag

7^1.1 Der Peääonsaussdiuss berichtet dem Landtag halbjahriidi über die von ihm
behandelten Petitionen mit einer Beschlussempfehlung En Fonn von Sam-
meiübersichten (§ 50 GO.LT).

7A1.2, Wird von aner Fraktion eine Aussprache über eine Beschlussempfehiung
oder ean Änderjngsantrag zu einer Beschlussempfehiung angekQndigt, vrird
die Beschlussempfehiung gesondert ausgedrudä-

8 AusKthrung der Beschlüsse

8-1 Benachrichffigung der Petenten

8.1.1 Fasst der Landtag Besäilusse^ die den Vorschl^en der Nunnmem 6.14-1 bis
6.14.4 entsprechen, teiit der Vorsitzende dem Petenten die Art der Erledi-
gung saner Peüfion mit Die IV?äei!ung sol! einen Hinweis auf die Landtags-
drucksache unä - wenn über dis Besditussempfehtung eine Ausspradie
staügeiunden hat - auch einen Hinweis auf die Ausspraäie und das Renar-
protokoli enthalten. Die Begründung zur Besdhlussempfehlung ist beizufS-
gsn.

8.12. Fasst der Ausschuss nach seiner aüscbHeßenden Beratung den BescWuss,
dem Landtag zu empfehlen, die Petition für erledigt zu erklären, so wird der
Petent bereits vor üsr Beschlussfässung durch den Landtag über die Be-
schlussempfehlung mit Begründung unterrichtet. SSmmt der Landtag üer Be-
schlussempfehlung des PeSSonsausschusses zu, erfofgt k©ne weitere Se-
nachrichägung des Petenten; es sei denn, der Petent wünscht eine Benach-
richfigung. fn diesem Fall ist entsprechend nach Nummer 8.1 A zu verishren.
Unter Beachtung dafenschuterechtlicher Regetungsn erhätt das ffir die PeüS-
onsangelegenheft zuständige Ministerium eine Kopie der Beschlussempfeh-
lung des PeStionsausschusses.

8.1.3 Benachrichtigung ba einerVielzshl von Petentan mit gteichem Anliegen

8.1.3-"! Bei Peäüonen, die von eina' nichtrechtsfahigen Personengemanschaft (BOr-
geriniSalive etc.) unter einem Gesamtnamen odeT einer KoIIekfivbezeichnung
eing^bracht werden, vrirä Ober die Art der Eriedigung rajr inrfönniert, wer als
Kontatäperson anzusehen isi.

8.1.3-2 Das Gleiche gilt beiSammeIpeCäonen. und Massenpeäfionen.

8.1.3.3 Haben die Petenten keine gemeinsame Kontaktadresse, kann die Bnzäbe-
nachricirtigung durch öRentiiche Belonrrtmac^ung ersetet werden. Ke Be-
kannünachung ionn auäi auf der Irrtemetsäte des Landtages erfolgen.
Hierüber sowie übe- die Art und Weise der offentBchen Bekanntmadiung
entscheidet derAusschuss.
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8-1.4 Der Ausschuss Kann bei den Nummern 8J.3.1 und S.1.3.2 zusätzRch eine
öffenäiche Bekanntmachung beschließen. Nummer S.1.3.3 SStzs 2 und 3 gitt
entsprechend,

52. Untemchtung der Regierung -und anderer Stellen

8-2.1 Beschlüsse des Landtages, eine PeSBon der Regierung zur Berücfesichtigung
zu uüerweisen, teift der Landtagspräädent dann Ministerpräsidenten rrut Be-
schlösse des Landtages, eine Petöion äer Regierung zur Erwägung zu über-
weiseiit teilt d&r Vors'dzende d&m zuständigen Minister mit

6-2,2 Der Regierung wird zur Beantwortung eine Frist von in der Regel zwei Mona-
ten gesetzt

Z2..Z Richtet ach em SerQcteichSgungs- oder S'wägungs&escMuss an eine ande-
re Steile als die Regierung (s. Nummer 5.4.1), geSten die Nummern 8.2."! und
8.2.2 enfsprechend-

8.2.4 Besdilusse des Landtages, eine Petition der Regierung afe Material zu
ubenweisen, teilt der Vorsitzende dem zuständigen lUSinister miL Dieser soll
dem Pefib'onssusschuss über die weitere Sachbehandlung spätestens nach
einem halben Jahrberidrten-

S.2.5 AUe anderen Beschlüsse übenm'rttett der Vorsitzende an die zuständigen Stet-
ten.

8.3 DerAusscfiussdienst gibt die Antwort, der Regierung oder einer anderen St^-
le (s. Nummern 5-4.1, 5.4.2) den Ausschussmifgliedem durch eine Aus-
schussdmcksache zur Kenntnis.

9 Tafigkeitsberidrt

Der Petr6on$susschus$ erstattet dem Landtag Jährlich ^nen schrifttichen Be-
rieht über seine TäSgfceiL

10 Sprachliche Gteichsteilung

Personen- und Funkgonsbeaeichnungen in diesen Gmndsätzen gelten je-
weite in männlicher unä weiblicher Form.
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Unterrichtung

Landtag

Redezeitstruktur

Magdeburg, 25. Januar2019

Der ÄItestenist hat in seiner 33. Sitzung am 24. Januar 2019 foigende Redezeitstruk-
•turffirdie siebente WahEperiode besd^ossen:

ReöezefttabeHe

Fraktion

i CDU
AfD
DIE UNKE

l SPD
IGRONE
Landesregierung

Gesamtdefaattendsuer

A
3
.3

3
3.

3
3

18

B
5

_5

5
-5

5
_5

-30

c
10
10
10
10
10
10

_50

Redezeitsüuktur
(Angaben in Minuten)

D
12!
.s l
61

-5l

.21
Ji?.L

.45]

E
24

.16
13
9
4

24

90

F

_32

_22

17
-12

5
-32

JL20

G
49
33
25
17

8
48

1SO_

H
65
44
33
23
10
65

240

f
81
55-

42
28
13
81

300

~K

97
~S6

50
34
16
97

360

Gabriele Bratebusch
PräsidenSn

1 Dfe Rfictez&iten der Landesregieruns stellen ssne OrienSerung dar.

(Ausgegeben am 25.01-20"I9)



Landtag von Sachsen-Anhatt oder per FAX an 0391 / 560 1243
Petitionsausschuss
Dompiatz 6-9
39104 Magdeburg

Elnverständniserklärung zur öffentlichen Behandlung der Petition
Akte(Aktenze!chen) - Akte(Befreff)

des/der Dokument(Adresse)

Hinweise:

Sitzungen des Ausschusses für Petitionen sind grundsätzlich öffentlich. Damit können
Presse und interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Sie selbst an der Beratung zu Ihrer
Petition teilnehmen. Aus datenschufzrechtlichen Gründen ist es jedoch erforderlich, dass Sie
Ihr Einverständnis zu einer öffentlichen Behandlung Ihrer Petition erteilen. Dieses können
Sie jederzeit widerrufen. Wenn Sie diese Erklärung nicht an den PetEtionsausschuss
zurücksenden, wird davon ausgegangen, dass Sie nicht an der Sitzung teilnehmen möchten
und Ihre Petition wird in nichtöffentticher Sitzung behandelt.

Wenn Sie an der Sitzung teilnehmen, kann ihnen der Ausschuss Fragen stellen und Ihnen
auch die Möglichkeit geben, sich kurz ergänzend zu Ihrem Anliegen zu äußern. Dies erfolgt
jedoch nicht zwingend.

Mochten Sie sloh umfangreich zu Ihrer Petition äußern, haben Sie die Möglichkeit eine
Anhörung zu beantragen. Über dieses Begehren muss der Petltlonsausschuss eine
Entscheidung treffen.

Nachfolgend bitte das Zutreffende ankreuzen:

Ich bin mit der öffentlichen Behandlung meiner Petition D einverstanden.

Ich bin mit der öffentlichen Behandlung meiner Petition D nicht einverstanden.

Ich möchte an der Behandlung meiner Petition D teilnehmen/

D nicht teilnehmen.

Ort, Datum Adresse (Ei n zelfelder)( Vorname) Adresse
(Einze)felder)(Name)

Unterschrift

+ Wenn Sie hinsichtlich Ihrer Teilnahme keine Angaben machen (kefn Kreuz setzen), wird
davon ausgegangen, dass Sie nicht an der Sitzung teilnehmen möchten und Sie erhalten
keine Information über den Behandlungstermin.



Landtag von Sachsen-Anhalt oder per FAX an 0391 / 560 1243
Petitionsausschuss
Domplatz 6-9
39104 Magdeburg

Einverständniserkiärung zur öffentlichen Behandlung der Petition
Akte(Aktenzelchen) - Akte(Betreff)

des/der »NAME, VORNAME«
»STRASSE HAUSNUMMER«
»PLZ WOHNORT«

über Vertreter/in Dokument(Adrosse)

Hinweis:

Sitzungen des Ausschusses für Petitionen sind. grundsätziich öffentlich. Damit können
Presse und interessierte Bürgerinnen und Bürger, Ihr Vertreter sowie Sie selbst an der
Beratung zu der Sie betreffenden Petition teilnehmen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen
ist es jedoch erforderlich, dass Sie Ihr Einverständnis zu einer öffentiichen Behandlung (hrer
Petition erteilen. Dieses können Sie Jederzeit widerrufen. Wenn Sie diese Erklärung nicht an
den Pefitionsausschuss zurücksenden, wird davon ausgegangen, dass Sie und/oder Ihr
Vertreter nicht an der Sitzung teilnehmen möchten und Ihre Petition wird in niohtöffentlicher
Sitzung behandelt.

Wenn Sie und/oder Ihr Vertreter an der Sitzung teilnehmen, kann Ihnen der Ausschusä
Fragen stellen und Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich kurz ergänzend zu Ihrem
Anliegen zu äußern. Dies erfolgt jedoch nicht zwingend.

Möchten Sie oder Ihr Vertreter sich umfangreich zu Ihrer Petition äußern, haben Sie die
Möglichkeit eine Anhörung zu beantragen. Über dieses Begehren muss der
Petltionsausschuss eine Entscheidung treffen.

Nafbhfolgend bitte das Zutreffende ankreuzen;

tch bin mit der öffentlichen Behandlung der Petition D einverstanden.

Ich bin mit der öffentlichen Behandlung der Petition D nicht einverstanden.

Ich mächte an der Behandlung meiner Petition D teilnehmen.

D nicht teilnehmen."

Wenn S!e hinsichtlich Ihrer Teilnahme oder der Teilnahme Ihres Vertreters (Seite 2) keine
Angaben machen (kein Kreuz setzen), wird davon ausgegangen, dass Sie und/oder Ihr
Vertreter nicht an der Sitzung teilnehmen möchten und Sie erhalten keine Information über
den Behandlungstermin.

Seite 1 von 2



Mein Vertreter nimmt an der Behandlung der Petition D teil."

a nicht teil/

Ort, Datum VORNAME NAME
Unterschrift der vertretenen Person

Wenn Sie hinsichtlich ihrer Teilnahme oder der Teilnahme ihres Vertreters keine Angaben
machen (kein Kreuz setzen), wird davon ausgegangen, dass Sie und/oder ihr Vertreter nicht
an der Sitzung teilnehmen möchten und Sie erhalten keine Information über den
Behandlungstermin.

Seite 2 von 2

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebyng
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten-
transparenzdokumentationsgesetz CThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IVlindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteifigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Steflungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
- Drucksache 7/905 - ,

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen - Thüringer Petitionsgesetz (ThürPetG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE. der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2042 - . . ' -.

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetejjdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

<i.L^ \)€^^j^ Lc<rO-U<2- o \ /

[CO^^id^if-^.^

r

^W^ (^.^



2.

3.

4.

5.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1 Nr.SThürBeteildokG)

'gc.y^Ä^^^—J^ ^-^L^J^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
;§ 5 Ab?. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) • . ,

|^/ü^{Ct^V^| ,1^Vb^ /{r^V^^ .

E5^^-^ ^^U^Te^^^L ^^<-:J~^/G^^'
^ °

fU^^^A^^^ ^^(^^o^lr^ L^T^^h

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
äinzureichen?
:§ 5 Abs, 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form .haben Sie sich geäußert?

^ per E-ft/lait

~\ per Brief



6.

7.

l

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag @ines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteiidokG) -

<f ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

/^,^2o^< Q^yc^^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



An den'

Thüringer Landtag •
- Petitionsausschuss

Jürgen-Fuchs-Str.,1

99096 Erfurt

IHÜR. LAN.DTÄQ POST
12,04.2021 07:06

zu

Thüringer Landtag
Zuschrift.

7W3?
Drs. 7ÜÜ»5' (2.0^2.

zum

Den Mitgliedern des

-/^

Mehr Demokratie in Thüringen

www.thuenngen.mehr-demokratie.de

11.4.2021

zur

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS

7/2042) und Gesetzentwurf der FDP (DS 7/985)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Petitionsausschuss des Thüringer Landtages hat mich mit Schreiben vom l. März 2021 als

Vertreter von Mehr Demokratie e.V. zur schriftl.i'chen Anhörung zu oben aufgeführten Gesetz-

entwürfen eingeiaden. Dafür danken wir und nehmen wie folgt Stellung:

Das Vorhaben, das Petitionsrecht in Thüringen nachzubessern und auszubauen, wird begrüßt.

l. Frist für Stellungnahme der landesregierung: 6. - § 10

Die Verkürzung der Frist von 8 auf 6 Wochen wird begrüßt,

von Öffentlichen Petitionen: 7. c)" § 14

Die Pflicht aufeuheben, dass Mitzeichnende ihren Namen und Wohnort veröffentlichen

müssen, wird begrüßt; wir teilen die Einschätzung und Begründung für den Vorstoß. Oie

vorgeschlagene Lösung einer wahlweise anonymisierten Mitzeichnung, wobei Name und

Die Anmerkungen beziehen sich auf DS 7/2042.



Wohnort bei der Lancftagsverwaltung hinterlegt werden, scheint schiüssig. Hier ist der DS

7/2042 zu folgen; DS 7/985 bleibt mit der aHeinigen WahlmöglichkeEt dahinter zurück.

3. Diskussionsforum: 7. d) - § 14 Abs. 7

Die hiervorgeschiagene Möglichkeit, Petitionen auf der Petitbnsplattfonn diskutieren zu.

können, wurde von uns bereits bei der Einführung Öffentlicher Petitionen 2012 vorge-

schlagen, ist überfällig und wird ausdrücklich begrüßt. MEtzeichnende können über

Diskussionsbeiträge ins Gespräch kommen, die Beiträge könnten eine Entscheidungshilfe

sein, eine Petition mit zu unterzeichnen oder es eben nicht zu tun, und auch der Ausschuss

könnte so Anregungen für die Bearbeitung der Petition erhalten. Vorbild ist der Bundestag;

hier wird das Diskussionsforum rege genutzt und auch ausgewertet.

Die Zivilgesellschaft ist auf solche DiskursEmpulse und -räume angewiesen, um ihre

Diskursfähigkeit (neu) einzuüben. Das Forum sollte verhalten moderiert werden, um

mindestens die Einhaifung der Netiquette sicherzustellen.

Zu überlegen wäre, wie Möglichkeiten geschaffen werden könnten, die Diskussionen über

das Portai hinaus in den Sodai Media zu führen. Gegebenenfalls ist dies auch ein Punkt der

mit dem Vorschlag 7. e) - §14 Abs. 10 - korrespondiert, wonach immer wieder auf neueste

Entwicklungen und Möglichkeiten abzustellen ist. ' •

4. Öffentliche Ausschusssitzungen: 8. - § 15 Abs. l

Die Sitzungen des Petitionsausschusses als grundsätzlich öffentlich vorzusehen, sofern der

Petent zustimmt, wird begrüßt. Dies ist schon deshalb zwingend notwendig, weil dem Aus-

schuss nach Artikel 65 Abs. l Satz l ThürVerf die Entscheidung, „über die an den Landtag

gerichteten Eingaben obiiegt". Da die Beratung von Petitionen mit Beschlüssen des Petitions-

ausschusses faktisch beendet werden kann, ohne dass das Pienum vor den Ausschuss-

Beratungen oder nachträglich damit befasst wird, ist das Verfassungsgebot der Öffentlichkeit

parlamentarischer Beratungen hier nur mit öffentlichen Ausschusssitzungen zu wahren;

5. Sammellisten für Öffentliche Petitionen: 9. - § 16 Abs. l

Neben der Oniine-Unterzeichnung von Öffentlichen Petitionen auch die Offiine-Unter-

Zeichnung auf Listen zu ermöglichen, ist eine sinnvolle Ergänzung und wird begrüßt Auch

der Bundestag ermöglicht dies, auch wenn die dortigen Regularien es offiziell (noch) nicht

vorsehen.



Allerdings sollte nicht verlangt werden, dass die Sammellisten „spätestens nach Ende der .

Mitzeichnungsfrist im Landtag eingegangen sein" müssen. Damit tatsächlich die gesamte

Sammlungsfrist von 6 Wochen auch für die Offline-Sammlung genutzt werden kann/ sollte

der Postweg mit bedacht werden. Dies könnte wie foigt geregelt werden: „Die Sammeilisten

müssen spätestens nach drei Werktagen nach Ende der Mitzeichnungsfrist im Landtag einge-

gangen sein." Auch bei der Unterschriftensammlung zu Volksbegehren ist eine Abgabe nach

Ablauf der Sammlungsfrist vorgesehen und üblich.

In dem der Einladung zur Anhörung angehängten Fragenkata!og ist angedeutet, ob und wie

eine Zusammenarbeit mit privaten Petitionsplattfonnen gestaitet werden soiite. Angesichts

des moderaten Quorums von 1.500 Unterschriften für Öffentiiche Petitionen/ mit denen eine

Anhörung ermöglicht werden kann/ ist eine Zusammenarbeit mit privaten Petitionspiatt"

formen nicht zwingend notwendig bzw. könnte dies sogar dazu führen, das Quorum

perspektivisch erhöhen zu müssen, da es über die privaten Plattformen, die mitunter über

Hunderttausende E-Maii-Adressen verfügen, die-beworben werden können, ieichter zu

erreichen ist

Ein Grund für Initiativen, für die Unterschriftensammlung zu Öffentlichen Petitionen auf

private Plattformen auszuweichen/ ist, dass die Adressen der Mitzeichnerinnen und

Mitzeichnererfasst und weiter genutzt werden können, vorausgesetzt diese sind damit

einverstanden. Dies ist einer der wesentlichen Mechanismen, über die sich zivilgeseilschaft-

liche Initiativen und Organisationen erhalten, erweitern und vernetzen. Dies sollte unterstützt

werden, und zwar indem die vorgesehenen „auf der Internetseite des Landtags zur Verfügung

gestellten Formulare" bei jedem Unterzeichnungs-Feid die Möglichkeit bieten/ ankreuzen zu

können, dass Mitzeichnerinnen und MEtzeichner von der Initiative weiter informiert werden

wollen. Nur dann hätte die Initiative die Möglichkeit/ die Adressen gesondert zu erfassen, um

weiter mit ihnen zu arbeiten.

B. Weitere Aspekte, auf die der Gesetzentwurf nicht eingeht

l. Anhörung: § 16 ThürPetG

Die Anhörung der Vertrauensperson wird lediglich mit einer SoH-Vorschrift angeboten, wenn

das Quorum von 1.500 Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern erreicht wurde. Zudem kann mit

einfacher Mehrheit der Ausschussmitglieder davon Abstand genommen werden. Petitionen

können nach § l Abs. 3 ThürPetG das Handeln von staatlichen Organen und Behörden

beanstanden/ also eine Überprüfung von Regierungshandeln verlangen. Uberiegenswert

scheint, das hier eröffnete Anhörungsrecht nicht allein mit der Mehrheit der AusschussmEt-

glieder (aus den regierungstragenden Fraktionen) verweigern zu können, sondern dafür eine

qualifizierte Mehrheit vorzusehen. Leider gibt der Arbeitsbericht des Petitionsausschusses

2019 zwar Auskunft darüber, für wie viele Petitionen die Veröffentlichung beantragt worden



ist und wie viele das Quorum für die Anhörung erreicht haben, nicht aber, zu wie vielen

Anhörungen es daraufhin gekommen ist. Sinnvol! erscheint/ dies zukünftig mit anzugeben,

um die Praxis überprüfen zu können.

2. Verhältnis Öffentliche Petition und Bürgerantrag: § 16 ThürPetG vs Art. 68 ThürVerf

Mit 1.500 MitzeichnerEnnen und Mitzeichnern kann eine Initiative die Anhörung vor dem

PetEtiönsausschuss erreichen. Für einen erfolgreichen Bürgerantrag, mit dem sich der Landtag

befassen muss, werden nach Art. 68 Abs. 3 ThürVerf insgesamt 50.000 Unterschriften ver-

langt; eine Oniine-UnterzeEchnung ist nicht vorgesehen. Dieser „Abstand" zwischen den

Quoren ist nicht vermittelbar. Der Arbeitsbericht des Petitionsausschusses 2019 markiert

angesichts der 32 Öffentlichen Petitionen, die das Quorum von 1.500 Unterschriften erreicht

haben als „erfreulich, dass die Petitionsplattform mit der Möglichkeit zur Veröffentlichung

und Mitzeichnung von Petitionen von den Bürgerinnen und Bürgern so gut angenommen

wird". Demgegenüber hat es seit Einführung der Thüringer Verfassung noch nie einen an

den Landtag gerichteten Bürgeranfrag gegeben. Der Landtag vernachlässigt hier seine

Aufgabe, Bürgerrechte anzubieten, die von den Bürgern auch genutzt werden können. Ein

Quorum von 5.000 Unterschriften wäre - auch vor dem Hintergrund des Quorums von 1.500

Unterschriften für Öffentliche Petitionen ~ angemessen.

S.-27.

Ebenda.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Inlernetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der SteliungnQhme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen, Gesetzentwurf der
Fraktion der FDP, Drs. 7/985

1.

2. :|

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische
Fakultät

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatjonsfomn

Unter den Linden 11

10117 Berlin

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

l. Geschäfts-oder Dienstadresse s i Wofinadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteNokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

11 befürwortet,
abgelehnt,

i ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

ix ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übennittelt]

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

i: per E-Mai!

l; per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteilctokG)

f. ja i i nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

(i ja Ei nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum l Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Anlage 5

Pormblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdohumentationsgesetzes

vleäe natürliche oder juristische Persoh, ctie sich mit einem schrSRtichen Beitrag an einem
OesRtzg^ngsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer SeteiHgten-
transparenz^okumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend erfoetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die tnfomiationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
EVlindestinformationen gemälS § 5 Abs, 1 ThürSeteildokO in der Beteiflgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüflen und zusammen mit der SteHungnadme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftfich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs}?

Zweites Gesetz zur Änderung <ies Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
- Drucksache 7/955 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für (tas PetiUonswesen - Thüringer Petittonsgesete (ThürPetG)
Gesetzentwurf der Fratctionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN
- Drucksache 7/2042 - .

1.

Haben sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürticher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffenttiche Anstalt, Körperscbaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentiichen Rechts)? '
(§ S Ab&. 1 Nr. 1.2 ThOrBeteildotiG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wem ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform

H^rt^-^(/ry^

^•ice - ^/y
Geschäfts- oder Dienstadresste

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort



12. Haben Sie sich als natürliche Person geäu&erf, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.2TtiörBeteildokG)

Name Vorname

^ Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadrssse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in Keinem Fall v^rWentficht.) ,

Straße, Hausnummer

PostteHzahi, Ort

13. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhattlichen oder beruflichen Täfigfeeir?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokQ)

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

befürwortet,
a abgelehnt,
a ergteungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres scbrifilichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr> 4 ThürBeteilcioRG)

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? , ' ,
(§ $ Abs, 1 Nr. 5 ThürSeteiIdokG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} 0 nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäuSert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^( per E-Mail

a per Brief



6,

7.

Haben Sie «ich als Anwaltskanztei im Auftrag ßines Auftraggebers mit schrifilichen Beiträgen
am Gesötzgebungsverföhren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. $ ThürBeteikfokG)

D ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
[§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetefldoltG)

K Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteiften Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Martin-Luther-Unlversjtät: Haile-Wittenberg, D-06099 Halle (Saale)

Thüringer Landtag
Petitionsausschuss
Jurgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE -WITTENBERG

Philosophische Fakultät l;
Sozialwissenschaften und historische
Kulturwissenschaften

Institut für Poiitikwiäsenschaft

Regierungslehre
und Poiicyforschung

PD Dr. Sven T. Siefken

Halle, den 8.4.2021
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Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung zur Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen zur Änderung dos Thüringer Ge-
setze.s über das Petitionswesen (Dt'ucksache 7/985 und Drucksache 7/2042) danke ich Ihnen

seht herzlich.

Im Folgenden übersende ich Ihnen meine Einschätzungen und die Antworten auf die gestellten

Fragen. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Vorbemerkung

Das Petitionswesen hat eine lange Tradition, die aufvordemokratische und vorparlamentarische
Zeiten zurückgeht . Heute sind diese Verfahren in sehr unterschied 11 chen Formen in vielen Par-
lamenten auf der ganzen Welt etabliert.

Petitionsverfahren sind im Kontext unterschiedlicher Parlamentsfunktionen von Bedeutung und
dementsprechend zu bewerten:

• Petitionen können ein wichtiger Impuls für sich anschließende Gesetegebungsprozesse sein.
Dabei können Sie eine bedeutsame Innovationsfunktion wahrnehmen.

» Petitionen können tm Rahmen der Kontrollfunktion der Parlamente Informationen über Umset-

zungsmängel durch die öffentliche Verwaltung liefern.
• Petitionen sind ein bedeutsames Instrument der Kommunikation, indem sie einen strukturierten

Weg der Aufnahme von Meinungen, Stimmungen und Wünschen aus der Bevölkerung schaf-
fen,

• Damit können sie im Ergebnis auch zu einer verbesserten Repräsentation führen» und zwar so-

wohl in Bezug auf politische Inhalte wie auf das VertretenheitsgefUhl in der Demokratie.

Für all diese Verfahren ist es wichtig zu sehen, dass Petitionen jeweils lediglich einen Stait-
punkt im entsprechenden politischen Prozess darstellen. Insofern ist es für eine gesamthafte
Betrachtung erforderlich, stets auch die weitere Behandlung der jeweiligen Themen mit in den
Blick zu nehmen. Dies wird in der Praxis bislang häufig vernachlässigt,'indem die Petitions-
verfahren mit Abschluss der Behandlung durch den Petitionsausschuss als „beendet" angesehen
werden. Auch im vorliegenden Gesetzentwurf Drs. 7/2042 ist der Bereich der Eingabe und Be-
Handlung von Petitionen recht detailliert geregelt, die sich daran im Falle einer erfolgreichen

Petition anschließenden Schritte hingegen bleiben unterbe lichtet,

Damit verbunden ist weiterhin ein grundsätzliches Dilemma für veränderte und.mtensivierte
Formen der Öffentlichkeitsbeteiiigung. Sie kann bei den sich daran Beteiligenden leicht falsche
Erwartungen wecken - und infolge dessen sogar gegenläufige Wirkungen entfalten, wenn sie
zu Enttäuschungen führt. Eine weitere Gefahr entsprechender Verfahren liegt darin, dass sie
gezielt von speziellen Interessengruppen und gesellschaftlichen Bewegungen mstt'umentalisiert
werden können. Schließlich können die Verfahren auch durch die Entstehung und Begünsti-
gungvon parallelen Öffentlichkeiten zu Fehlwahmehmungen bei politischen Entscheidungs-

trägem beitragen.

Aus diesen Gründen ist es stets erforderlich, dass Petitionen durch klare Kommunikation über
die entsprechenden Prozesse und das jeweilige Verfahren und seine Ergebnisse begleitet wer-
den. Auf diesem Wege kann über die Prozessdarstellung von Anfang an darauf hingewirkt wer-
den das die Erwartungen der Beteiligten realistisch bleiben und Enttäuschungen vermieden
werden. Wichtig ist es auch, die parlamentarische Behandlung der entsprechenden Petition
transparent zu machen. Insofern ist es sinnvoll, für den Petitionsausschuss grundsätzlich Of-

fentlichkeit der Beratung vorzusehen.

' Vgl. Sven T. Siefken, Parlamentarische Kontrolle im Wände!. Theorie und Praxis des Deutschen Bundestages,

Baden-Baden20l8,S;198ff.



Der materielle Erfolg einer Petition ist nicht im Petitionsausschuss festzustellen, sondern in
aller Regel In einem nachgelagerten parlamentarischen Prozess im entsprechenden Fachaus-
schuss. Hierauf sollte in den entsprechenden Berichten des Petitionsausschusses näher einge-
gangen werden. Denkbar ist auch eine Verknüpfung der Verfahren im Parlamentsinfomiations-
System.

Bislang nur wenig betrachtet wird die.kommunikative Komponente der Petitionsverfaht'en. Es

empfiohU sich, eine strukturierte und regelmäßige Befragung von Petenten und Mitzeichnenden
durchzuführen, um auch Effekte jenseits der unmittelbaren inhaltlichen Vorstellungen aus der
jeweiligen Petition erheben zu können. So sind Petitionsverfahren grundsätzlich geeignet, das
Vertrauen in Parlamente, politische Institutionen und die Demokratie insgesamt zu steigern.
Doch wie genau diese Effekte aussehen, wovon sie abhängen und ob sie entsprechend wirken,
ist bislang selten klar. In Großbritannien, wo das strukturierte parlamenta'rische Petitionsver-
fahren erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde, sind mit solchen Heran gehensweisen gute
Erfahrungen gemacht worden.

Ebenfalls verweise Ich an dieser Stelle bereits auf die anstehenden Ausführungen im gegenwär"
tig von der Inter-Parlamentarischen Union und dem United Nations Development Program er-
stellten „Third Global Parllamentary Report", den ich in dessen Beirut als wissenschaftlicher
Sachverständiger begleite. Der Bericht wird voraussichtlich im Oktober 2021 vorgelegt und
auch zum Thema der Petitionsverfahren Aussagen enthalten. ,

Grundsätzlich ist es erforderlich, nicht nur das Petitionsv erfahren selbst klarer zu strukturieren»
sondern die entsprechenden Vorgänge durch umfassende Kommunikationsprozesse zu beglei-
ten. So können Wirkungen in allen relevanten Dimensionen der Parlamentsfunktionen ~ Ge"
setzgebung, Kontrolle, Kommunikation und Repräsentation - aufgenommen werden und ent-
Sprechende Lernprozesse auch zur Verbesserung der Petitionsverfahren in Gang gesetzt wer-
den..Die begleitende Evaluation ist ein wichtiges Instrument, das nicht zu eng angelegt werden

sollte.

Gesamteinschätzung zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drs. 7/985

Der Gesetzentwurf beschränkt sich darauf, durch eine Anpassung des Thüringer Gesetzes über
das Petitionswesen festzulegen, das Mitzeichnende das Wahlrecht haben, ob ihr Name und ihr
Wohnort bei einer Veröffentlichung der Petition ebenfalls veröffentlicht werden sollen. Dies ist

sinnvoll und verbessert die aktuelle Rechtslage, denn die VeröffentUchyngspflicht ist in der Tat
geeignet» abschreckende Wirkung zu entfalten,

Vor dem Hintergrund der eingangs formulierten Ausführungen zum parlamentarischen Petiti'
onswesen ist es aber empfehlenswert, weitergehende Veränderungen vorzunehmen, wie sie im
zweiten Gesetzentwurf (Drs. 7/2042) enthalten sind.

Gesamteinschätzung zum Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis

90, Die Grünen, Drs. 7/2042

Der Gesetzentwurf nimmt sinnvolle Verbesserungen an der Rechtslage vor, die grundsätzlich
zu begrüßen sind. Diese betreffen insbesondere die derzeit vorhandenen technischen Hürden,
die gegenwärtige Veröffentlichung von Namen und Anschriften der Mitzeichnenden sowie die



Öffentlichkeit, der Sitzungen des Petidonsausschysses. Ebenfalls ist es sinnvoll, die angelegte
Evaluierung und Spezifizierung des regelmäßigen Berichtes des Ausschusses vorzugeben,

Die Einbindung von diskursiven Elementen über die Beteiligungsplattform ist hingegen mit
Nachteilen und Gefahren verbunden. Sie können zu gezielter Manipulation genutzt werden,
aber auch zu Pehlwahrnehmungen Öffentlicher Meinung fuhren. Bisherige Erfahrungen in Par"

lamenteri (etwa im Bundestag2) und Parteien zeigen überdies; dass solche Instrumente insge"
samt nur von sehr wenigen Teilnehmenden tatsächlich genutzt werden.

Im einzelnen klärungsbedürftig sind nach meiner Einschätzung folgende Regelungen:
• §3 Abs. 2, der in der jetzigen Formulierung nach einem Beamtenprivileg aussieht und ihnen

weitergehende Rechte zuzuschreiben scheint als jedermann" gemäß Abs, l. Dies ist wohl nicht

die Intention der Regelung, aber die Notwendigkeit von Abs. 2 sollte geprüft werden und ggf.
klarer gefasst werden.

• §15 Abs. l sollte ebenfalls überdacht werden:
o Satz2: Das Einverständnis des Petenten zur öffentlichen Beratung ist als Vorauss.etzung

für eine öffentliche Beratung anzusehen, wie in der Erläuterung ausgeführt wird. Unklar
im Gesetzestext bleibt derzeit, welches Verfahren gewählt wird, wenn dieses Einver-

ständnis nicht gegeben ist.
o Satz 3: die Kann-Regelung verwirrt, denn sie besagt ja nur, dass die genannten Berichte

öffentlich behandelt werden kömien\ dies ist aber bereits durch den Satz l abgedeckt,
Insofern ist dieser Satz 3 entbehrlich, oder er sollte klarer gefasst werden.

Zu weiteren Details nehme ich unten bei der Beantwortung der Emzetfragen Stellung.

Anhvorten aufEinzelfragen

l. Wie bewerten Sie den derzeitigen Gesetzestext des Thüringer Gesetzes über das Petitioriswe-
sen, § 14 a Abs. 6 „Bei'einer Veröffentlichung werden zusammen mit der Petition Name und
Wohnort des Petenten sowie Im Fall der M^itzeichnung Name und Wohnort der Mitzeichnenden
veröffentlicht" unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Persönlichkeit? .

Diese Regelung bewerte ich aus zweierlei Gründen kritisch. Sie kann erstens in der Tat Persön-
lichkeitsrechte der Petenten und Mltzeichnenden verletzen. Schwerer wiegt, dass die Veröf-
fentlichung abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung entfalten kann, wenn etwa
befürchtet wird, dass hieraus im persönlichen, gesellschaftlichen oder beruflichen Umfeld ne"

.gative Konsequenzen folgen können.

2. Sehen Sie durch diesen Gesetzestext ein Hemmnis für die Mitzeichnung von Petitionen?

Aus den eben angeführten Gründen (siehe Frage l) kann diese Regelung in der Tat ein Hemm-

nis für die Milzeichnung von Petitionen darstellen.

3. Wie bewerten Sie eine Änderung des Gesetzestextes hin zu einem Wahlrecht der Mitzeichnen-

. den,, mit Namen und Wohnort oder einem Pseudonym mitzuzeichnen?

2 Vgi, Stephan Eisel, E"Petitionen beim Deutschen Bundestag. Sinnvolles Angebot mit begrenzter Reichweite. In; ZeUschrtft

für Parlamenlsfragen, 47. Jg. (2016), H.4,S,867-877.



Die vorgeschlagene Regelung, ein Wahlrecht der Mitzeichnenden einzuführen, ist vor diesem
Hintergrund sinnvoll und in der vorgeschlagenen Form praktikabel.

4. Wie bewerten Sie die bisherige Regelung, dass Mitzeichnungen nur online auf dem Petitions-
portal des Thüringer Landtags vorgenommen werden können und.Unterschriftenlisten ohne
Rechts grund läge akzeptiert werden können?

Die Regelung, dass Petitionen und Mitzeichnungen nur Über das Onlineverfahren erfolgen kön-
nen, halte ich nicht für sinnvoll. Es ist geeignet, bestimmte Bevölkenmgsgruppen systematisch
auszuschließen, weil ihnen etwa die technischen Voraussetzungen oder das entsprechende
Know-how nicht .zur Verfügung stehen, oder weil sie aufgrund einer grundlegenden Skepsis
persönliche Daten nicht über das Internet verbreiten wollen. Alle drei Gründe sind zu respek-
tieren, daher sollte ein alternativer Weg der ,»Papierpetition" möglich gemacht werden,

5. Wie bekannt ist Ihrer Meinung nach in der Bevölkerung die Tatsache, dass alle Petitionen aus"
schließlich beim Thüringer Landtag einzureichen sind und die Mitzelchnungen ,bei privaten
Petitionsplattformen nicht anerkannt werden?

Dies kann ich nicht beurteilen. Auf der Homepage des Landtages wird darauf deutlich hinge-
wiesen.

6. Wie gut fehlen Sie sich von der Landtagsverwaltung zu diesen Bestimmungen informiert?

Das Verfahren der Petition ist in den Grundzügen auf der Homepage des Landtages klar darge"
stellt» setzt in dieser Form allerdings schon ein Grundwissen über parlamentarische Prozesse
voraus. Eine lebhaftere und leichtere Darstellung des Verfahrens insgesamt wäre sinnvoll.

Die vorhandenen Flyer in leichter Sprache und für Kinder bieten im Grundsatz eine zlelgrup-
penadäquate Darstellung. Doch setzen sie voraus, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort
bereits selbständig orientieren können.

Insgesamt machen es die entsprechenden Informationen allerdings notwendig, dass sie in den
ünterstrukturen der Homep^ge erst einmal gefunden werden auf der Seite „Mitgestalten",
Diese könnten auf der Startseite prominenter platziert und verlinkt werden in Verbindung mit
weiteren Instrumenten von „Public Engagement und Outreach", die auch den klassischen Weg
der Kommunikation über Abgeordnete und Parteien enthalten sollte.

7. Wie bewerten Sie die bislang fehlende Zusammenarbeit des Petitionsausschusses des Thüringer

Landtags mit privaten Petitionsplattfonnen?

Es ist sinnvoll, dass parlamentarische Petitionen nicht über private Dritte mttgezeichnet und
formal eingereicht werden können. Dennoch ist es natürlich völlig legitim, dass entsprechende
Verfahren von Petitionsplattformen ebenfalls in den politischen Prozess eingebracht werden.
Eine direkte und offizielle Verknüpfung mit den parlamentarischen P etitionsv erfahren halte ich
hingegen nicht für sinnvoll, wie in der Beantwortung von Frage 8 näher ausgeführt wird.

8. Würden Sie eine solche Zusammenarbeit grundsätzlich befürworten?

Gegen eine grundsätzliche Offenheit auch des Petttionsausschusses gegenüber Petition s verfah-
ren von privaten Plattformen spricht aus meiner Sicht nichts. Sie könnten beispielsweise als

eigene Tagesordnungspunkte des Ausschusses behandelt werden.



Dennoch sollte eine klare Differenzierung bestehen bleiben und die verfassungsrechtlichen Pri-
vUegien des Petitionsverfahrens alleine auf den parlamentarischen Weg beschränkt werden,

9. Welche Hemmnisse im bestehenden Petitionswesen sehen Sie noch für'den Erfolg von Petltio-
nen?

Der „Erfolg" von Petitionen lässt sich nicht einfach bewerten. Petitionserfolg kann in drei Di-
mensionen gemessen werden:

• (l) Dass eine hohe Zahl von Petitionen eingereicht und mitgezeichnet wird, mag Vordergrund i g
als Erfolgskriterium gelten. Doch ist es automatisch ein gutes Zeichen für eine Demokratie,
wenn es sehr viele'Beschwerden gibt?

• (2) Selbst mit Unterstützung durch den Petitionsausschuss ist unmittelbar noch kein materieller
Erfolg verbunden; der eigentliche Erfolg von Petitionen zeigt sich erst, wenn in Folge einer
Petition exekütives Handeln oder die jeweilige Rechtslage verändert wird. Dies liegt aber in
aller Regel nicht in den Händen des Petitionsausschusses.

• (3) Petitionen können auch unter symbolischen Aspekten Wirkung entfalten. Die Tatsache, dass
sie nur beim Parlament eingereicht werden können, hebt dessen Rolle :hervor. Positiv ist es so-

mit» dass entsprechende Wünsche und Anregungen überhaupt den Weg dorthin finden.

Sinnvoll ist es daher, die Hürden zum Einreichen und Mitzeichrien von Petitionen abzubauen,
wie es Im jetzigen Gesetzentwurf Drs. 7/2042 vorgesehen ist. Überdies sollte in der Betrachtung
des Gesamtprozesses verstärkter Wert auf den weiteren Verlauf nach der Behandlung durch
den Petitionsausschuss gelegt werden. Schließlich ist mit einer Nachbefragung von Petenten
und Mitzeichnenden die Wirkung des Verfahrens jenseits des unmittelbaren Gegenstandes, zu

erheben und zu prüfen.

10. Wie wichtig bewerten Sie das Vorhandensein eines geschützten Raumes durch Ausschluss der

Öffehtiichkeit bei der Behandlung von Petitionen?

Petitionen sind ein zentt'ales Instrument der Verknüpfung politischer Entscheidungsträger mit
der Öffentlichkeit, Es ist daher geboten, diese auch öffentlich zu behandeln. Ausnahmen davon
sollten im Einzelfall möglich sein. Dies ist im gegenwärtigen Gesetzentwurf Drs. 7/2042 gege-

ben.

11. Welche Konflikte könnte es geben, wenn grundsätzlich alle Sitzungen des Petitionsausschusses
öffentlich sind und der Petent selbst die nichtöffentliche Behandlung seines Anliegens beantra"

gen muss?

Wie in der Gesamteinschätzung zum Gesetzentwurf Drs. 7/2042 ausgeführt, bedarf es hierzu
einer klaren Regelung im Gesetz. Sinnvoll erscheint mir eine Abstufung in der Form, dass als

Zwlschenlösung auch eine allgemeine Behandlung in Öffentlicher Sitzung erfolgt, bei der der
Gegenstand des Einzelfalles „anonymisiert" wurde, soweit dies möglich ist. Grundsätzlich zie-
len Petitionsverfaht'enja anders als etwas das Begnadlgungsrecht nicht aufEinzelfaH-Aushah-
men von Recht und Gesetz3, sondern sollen grunds.ätzlichen Änderungsbedarfan Vet-waltungs-

praxis oder Rechtslage herausarbeiten.

3 Vgl, Wolfgang Finger, Petitionsaussclnass, In: Martin Morlok / Ufcs Schltesky / Dieter Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht.

Handbuch, Baden-Baden 2016, S. 845-856.



12. Sehen Sie rechtliche Bedenken bei einer grundsätzlichen öffentlichen Behandlung von Petitlo-
nen im Petitionsausschuss?

Nein, da das Parlament ohnehin öffentlich 'tagt (Art. 60 Verfassung Land Thüringen) Ist die
Nichtöffentlichkeit einzelner Gremien eher begründungsbedürftig als die öffentliche Sitzung.

13. Die notwendige Anzahl von Unterzeichnerlnnen und Unterzelchnern, die für eine Öffentliche

Anhörung einer Petition notwendig ist, liegt derzeit bei l .500 Unterschriften. Halten Sie diese
Anzahl für angemessen?

Diese Zahl ist hinreichend hoch, um die Instrumentalisierung durch besondere Interessen grup-
pen zu begrenzen; zugleich ist sie aber auch realistisch erreichbar. Zu beachten ist auch» dass
diese UnterschrifEenzahl nicht Voraussetzung.für eine öffentliche Anhörung ist^ denn diese
kann ja auch auf Initiative des Ausschusses selbst erfolgen.

Auf Basis bislang eingereichter Petitionen kann geprüft werden, ob die Zahl von 1.500 Mit-
zeichnenden zu hoch ist und möglicherweise moderat abgesenkt werden kann, Z.B. auf l .000.
Eine Durchsicht der auf der Petitionsplattform dokumentierten Verfahren zeigt, dass diese
Hürde vielfach erreicht wurde. Die Verteilung der Mitzeichnungen erscheint btmo4al: Eine
große Zahl von Petitionen erreicht dort unter 500 Mitzeichnungen, aber auch über l .500 werden
vielfach erreicht. Eine systematische Ausweitung ist sinnvoll.

14. Wie bewerten Sie den Umstand, dass bisher fUr eine Öffentliche Anhörung nur Unterschriften

ausschlaggebend sind, die auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags erfolgt sind?

Aus den oben aufgeführten Gründen (siehe Fragen 7 und 8) halte ich diese Regelung für sinn"
voll; parlamentarische Petitionen sollten nur auf parlamentarischem Wege emgebracht werden

können.

15. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Petentlnnen und Petenten selbständig hand"
schriftliche Unterschriften auf analogen Sammellisten an den Petitionsausschuss übergeben ha-
ben. Wie bewerten Sie die vorgesehene Anerkennung handschriftHcher Unterschriften?

Dieses Vorgehen halte ich ebenfalls für sinnvoll, wie bereits oben (Frage 4) ausgeführt. Ein

rein digitales Verfahren ist geeignet, bestimmte Bevöllcerungsgruppen systematisch auszu"
schließen bzw. die Beteiligung an Petitionsverfahren zu reduzieren.

16. Kann es Ihrer Auffassung nach eine Hürde darstellen, wenn wie bisher bei einer Mitzeichnung
Name und Wohnort der Mitzeichnerin bzw. des Mitzelchners im Internet veröffentlicht wer-

den?

Ja, denn dies kann zu Sorge über Nachteile Im privaten, gesellschaftlichen oder beruflichen
Kontext führen, wie in der Beantwortung von Frage l ausgeführt. Für die Kraft einer Petition
kommt es im Übrigen weniger auf die individuelle Perspektive der Petenten und Mltzeichnen-

den an als auf der Gesamtzahl ~ und die Inhalte ihrer Argumente.

17. Wie bewerten Sie die Einführung der Möglichkeit einer Mitzeichnung unter Pseudonym?

In dem im Gesetzentwurf Drs. 7/2042 skizzierten Verfahren halte ich dies für einen sinnvollen

Weg. Vgl. dazu auch die Beantwortung der Frage I.



18. Halten Sie weitere Erleichtenmgeh bei det Mitzeichnung von Petitionen für notwendig und
falls ja, welche?

Weitere Erleichterungen halte ich nicht für notwendig. Das Petition s verfahren soll auch die
Ernsthaftigkeit des Gegenstandes und die zentrale Rolle des Parlaments bei dessen Behandlung
hervorheben.

19. Sollte der Petitionsausschuss mit privaten Petitionsportalen zusammenarbeiten oder sehen Sie
eher Gefahren in einer solchen Zusammenarbeit? Welche rechtHchen Bedingungen müssten für
eine Zusammenarbeit erfüllt werden?

Wie ausgeführt in der Beantwortung von Fragen 7 und 8 halte ich eine Zusammenarbeit mit
privaten Petitionsportälen grundsätzlich für denkbar, aber nicht In dem Sinne, dass sie ein for-
males Petitionsverfahren eröffnen können. Dennoch erscheint es mir angemessen, den Petiti-

• onsausschuss im Rahmen von Selbstbefassung die Möglichkeit zu geben, sich auch mit ent-
sprechenden Verfahren von privaten Petitionsportalen zu beschäftigen. Dennoch sollte dabei
hervorgehoben werden, dass es sich nicht um parlamentarische Petitionen handelt.

20. Wie bewerten Sie eine grundsätzliche Öffentlichkeit der Sitzungen des Petltionsausschusses,
insbesondere im Hinblick auf das Interesse der Petentmnen und Petenten an der Bearbeitung
ihrer eigenen Petitionen durch den Petitionsausschuss?

Vgi. hierzu die Antwort zu Fragen 10 bis 12 sowie die allgemeinen Ausführungen (Gesamtein-
Schätzung zum Gesetzentwurf Drs. 7/2042). Ich hatte die grundsätzliche Öffentlichkeit der Sit-
zungen des Petitionsausschusses für geboten. Schutz individueller Interessen von Petenten
n-mss durch das Verfahren sichergestellt sein. Dies kann durch Anonymisierung oder durch

Nichtöffenttichkeit einzelner Sitzungen erfolgen.

21. Welche rechtlichen Bedenken bestehen gegenüber der Öffentlichkeit von Sitzungen, insbeson-

dere mit Blick auf die geltende Rechtslage in Thüringen?
>

Eine rechtliche Bewertung kann ich nicht vornehmen.

22. Hat in dem Zusammenhang das Urteil des EuGHs vom 09.07.2020, Az. C-272/19 ein? Auswir-

kung auf die Öffentlichkeit des hiesigen Petitionsausschusses?

Eine rechtliche Bewertung kann ich nicht vornehmen; es dürfte kein Zweifel daran bestehen,
dass das Urteil des EuGH auch für den Landtag von Thüringen gilt.

23. Halten Sie die vorgesehenen Mechanismen zum Schutz der Privatsphäre und Daten der Peten-
tinnen und Petenten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit von Sitzungen für ausreichend
(Einwilligungsvorbehalt der Petentinnen und Petenten sowie Herstellung.der Nicht-Öffentlich-

keit durch Zwei-Drittel-Mehrheit)?

Die Kombination dieser Mechanismen ist sinnvoll. Im Gesetzestext sollte sie aber - wie oben
in der Gesamtelnschätzung zum Gesetzentwurf Drs. 7/2042 ausgeführt ~ klarer fonnuUert

werden.

24. Wie bewerten Sie die Attraktiv ität der.Thüringer Petitionsplattform und welche Hürden sehen
Sie gegebenenfalls für Petentinnen und Petenten sowie für mitzeichnungswilllge Menschen bei
der Nutzung der Plattform?



Die eingesetzte Petitionsplattform ist grundsätzlich übersichtlich und klar aufgebaut. Allerdings
. stören einige Fehler in der Rechtschreibung auch in den vorgegebenen Rubriken (etwa „Richtet

sich die Petition auf die änderung (sie) eines Gesetzes?"). Auch ist die Bedeutung der Anzeigen
auf der Skala von 0 bis 6 nicht intuitiv klar, zumal sie der Skalierung der bislang erfolgten
Mitzeichnungen nicht entspricht. Die hervorgehobene Darstellung der 1.500 Mitzeichnyngen
wird deren faktischer Rolle nicht gerecht, deren Bedeutung sollte klar erläutert werden.

Beim Versuch; eine Petition einzureichen, wird direkt eine Anmeldung oder Registrierung ge-
fordert. Es ware-smnvoll, an dieser Stelle die Hintergründe dafür näher zu erläutern bzw. ent-
sprechende Verknüpfungen anzulegen.

Denkbar wäre auch eine Verwendung digitaler Signaturen und entsprechender Verfahren bei
der Anmeldung, wenngleich diese bislang in Deutschland vergleichsweise wenig Verbreitung
haben.

In Teilen scheinen die Ladevorgänge der Seite sehr langsam.

Insgesamt bietet die Petitionsplattform aber einen guten Überblick zu den jeweiligen Verfahren
und damit eine gelungene Basis für das Petitionswesen. Sie setzt aber voraus, dass sie überhaupt
in der Unterstmktur der Landtags-S eile gefunden wird. Eine prominentere Verlinkung wäre
•sinnvoll (vgl. Antwort auf Frage 6).

25. Sehen Sie Sicherheitsprobleme oder MissbrauchsmÖgUchkelten im Zusammenhang mit der

Thüringer Petitionsplattfonn und falls ja, wie könnten diese beseitigt werden?

Eine technische Bewertung der Plattform kann ich nicht vornehmen; es fallt aber auf, dass ein-

zelne Seiten sehr langsam laden.

26. Wie bewerten Sie die Einführung einer OnHne-DiskussionsmÖglichkeit bei Petitionen, die sich

in der Mitzeichnungsphase befinden?

Aus den in den allgemeinen Ausführungen (Gesamteinschätzung zum Gesetzentwurf Drs.
7/2042) genannten Gründen halte ich die OnHne-Diskussicmsmöglichkeit In der Mitzeichnungs-
phase nicht für sinnvoll, da sie voraussichtlich nur von wenigen Personen genutzt wird, falsche

Erwartungen wecken kann und manipulationsanfällig ist.

27. Haben Sie weitere Vorschläge, die Attraktivität der Thüringer Petition sp l attform zu steigern?

Die Peütionsplattform ist in dieser Form recht technisch orientiert, eine stärkere kommunika-
tive Gestaltung könnte die Attraktivität steigern. Dabei sollte eine verstärkte Erläuterung der
Inhalte und Verfahren erfolgen, eine ansprechendere Gestaltung gewählt werden und auch ziel-
gruppengerechte Ansätze verfolgt werden. Zudem ist eine prominentere Verlinkung sinnvoll

(vgl. Antworten auf Frage 6 und 24).

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 

• Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 'I des. Thüringer Betelligfentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die Sich mit einem schriftlichen 6eiirag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten, 
transparenzdokumentationsgesetz (ThOrBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben 
— soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der fälgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall  al  S 'verpflichtende 
Mindestinformationeh gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag • wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzü erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 
..  
Zit  WSIChern Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? . 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP . • 
- Drucksache 7/985 - . 

. • . 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzessfür däs Petitionswesen — Thüringer Petitionsgesetz (ThürPetG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/2042 - • 

. „ 

. 

Haben Sie siCh als Vertreter &her juriStisähan Person OM:J(1
.
er% d. h. als Vertreter einer • 

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
.Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? - 
(§ 5 Ab.s. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

• 

Name Organisationsform . 

.  
Me e. t MCly-Velej.:(\ b e-r5kt,Ca- .  Ve,Ce)-f) 

Geschäfts- oder Dienstadresse •    

• 
. . 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) . 

. 

Am k. du) bes 0 
• . 

. . . 

Postleitzahl, Ort 
0 . 

9?53 okxs.64Qed- 

   

      

  

TEUJR. LANDTAG.  POST • 
12,05..2021 10:51, 

48\57-) 2'b2 

    

     

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      



2. 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. I Nr. 1, 2 Th6rBetelidokG) 

• 
Name , Vorname . 

i . . 

D . Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nun erforderlich, wenn keine andere Adresse benennt wird, Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) . * 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort • 
• 

Was iSt.der'SctlyliefpUnkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? , 
: L 

(§ s.Ab. 1 Nr, 3 ThürBeteildoKG) - 

Le-kceS cx e,  r e.  j-• 

. 
. , 

. 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 befürwortet, • • • 
[3 abgelehnt, 

X' ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? • 
. 

_ . . 

• Bitte fassen Sie kurz die. wesentlichen Inhalte(Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfähren zusammen!. , 

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelidokG) 
, . 

-1,Y.w,11, r • V GX\ DpetXe-Ar 1 rY\ . ?tit,  1-t:0(1'D UY1/4Ijen 
. 

"tli es-  ke_, VApri• of) . 4a,kr • ci,(3.. ci ck• 1. 
. trU.r1PL SCJI\A,:(4-( • ic  di\  . nuin . 

Ima. -, Pt  • ++ . 

. 

Wurden Sie Voni Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum desetzgebungsvörhäben. 

einzureichen? . 
:(§ 5 Abs. 1 Nr,*5 thörpetejidokG) 

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ' 0 
. . nein • • 

Wenn Sie die Frage 5 .verneint haben: Aus 'welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

• 

• . 

• 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? • 

El per E-Mail 
• . 

. 
per.Brief S . 

2 



Q. 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im'Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§5. Abs. 1 Nr, 6 YhürBeteliciokG) 

LI ja i>‹ • nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben:  Bee  benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

• • . 
.. . 

7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Befeiligtentransparenzdokum'entation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2:ThurBeteiiclokG) ' ' • • 

ja . 
• • 

0 nein • 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

-k,ct,1 S. Zi 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Kultur-und Hoimatveretn e.v.

Holunderweg 7

93530 Oberstädt

An

Thüringer Landtag

Petitionsaussch.uss

-lürgen-Fuchs-Str. l

99096 ERFURT

Thüringer Landtag
Zuschrift.

7m^3
zu Drs. 7,'^$-,^^

•THÜR. LANDTAG POST
12,04,2021 13:02

A)2^- (2.0Z4

.TH. \M\^^ ?B=:F^
1'21:0^i.'202'l 10:1?

|Den Mitgliedern des

€

Auffassungen zu den Sesetzesentwürfen der Fraktion der FDP- Drucksache 7/985 und ^f
Fraktionen DIE linke, der SPD und BÜNDNIS 90/Die Grünen -Drucksache 7/2042

Sehr geehrter Dr Burfeind,

hier; meine Auffassung zu o>g. Entwürfen . .

Mit.lhtW Anschreiben bitten Sie um eine Stellungnahme zur Änderung des
Petitlonsgeset^es. Im Auftrag des Kultur-und.Helmafcvereines Oberstadt e.v. und ebenfalls

als aktive Petentin möchte ich gerne meine IVIeinung darlegen.

Immer mehr Bürgsr/innen haben das (aßfüht, ciass.über ihre Köpfe hinweg regiert wird. Sie
glauben, Entscheidungen von großer Tragweite .fallen hinter verschlossenon Türen und unter

Ausschluss der Betroffenen^ Politikverdrossenheit und die dsmit einhergehende geringe
Wahibeteitigung sind d&bei wichtige Schiagworte. . Aufgrund dieser Tatsacheh hat sich eih
Vertrauensveriu$t in unser d'emokratisches Svstem entwickelt/ welcher nichl: von der Hand
zu weisen ist. Wir, als mündige Bürger und allgemeihgefaiidete Menschen mochten daher,
dass mehr Transparenz und P8rtizipationsmöglichkeit©n geschaffen werden, Denn nur in
einer Demokratie/ wo sich der Bürger aktiv am politischen Handeln beteiligen kann, ist efne
geiebte Demokratie. Deshalb ist es ctringend notwendig einen konstatktiven Austsusch von
Informationen zwischen Regierung und Regierten zu ermöglichen'. .
Das Landesparlament sollte unbedingt gtufmerksamer auf Bürgera n liegen reagieren, deshalb
braucht es einen Mittler zwischen dem Bürger und dehn Parlament. Diese Rotle kommt dem
Pefcitioftsausschuss zu. Gleichzeitig rnug$ Js^r Bürger auf unkomplizierte Art und Weise
natürlich seine Anliegen/ Wünsche, Bittgesuche und Hinweise siuf etwaige Missstäncte
uneingeschränkt äußern können. Er sollte immer wissen/ wie und wo dies möglich ist
Hier toteht dringender Handtungsbedarf, denn eine umfassende rnformation der
Öffentlichkeit ist in Thüringen momentan nicht orkennb^r^ Nur Jemand, der intensiv und mit
hohem Zeitaufwänd recherchiert und sich mit der Thematik beschäftigt; findet Wege und
Lösungen. Oer Thüringer Landtag sollte hier alle digitaien und med.ialen Möglichkeiten



ausnutzen, um über die al<tuelfen Stände w informieren. Außerdem wäre eine

Schnttfolgentists für einen erfolgreichen Petitlonsstart sehr hilfreich.
Gerade die momentane Situation der l^ndesregierung En Thüringen, die aus geschEossönen
Koalitionen von Minderheitsparteten hervorgegangen ist, zeigt dem Wähler, d$ss hier '
Parteien die Führung des Freistagtes In Anspruch nehmsn, die allerdings vom Großteil der
Wäblerschaft gar nicht gewählt wurden und sie sich demen$prechend auch nEcht in den
WahJprogrammen wiedererkennen» Weiterführend betr8cH:ßt/ bedeutet es auch/ dass man
gerade deshalb Petitionen stattet/ weil rnan sich nicht ausrejchehd vertreten fühlt und daher
Einfluss auf die Gesetzgebung.nehmen möchte. Deshalb Ist meiner Meinung nach die
Zusammensetzung des Petitftionssusschusses, die sich nach Fraktionsstärke der Parteien
ergibt und der Ausschussvorsitzende aus den Reihen der Regierungspärtei ernannt wird,
ungünstig für eine objektive Arbeitsweise ohns parteipolitische Einfiussnahrne,

In Artikel 17 der Verfassung ist geregelt, dass $ich Jedermann schriftlich ^n den Bundestag/
Landtag, Kreistag etc. mit: Bitten und Beschwerden richten kann. Das bedeutet, das$ selbst

Minderjährjge, als auch Personen ohne deutsche Staatsangshörigkeit oder Wohnsitz fn
Deutschland eine Petition starten dürfen,
Unabhängig von dsr Anzahl der Unterschriften ist die Regierung Jedoch nicht gezwungen/
einer Bitte oder Beschwerde nachzukommen. Deshalb könnte man pauschal behaupten/

• dass Petitionen sinnlos sind/ denn die Volksvertretör können per Petition nicht zum Handeln
gezwungen werden. Und wenn die Unterschriften nicht auf der Lsndtagsseite eingegangen
sind, haben'sie nur eine refn pöpulistfsche Wirkung, die allenfalis das öffsntliche Interesse

generieren/ aber eine öffentliche Anhörung von vornherein nicht garantiert ist, Eine

gesetzliche Umsetzung der Bitfcgesuche ist nicht vorgesehen und muss auch nicht

gewährleistet werden, denn man hat sich eine gesetzliche U'nverbindllchkeit vorbehalten,

Also wozu eins Vorgabe von Unterzefchnsrzahlen und einem vierwöchlgen Zeitraum der
Erbringung ? Wozu dieöR HürdQ'n ersclwffen, wenn nach dem Bewältigen der Hürden doch
kein Ergebnis her$u$Rommen soll, keine Veränderung bewirkt wird, äa$ konsequ(ante

Handeln ausbleibt ? Es bleibt beim Erbitten und sin Ende entscheiden nur wenige

Petltionsausschussmitglieder über das Anliegen vieler Tausend Menschen. Deshalb muss es

hier dringend zu einer Gesetzfisänderung kommen, urti das vorherrschende Meinungsbild in

der Bevölkerung der //Scheindemokratie'f zu entkräften, das Qefühl dar Mgchtlosigkßit hin zu
einer vielschichfigen Mitwirkung, Gestaltung und Mitspräche zu entwickeln.

Aus eigener Erfahrung bei der Erstellung einer Petition, kann ich die Tatsache
wahrheitsgemäß bestätigen, dass viele Mitzeichneres als verständliche Hemmschweile

' ansahen/ Ehre persönlichen Daten komplett preiszugeben und deyhalb sehr häufig von einer
Mitzeichnung zurückgetreten sind. In ebenso vleien Falten haben Mitzeichner nur ihren

Namen und den Wohnort eingetragen/ aber die Straßen^ezeichnung und Hausnummer
weggelassen. Ech als Petentin/ versuchte mit überzeugungsarbeit noch die vollstWgen
Angaben einzufordern, da ich sonst die Unwirksamkdt der Miüeichnung befürchtete. Aber
für Viele war dies eine Art Sicherheitsfaktor. Also ein Wahtrescht für die Mitzeichner

einzubauen^ ob Name und Wohnort veröffentlicht werden, ist überisgenswert, aber zeigt

keinerlei Identifikation mehr. No name !?

Das bestimmte Purste im derzeitigen Petitionsrecht änderungsbedürftig.sind/ dem stimme

ich unbedingt zu. Die Bezeichnung Hürden zu übenwinden Ist sehr zuWfend, vor denen



man sich befindet, wenn man erstmals eine Petition Ins Leben ruft Die strenge Auslegung
des Gesetzes nur auf elef<tronischem Wege und nur auf der Landtags$eite zeichnen zu
können/ ist hier nur die eine Seite. Die erste Schwierigkeit (psstand allein darin, dass mgn

Überhaupt erst einmal Kontakt zu Mitarbeitern des Landtages hsrstellen konnte, lange auf
Rückantworten warten musste oder gsr keEne Antwort erhielt und letztendlich
unterschiedliche Auskünfte zur Vor$ehensweise bekommer> hat. Ist eine Mitzekhnung nur

analog möglich oder gibt es eine Kombination zwischen analog, und digit@4 gelten auch
ändere Petitionsplättformen oder ist nur die Landtagsplattfonn gütttg ? Ein Wirrwarr sn

Informationen/ bei dem man den Durchblick verlor und total verunslchert'ctem Gruncfrecht

auf //Eingabe" gegenüber stand. Deshalb sollte es unbedingt zukünftig nur so sein, dass eine
Sammlung und Einreichung handschriftEichor Petittonsmitzeichnungen möglich Ist und diese

auf das Quorum ängerecht werden. Das Hinterlegen der Listen und nur die Veröffentlichung
bzw. Verrechnung der Anzahl der Stimmen macht Sinn.

Fragekatalogi

l. / 3. Schutz der Persönlichkeit /Psydonym .

Wenn ich als Petent eine Petition einreiche^ ctenn stehe ich mifc der eigenen tiefsten
Überzeugung für Wahrheit und Richtigkeit zu allen aufgezeigten Punkten, Fakten und dem

Oesatntinhalt. Deshalb ist es meiner Meinung nach dringend notwendig den vollständigen
Namen und don Wohnori: zu veröffentflchen. Und sich nicht hinter dem Deckmantel eines

Pseudonyms zu verstecken. Gleiches gilt für die Mit^ichner/ denn nur so wird die wahre

Identifikation mit dem Inhalt offensichtlich. Einer Manipulation und iErnsthgftigkeit kann so

guch entschieden entgegengewirkt werden. Außerdem ist für den Petitionsausschuss auch

immer sofort die Spannweite.eines Themas zu erkennen. Sind es nur ortsbedlngte Probleme

.oder spiegelt sich eine regional oder sogar lancjesumfas$ende BsteEHgung wider. Würdon
die persöhlichen Daten der Mitzeichner entfallen/ gäbe es-diesen sofortigen Überblick nicht

mehr Allerdings sollte man berufsspezifische Besonderheitsn beschten, bei denen

Reprassalien für die berufliche Laufbahn eventuell zu erwarten wären. .

l, Hemmnis für Zeichnung

Aus persönlicher Brfahrung stellt es ein Hemmnis dar/ aber tch würde den Text so

beibehalten, s.o.

4, Regelung nur online

Das Handiing der Landtagsseite ist.sehr umständlich/ das Anmelden und Überprüfen der
Daten nimmt kostbare Zeit in Anspruch und es chauart sogar mehrere Tage. Außerdem muss
eine Email-Adresse angegeben werden. Damit benachteiligt msn schon von vornherein

• bestimmte Bevötkerungsschichten/ die diese digitale Möglichkeit nicht besitzen und schließt
sie aus. openpetitlon bietet die Mögiichkstt Unterschriften on- und offlEns zu sammeln. Die
offline-Llsten können dort problemlos in Sekunden hochgöiaden werden. Es gibt es al$o die
Möglichkeit/ Online-Aktivismus mit.Straßenprotest zu vsreinen und somit in mehreren
Sphären gle?chzeitig zu mobiiisieren. Deshalb sollte die einseitige Regelung abgeändert
werden. Online-Unterschriften und analoge Unterschriften müssen gle'ichberechtiat
zugelassen sein und nicht nur ohne Rechtsgrundtage akzeptiert werden,



5. Bevötkerungswi$$en

Der Bevölkerung/ die steh nicht intensiv mit der Sachlage befasst und beschäftigt/ Ist diese
Tatsache überhaupt nicht bewusst/ ds es sich ja vorderg'ründig um dieselbe Thematik
handelt. Auch die Dappelzeichnung wird verkannt. Es müsste der breiten Öffentlichkeit über
allgemein zugänglich® Medien begannt gemgcht werden/ welchen Stellenwert ctie privaten
Plattfortnen beim Thüringer Landtag besitzen. Ob man sie offizielt a:nerf<ennt oder ob die
Zeichnung dann ungültig ist Diese Information müsste auffällig sichtbar auf die
Landtagsseite eingesteHt werden/ dainit jeder Nutzer sofort in Kenntnis ist.

6. Information von Landtagsve'rwaltung

Die Information wurde nicht gegeben..'

7. / 8.:Feht©nde ZA mit privaten Plattformen

Es könnte eine ungemein bereichernde Arbeit'auch für den Ausschuss sein/ denn es würden
sich viele Bevöll<orung$$chichten bei thnen zu Wort melden, Denn gsrads dte Jugend ist auf
den privatän. Plattformen $icher unterwsgs. Besonders interessant ist dabei auch die
weltweite Vernstiung. Denn es ergeben sich auch Int-ernaticnale Mitzeichner. Außerdem
bieten private Plattformen oft di^ Möglichkeit, Petitionen üb,er Newsletter oder Social"
Media Aktivitäten zu bewerben. Und es ist gidchzeitig ein Diskusslonsforym angegliedert.
Zusätzlich besteht jedoch die Gefahr des Nutzeraustausches für alle Thematiken mit dem Ziel
des Sitimmehhaschons. Allerdings fehlt eine verbindliche Rechtsgrundlage.

9, Hemmnisse

Deir Petitionsausschuss kann Anhörungen durchführen/ er kann beraten und tagen, aber
kann er wirklich Elnfluss nehmen auf Re^ierungsgngelegenheiten ? Arbeitet er wirklich

neutr^f ? , .

Der problemlose Ablauf eines Petltionsprozesses von der Einreichung und der online-
Zeichnung bis zur erhofften Anhörung Ist durch die digitalen F^hmenbedtngungen sichtlich
erschwert. Teilweise ist der Zugang gestört, die Milzelchnung nicht möglich/ eine
Problembehebung nicht gewoElt oder hinausgezögert/ trotz schriftticher Eingabe erfolgtQ
keine Weiterleitung an die IT-Abteilung. Die Programmierung \st auf ^500. Unterschriften
eingssteiit,.bd Nichterreichung der.Unterschrfft'en erfolgt derSchrlfuug; Petition hat es
nicht geschafft E Obwohl die Zusage zur Anerkennung der analogen Unterschrito bereit$
erfolgte, wird Chaos und Verunsicherung gestiftet.
Die Beärbeifcungszeit der Petitionen ist definitiv zu lang/ somit verliert der Petent und die
Mitzeichner diiä unmittelbare Betroffenheit/ die Wichtigkeit des Anliegens wird durch neue
Zeitprobleme herabge$etzt. Man hgt das Gefühl einer VerzÖgerungstaktik zum Besänftigen
der Massen, ' •

Bei einet- öffentlichen Anhörung des Petitionsausschusses sollten sich die Mitglieder im
Vorfeld intensiv mit der Bitte befassen und nicht erst während der Veranstaltung und somit
Über ein Basiswissen verfügen/ um die Sachlage zu durchdringen. Im Qegenzug sollte den
petenten soviel Zejt; gestattat worden, damit durch die ^tedebeiträge der Experten, dis
Hintergründe und Zusgmmenhänge detEullIerk dargestellt werden können / um im IdeaJfall
ein breites Verständnis der Petition zu erreichen und diesbezügliche Widersprüche oder



Missverständnlsse aufzuklären oder.Problemlösungen anzustreben. Die man in einem •,

konstruktiven Dfskurs miteinander angeht in gegenseitiger Toleranz und Achtung gegenüber
atEen Meinungen und Standpunkten. Das würde eine wirkliche Bürg^rnähe auszeichnen* .

Man hört sich gus der Sicht des Bürgers das Anliegen an, vergleicht es mit den
Verwaltungsvorgängen und Beschlüssen der Ministerien/ erkennt Fehlentscheictungen und,
versucht abzuwägen oder zu rsvidisren» im positiven Fall zeigen sich keine gravferenden
Probleme und es kommt zu Übereinstimmungen und Kompromissen. Dabei sptelt deir Faktor.
Zeit eine sehr große Rotte im gegenseitigen Verständnis/ cisshslb darf keine
H(2dezdtbsgr^n2ung vorliegen.

11- Konflikte

Jeder Patent möchte doch die breite Öffentlichkeit ansonstein hätte er den Weg des
BEttgesuchs nicht gewählt und mit der Maßgabe einer hohen Unter^eichnerzahl t$t sein
A'nltegen doch schon von großem Interesse geprägt.

3.2. Rechtliche Beden.ken

Es dürften'keine Bedenke»! bestehen, wenn eine Antragsm^glichkeit aufAussohluss der
Öffentlichkeit verankert wird/ die natürlich bestimmten Maßgaben unterliegen sollte und
vom Landtag klar vorgegeben sind.

13. Anzahl 1500?

Unter den bisherigen Bedingungen ist diese Zdchnungszahl im ländlichen Raum Thüringens
eindeutig zu hoch; In den Ballungsräumen Erfurt/ Weimar, Jena ist diese 2:ahl $ichertich

, umsetzbär/ aber in den Dörfern und KIeinstädten müsste dann Jeder zeichnen vom Baby bis
zum ältesten Senior. Also di@ Bevölkerungsdichte ist nicht gegeben und dann noch den
.Idealfall s:u erröichen/ dass sich ausndhmslos alle Bürger'für diese petierte Thetnatik
intförsssieren. Und eine DoppelzeEchnung ist ebenfalls ein Problem. Hat Jemand auf einer
gnatogen Liste bereits gezeichnet und tätigt es nochmals auf der digitalen PtattForm, wurde
auf eine Ungültigkeit verwiesen. Allerdings ist auch zu bedenken,dass der Ausschuss ein
großes tnter6$se erkennen sollte um sich überhaupt mit der Petition zu beschäftigen.

14. öffentliche Anhörung .nur mit Landtagsp^titionszeichnung

£s ist unbedingt notwendig diesen Umstand abzuändern und neu zu regsln/ cfasö bäide
Formen der Zeichnung/ ob online oder in Liätenform zur Erreichung des Q.uorums akzeptiert
undgewertet'werden.

15. Persönliches übergeben von analogen Listen

Da3 ist sicherlich auch noch einmal die Garantie dafür, dass diese Listen mit wichtigen
Unterschriften auch den richtigen Empfänger persönlich erreichen. Da die Handhabung nicht
geregelt ist oder wgr. Außerdem macht cfres eine wahre Bürgernäbe aus. Wenn Menschen
aus.aiieh Teiten Thüringens in die Lanc^eshauptstadt fahren/.um den Petitionsausschuss-
mitgliedern gegenüberzustehen, sich kennenzufemen, sich zu Etiteressieren, rein menschlich



miteinanctßr zu kommunizffir&n/ um eine wertschätzendß und hoffnungsvolle Ba$iö zu
schaffen für cfie Bearbeitung und letztendlfch den örfolgreichen Ausgang der Petition-
Im Umk^hrschluss ist es natürlich auch sehr symbolisch/ wenn 'der/di® Petitionsausschuss-

Vorsitzende personfich tn die entsprechenden'Regionen reist/ um die Listen tn Empfang zu
nehmen. Auch hier zeigt sich eine große Verbundenheit zum „Kleinen Mann /,/ ein
Wahrnehmen seiner Sorgen und Nöte und ein Mitnehmen in die lcmdesregifsrung.

16. Mitzeichnungshürde

M(t Sicherheit hält d^s Veröffentlichen einige Mitzeichner ab. Aber leider ist das mittlerweile
die gängige KQmmunikatlon des modernen Zeltgeistmenschen^ der sich nur noch in
geschützten Räumen anonym unterhält und seine Meinung zum Beste'm gibt, ohne sich mit
Jemandem in echt gegenüber zu stehen und eventuell auch einen Konflikt auszufragen und
seine Meinung und seinen Standpunkt vehement zu verteidigen.

17. Pseudonym
Das ist genau die falsche Entwicklung S<o, Nr 16

18. Erleichterung

Die Plattform muss einfach zu bedienen und funktionsfähig sein. Die Handhabung muss
verständlich erklärt und für den Norrnalbürger umsetzbär sein. Es darf i<eine Wartezeit
zwischen Anlegen der Daten und dsm Zeichnen sein.
19. ZA

23. Schutz durch Einwiltigungsvorbehält

Alle Sitzungen des Petitionsäusschusses sollten öffentlich stattfinden und auch im
Live$t;re3im verfolgbar sein. Schutz bei sensiblen Themen sollte möglich sein.

25. Sicherheitsprobteme ?

Wenn diese Plattform für und von einer Landesregierung eingerichtet wurde» hegt man als.
Bürger dieses Landes erst einmal Reine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Es wurde
$icheriich von ein^r kompetenten und seriösen Firma umgesetzt. Vieiletcht sollte der Name

im Impressum erscheinen.

2^. Online-Diskussiotismöglichkeit in der Mttzeichnungsphase

Hier kann Ich nur wieder beispielhaft auf die Möglichkeit bei openpetition hinweisen, ^obei es als
Pro-KonWRunde ausgewiesen Ist. Wenn mari sich nicln den oft umfangreichen Petittcmstext ,
durchlesen möchte, bekommt man durch die Memungsaußerungen zum Sachverhalt viele inhaltliche
Inpyts bereits wörtlich dargestelft und sieht sofort die wrherrschsnde Metnungswertung und den
ßesamtefndruck der UMerzeichner zurThsmatik. Das dies® Diskusäionsplattfürm besteht, ist sehr
gut. AlfercHngs ist auch die?® M&ßlEchkeit des Mföinung$austausches der breiten Öffentlichkeit noch
nicht ausreichend bekannt. Der folgende Tfwt steht so auf der Plattform:



Ust/e GürQednnen und Bürger

das Dtskussionsfwum ist efne int^nst-PSanform, ÜbQf üie sich dfe BörgefHlnen und Öörger ahtSv an
cfef Däbatte su ^eset'^ntwürfefi betelfig<sn. können. Sie könwn steh fm Diskussfonsforum übet
Geset^ntwürfe informieren, lhr6 Mßtnung dazu äußern sowie Hinweise und AnrQgungen gsben,

2yr DSäkusslöfi werden Gwt^ntwür/e gesteht, d/e aktwf} in {fen Fachausschössen des l.ancttags
beratän wsräen. Ofs feäerfübtenden Aussc^sse wählen ^{is (Seset^ntwOrfe ciu^ %u denen 6in?
Diskussion stattfincien so!h Diese wercfen im DSskusslorisforum eingQSt^ft.

Die Betrage der Nutzer werdei) nach Abschfuss der Dis{<u$^w im austäncHgen Fachausschvss
ausgewsrtst Die ForumsbQiträge wQrden vors den Ausschussmitgfseciern in dsr parfümentariscfwn
Beratung ebenso berücksfchtigt/ wfe G//(? Stetfungnahmen von SachvefstWfgen und Verbänden,

BetslHgen $lff sich - wirftßuen wsauffhre Befträge

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach .dem Thüringer Beteiligten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben-
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden- Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentaiion
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag • wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu.welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
- Dructeache 7/985 - • . ,

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen - Thüringer Petitionsge.setz (ThürPefG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
"Drucksache 7/2042- .

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft öder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnumme.r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsforrn , . . •

f)^f^r/^) ft ^ v/ ^e

36^^ (^v^^^ .



2.

3.

4.

5.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§. S Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname ' • ' •

D . Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnacfresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nunerforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWoiinadresse
/vjrd in keinem Fall veröffentlicht.) . ' . , . ,

Straße, Hausnummer

Dostleitzahl, Ort

A/as ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ,
:§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) • . . . • .

f.€^ /^^ '• •• ' . -' , .

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die. entworfenen Regelungen insgesamt eher

] befürwortet, • •' • .

3 abgelehnt, ' , • . • . ,

^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? • • .

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!, • . .

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

* /)^{^^ i<^^ ^7^; //^;Ä,/L.) f^r^Jj ^ . ^/ ^^'. J^/J^,-.^^-^^^ ,
y ,1 ' ' ly . /.

^% i...^^.,. f..,'.,^ \„.,^ ^/ ^^.^- /- ü^./^^^.f (yf^h yi^cwyCf^ l^üf-^ ^r^ ^^ ^//7^-^-^.- ' - --

?? ^'^^/, - ' ^. • ^. , ^ ^. /^/ ^

'/^^^^L^^ ^^r€f^^^ ^^^. f4rj^^ y/?^^'
d/. _ ^•€tr/7. ^^^:^ A?/'^-/Ar-/^. ^ . _ / • -/ // / / ./. •

.• ?^%/-/^,//,^^ ^/' ^.' ^A/^/^/F^ ^/^•' 7V-y- ^^ /^y.^/^^^^"

/oi-i/ t,i^ ^c^f /^-^/ct-i Ä/'Ä^./^ i,^/*^/./n A'^'^r /
v

Vürden Sie Vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben.
iinzureichen?
g 5 Abs. 1 Nr, 5 ThÜrBete.ildokG)

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) ] nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

( • ' ,

i welcher Form haben Sie sich geäußert? - - ' •

t . per E-IVIail • • . .

( per. Brief • • . ' ' ;



6.

7.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) . • . ' .

D ja ^C • nein (weiter mit Frage 7) . .

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der

Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz SThürBeteildokG) . • . ' . ;

^ Ja , . D nein

iVIit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. . ' '

Ort, Datum Unterschrift

9 v^. ?.'21

��Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THÜR, LANDTAG POST
12.04,2021 12:S9

Sehr geehrte Damen und Herren ' . S^>C^^~^-'> |^—ÜZ../

Der Petltionsausschuss des Thüringer Landtages hat die // Bürgerinitiative gegen das

Windvorranggebiet W4 Stadtlengsfeid" mit Schreiben vom Ol.März 2021 gebeten/ zu den

beigefügten Gesetzentwürfen derFDP und der Linke, derSPD, Bündnis 90/DEe Grünen eine

Stellungnahme zu geben. Wir erlauben uns darauf hinzuweisen/ dasswtr'eigene kritische

Anmerkungen zum Änderungsgesetz angeführt haben,

Im Rahmen dieser Anhörung beantworten wir auch gern die beigefügten Fragen.

Wir begrüßen, dass wir Bürgerinnen und Bürger an dieser Diskusslonsrunde teilnehmen

können.

Mitfr^undliche^^li,,^
/f\

 (Sprecher der Bürgerimtiative)

Anlage;

l, Beantwortung Fragenkatafog

2, SteHungnahme zu den beigefügten Gesetzentwürfen (Anlage 2 und 3}

Thüringer Landtag
Zuschrift.

7W^¥
zuDrs.7/9<P57 2.Öcfi.

Den Mitgliedern des

?^A
TH. U.NDTA6 GB-PA
12.04,2021 10;10



Anlage l: Beantwortung Fragenkatalog

l. Aus Datenschutzgründen sollten MitzeichnerWahirecht haben

2. ja, Schutz der eigenen Person

3. Positiv, Pseudonym sollte wegfallen

4. beides muss gewertet und akzeptiert werde

5. in Ordnung

6. Eher mangelhaft/ Informationen erreichen nicht alle Bevölkerungsschichten

7. Liegen keine Erfahrungen vor

8. ?

9. Petltionswesen sollte Schnittstelle zwischen Parlament und Bürger sein. ist

offensichtlich, aber parteiabhänglg und nicht neutral (ersichtlich aus der

Bearbeitungszeit der unterschiedlichen Petitionen Wolf/OberhofGolfplatz,

WindkraftimWald)
10. nicht wichtig eher bedauerlich
11, keine

12. keine Bedenken

13. angemessen, wenn Zeichnung unabhängig online oder handschriftlich

14. nicht akzeptabel, ältere Personen, Landbevölkerung hat flächendeckend immer noch

keinen Snternetzugang bzw. Eigene E"Mall

15. positiv/ ernst zu nehmender Bürgerwilie

16. Datenschutz/ öffentliche Bekanntgäbe persönlicher Daten

17. ist nicht notwendig

18. nein

19.?

20. wünschenswert

21. soweit sie derTransparenz und Nachverfolgung nicht im Wege stehen/ positiv

Lobbyismus ausschließen

22.?

23. solange die Mechanismen so bleiben, vollkommen ausreichend

24. siehe Pkt. 14, nicht jeder im Haushait besitzt eine eigene E-Mail-Adresse, somit ist die

Mi'tzeichnung/Zählung automatisch verhindert eigene Erfahrung: Mitzeichnung war

anfangs mehrere Tage nicht möglich (E-Mail vom 31.10.2019

petitionsausschuss@landtag.thueringen.de trotz Hinweis an zuständige Stelle keine

Antwort oder Benachrichtigung. Ebenso keine Verlängerung des

MJtzeichnungszeitraums (Schreiben sm Präsidentin Frau Keller) schade/ bedauerlich,

nicht zufrieden stellend, nicht ernst genommen

25. nicht

26. solange sie vor Missbrauch geschützt werden kann wünschenswert

27. schnelleren Zugang/ lädt zu langsam/ einfache Handhabung/ mehr

öffentfichkeitsarbeit/ mehr Informationen an den Petenten zu den Beschiüssen von

Petitionsausschuss und Landesregierung, siehe Gesetz über das Petitionswesen.



Anlage 2: Stellungnahme zu den beigefügten Gesetzentwürfen (Anlage 2 und Anlage 3)

Das Petitionsrecht ist ein wesentlicher Bestandteil unserer lebenden Demokratie/ der

Petitionsausschuss die wichtigste Schnittstelle zwischen dem Parlament und den

Bürgerinnen und Bürgern, Wir sind selbstbewusste Menschen/die mehr Einfluss auf die

Gesetzgebung nehmen wollen und verstehen uns als Team, mit dem der Thüringer Landtag

arbeiten soll. Aus diesem Grund müssen die BeteiiEgungsmöglichkeiten für alle

Bevöikerungsschichten unkompiizjert und nachvollziehbar sein. Das betrifft sowohl die

Möglichkeit das elektronisch als auch listenförmig mitgezeichnet werden kann. Der Zugang

und die Nutzung der Petitionsplattform müssen für jedermann (auch Senioren) möglich sein.

Bei ailem Streben nach einem Mehr an Digitalisierung muss das Beachtung finden,

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung

Öffentliche Petitionen.

Die Aussagen zum Gesetzentwurf der Fraktion Die Unke/der SPD und Bündnis 90, Grüne ist

zu unklar und kann nicht ausreichend verstanden werden. Wir stimmen mit der Aussage der

FDP überein/ die eine Änderung des §14a Abs.6 klar definiert.

Text//ße/c/er Veröffentlichung werden zusammen mit der PetStfon, Name und Anschrift des

Petenten veröffentHcht. M!tze!chnende haben die Wahl, ob Name und Anschrift veröffentlicht
wird.{<

Bedingungen für die Veröffentiichung

Die vorgeschlagenen Bedingungen für die Veröffentlichung werden grundsätzlich unterstützt.

Lediglich muss gesichert sein/ dass für die Mltzejchnungsfrist von 6 Wochen der Zugang zur

Petitionsplattform garantiert ist. Bei Störungen muss die Ausfallzeit angerechnet werden.

Mitzeichnung der Petition

Zum Gesetzentwurf der FDP gibt es dazu keine Ausführung, Den Lösungsvorschlagvon Die

LEnke/ der SPD und Bündnis 90, Grüne unterstützen wir/ weii er aus praktischen

Erkenntnissen heraus entstanden ist.

Text mit Änderung//D/'e Sammlung und E'mreichung hcfndschnftlicher Mitzeichnungen der

Petition sind in Zukunft auf das Q.uorum anzurechnen. Die handschriftfichen Mitzeichnungen



werden bei der Landesregierung hinterlegt. Die Zahl der handschriftlichen Mitzefchnungen

werden gemeinsam mit dem erzielten Quorum aufderPetitionsplattform veröffentlicht" Bei

dter Erreichung von 1500 Unterschriften soff eine Anhörung vor dem Petitfonsausschuss

stattfinden. Allerdings soilte be! Nichterreichung der 1500 Unterschriften c//<? Anhörung Dicht

automatisch verweigert werden."

Sitzungen des Petitionsausschusses

Text mit Änderung ^Die Sitzungen des Petitionsausschusses s/ncf gruncfsötzlich öffentficfi

durchzuführen. Bei Teilnahme eines Petenten muss der Petent zustimmen.//

§17 Beschlüsse des Petitionsausschusses

Text mit Änderung ^Die Beschlüsse des Petitionsausschusses zu den Petitionen müssen den

Beteiligten zur Verfügung gesteift werden. Die Einführung einer Frist ist zwingend notwendig.

Nach Anhörung der Petition durch den Petftfonsausschuss ist mit einer Frist von 6 Wochen ein

Abschlussprotokol! (Bescheid) den Petenten zu übergeben. Inhaltlich ist eine umfassende

Bewertung der Petition vorzunehmen. Wir sehen hier ein wirksames Mittel um den Dialog

zwischen Petitionsausschuss und Bürger zu fördern. //

§18 Bericht der Landesregierung

Die Beschlüsse der Landesregierung müssen hinsichtlich der Beschlüsse des

Petitionsausschusses Öffentlich sein und sind den Petenten zur Verfügung zu stellen. Die

Prüfung der vorgegebenen Frist von 8 Wochen ist zwingend erforderlich/ um die

Wartezeiten zu verkürzen.

Schlyssfoigeryngen

Wir sehen diese Form der Beteiligung als ein gutes Beispiel, wie sich Bürgerinnen und Bürger

(n ein Gesetzgebungsverfahren einbringen können. Nun gilt es abzuwarten inwieweit unsere

Vorschläge auch Gehör finden. Uns wäre es nicht einsichtig/ wenn die hie r vorgeschlagene n

Veränderungen nicht abgehandelt und beschlossen werden können. Die Außendarstetlung

des Petitionswesen muss weiter verbessert werden/ aber auch die internen Abläufe

zwischen Petitionsausschuss und Landesregierung (Beschlüsse und Steflungnahmen) müssen

verändert werden. Petitionsverfahren dauern zu lange und sfndfürden Petenten und

Mitzeichnerviel zu anonym,

��Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach .dem Thüringer Beteiligten"

.transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden- Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfomnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag • wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesQrlich ausfüHen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu.welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP i / • .
- Drucksache 7/985 - -T , .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen - Thüringer Petitionsgesetz (ThürPefG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN \/ '
-Drucksache 7/2042- • . . - '

7c< Kw^a l^-f^ ef?^ ^-r-/^/ /^

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft öder öffentliche Anstalt, Körperschaft.des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)? ^-
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenri/ja^ann weiter mit Frage 3.)

Name '

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnumme.r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisgtionsform . . •

• if^f'^ • •



12.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§,5 Abs. 1 Nr. 1,2ThürBeteildokG)

Name. '^drU{U Vorname i^f^h^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Angaben zurWohnadresse sind

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

a , Geschäfts- oder Dienstadresse \D^ Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur'erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

'3.
Was ist.der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5-Abs. 1 Nr. 3ThürBeteildokG) - .

^n^rf kin-^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag di.e.entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet, • ' • .

D abgelehnt, ' . • .

J^ ergänzungs- bzw. ändemngsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfähren zusammen!. • . .

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

' ß(€ ( t^h/ecC/^ ^ ^Cii^UM^ ^if/ P(^/-7^Cf e'u/itt r' ^c'/'

U^^fcc^^h^^^ -
. c^c,^^r h^ ^^t"-s ^ m/^ftl""(^L-/^

^/ (^^. l?^jef {^h^^'r^

< f>^u / ^W i^t^Z^cU.^r h/o^, ^ c^^ Iv^^t.ör^ cn^^^
^'^r/ —^t^f^J^ f — /^f'c-f —P^^^^y /"f ^^//^^^V'r\tf^'y V f-'fL -f —f t^f

Würden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetejldokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

fn welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

per. Brief



6.

7.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eihes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBeteifdokG) .

D ja nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokum^ntation zu? , .
(§5Ab.s.1 Satz2ThürBeteildokG) . • • . ' . -

\C Ja , . , __ __. G nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^- -^ Zzy-^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THLiR. LANDTAG POS l
'12.04.2021 12:55

Kerstln Bärthet

ngloff , den 7.^2021

Thüringer Landtag , • TH. LANDTAG GB-PA

09.04.2021 12;49Petitionsausschuss : • ^ ..:-.,'—""' ^- •

Jürgen-Fuchs-Straßel ,.

99096 Erfurt

7fti^6"
f zu Drs. 7/9^5' ( Zöctt

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen

Thüringer Landtag
Zuschrift.

:Den Mitgliedern des

Sehr geehrte Abgeordnete des Thüringer Landtages,
?eM

Sie haben um meine Meinung zur Änderung des Thüringer Petitionsg^setz gebeten. Dieser Bitte

komme ich gern nach. ich sehe mich hier aber nicht ais Einzelperson/ sondern die Bildung meines

nachfolgend aufgeführten Standpunktes ist eine Gemeinschaftsarbeit mit Mitgliedern der

Bürgerinitiative „Unser Holzlanct -Kein Windkraftland.

Das Petitionsrecht ist neben dem Wahlrecht eine Möglichkeit sich als Bürger aktiv am politischen
Leben teilzunehmen. Petitionen drücken letztendlich einen BürgerwiHen aus, welcher vom Parlament

ernsthaft zu prüfen Ist. Mit einer.Petition kann man u.a. auf Mißstände und auf regelungsbedürffcige

Zustände aufmerksam machen. Es ist ein Instrument in der Demokratie.,

Die Aufgabe des Thüringer Landtages und dem Petitionsausschuss ist auch die umfassende

Information über das Petitionswesen in Thüringen/ die Bekanntmachung von Petitionen und online-

Diskussionen. Hier besteht Nachholbedarfl Die Bekanntmachung muss Jeden Bürger zugängiich

gemacht werden, das heißt nicht nur digital, sondern auch durch andere Medien, wie öffentllch-

rechtliches Fernsehen und Radio/ Printmedien/ Amtsblatt. Alle Beitrage/ welche Institutionen und

Verbände zur Petition einreichen/ sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Den Lösungsvorschlag/ die Vorschriften für Petitionsangetegenheiten aus der Geschäftsordnung des

Thüringer Landtages heraus zunehmen, teile ich nicht. Hier sehe ich auch die Kontroilfunktion durch

das Parlament Meiner Meinung nach sollte auch der Petitionsausschuss nicht nach Fraktionsstärke

der Parteien gebildet werden/ sondern Jede Partei delegiert eine gleiche Anzahl an Mitgliedern und
us deren Mitte wird der Vorsitzende gewählt. Dadurch wird eine größere Objektivität erreicht und

parteipolitische Entscheidungen würden nicht unmittelbar im Vordergrund stehen.

Die Veröffentlichung der persönlichen Daten/ Name und Wohnort, sollte für Patenten und

Mitzefchner beibehalten werden. Damit soll einerseits die Wichtigkeit und Identifizierung mit der

Petition bekräftigt werden und andererseits jegliche Manipulationsmöglichkeitausgeschlossen

werden. Daraus erklärt sich, dass ein Pseudonym generell abzulehnen ist



Um die nötige Transparenz bei der Bearbeitung von Petitionen zu erreichen, sind die Sitzungen des

Petitionsausschusses öffentlich durchzuführen und per Livestream zu übertragen. Es sollte aber die

Möglichkeit bestehen, auf Antrag des Patenten oder Petitionsausschusses die Öffentlichkeit
auszuschließen..

Neben der etektronlschen Beteifigungsmöglichkeit muss gleichberechtigt die Zeichnung mittels

Unterschriftenlisten möglich sein. Das ergibt sich zwingend/ um jeden Bürger mitzunehmen.

Außerdem ist die Unterschriftenliste, bei Funktlonsproblemen des online-Portals/ die einzige

Möglichkeit das Quorum zu schaffen. Bei der/ 2019 eingereichten, Petition //Waldschutz ist gleich

Klimaschutz" konnte man in einem längeren Zeitraum die Petitionsptattform nicht nutzen. Viele

zeichnungswlilige Bürger konnten sich weder anmelden noch die Petition zeichnen.

Die Festlegung/ dass eine Petition vom Patenten handschriftlich zu unterschreiben ist, muss auch für

die Einreichung in Form der E-IVIail gelten,

Beigefügt im Anhang ist der Frggenkatafog.

Hochachtungsvolll

Kersttn Bärthel



Fragenkatalpg

l.

Diese Regelung sollte beibehalten werden. Den Schutz der Persönlichkeit ist gewahrt.

2,

Nein. Wenn man sich mit dem Inhalt identifiziert und das Ziel der Petition umsetzen möchte, sehe ich

darin kein Hemmnis.

3.

Lehne ich ab/ da die Gefahr einer möglichen Manipulation gegeben ist.

4.

Diese Regelung muss dahin gehend geändert werden, dass sowohl eine online-Zeichnung, sowie

Unterschriftslisten gleichberechtigt möglich sind. Es muss jedem Bürger möglich sein eine Petition

einzureichen und Petitionen zu zeichnen.

5.

Die Tatsache, dass Petitionen, welche bei privaten Plattformen gezeichnet werden im Thüringer

Landtag oder im Bundestag (je nach Zuständigkeit) nicht anerkannt oder behandelt werden, ist leider

beim größten Teil der Bevölkerung nicht bekannt. Viele Mitzeichner, die auf privaten Plattformen

gezeichnet haben/ sind der Meinung/ dass diese Stinnmen auch im Thüringer Landtag mitzähien.

6.

Die Information ist völlig unzureichend. Die Bevölkerung weiss darüber nicht Bescheid.

7.

Die privaten Petttionsplattformen nennen sich Sozialunternehmen. Teilweise werden Petitionen mit

Geld beworben und Nutzerdaten gesammelt. Durch massive Bewerbung der registrierten Personen

erzielen diese Petitionen u.a. hohen Anzahl von Mitzeichnern. ich denke eine Zusammenarbeit ist

nicht erforderlich, aber die Kenntnis über diese Petitionen.

Das staatliche und private Petjtionswesen sollte strikt getrennt werden. Alles andere wäre eine

Ökonomisierung der Demokratie. Für eine Zusammenarbeit fehlt auch jegliche Rechtsgrundlage,

9.

Das Einbringen einer Petition sowie das probtemiose Durchlaufen des Petitionsverfahrens gehören
zum allgemeinen Grundversfcändnis einer funktionierenden Demokratie. Egal ob auf Bundes- oder
Landesebene. Ein Hemmis zur Einbringung von Petitionen sehe ich nur über den Weg von Online-
Plattformen. Aus eigener Erfahrung weiß ich/ dass der Zugang zu dieser Plattform gestört war, und
dass ausgerechnet während der Zeichnungsfrist. Mit Verlaub, hier konnte man auch eine Absicht
unterstellen, zumindest ist dieser Vorgang nicht transparent. Es muss parallel möglich sein,
während der Zeichnungsfrist auch Unterschriftenlisten in Papierform einzureichen, die als
gleichwertige Willensbekundung zu akzeptieren ist. Darüber hinaus muss es dem Petenten möglich
sein über kommunale Aushänge oder Informationszeitungen die Öffentlichkeit über das Anliegen zu
informieren. Auch sollte der Petitionsausschuss neutral und nicht Parteien" bzw. fraktionsabhängig

agieren.



10.

Geschützte Räume zur Behandlung sind nicht in jedem Fal! erforderlich. Dies'ist abhängig von der
Themenstellung bzw. vom Anliegen der Petition. Ist bedauerlich in einer Demokratie.

11.

In der Regel nicht. Jeder Landtag muss seine Geschäftsordnung so ausrjchfcen, das schon bei
Antragstellung klar sein muss/ ob die Behandlung der Petition Öffentlich oder geschlossen
vorgenommen wird. Es ist dem Antragsfcefler nlchfc zuzumuten/ nochmals ausführlich auf
persönliche Dinge hinzuweisen, die unter Umständen dazu führen, dass der Antragsfceller aus
Scham oder Angst auf das ihm zustehende Recht der Antragsteilung und Behandlung seiner
Petition vorab verzichtet. Diese diskrete Behandlung und Einordnung des Themas der Petition muss

durch die prüfende Stelle ausgewogen, unter Wahrung der persönlichen Rechte des Einzelnen
wohlwollend entschieden werden. Solifce es dazu keine klare rechtliche Vorgabe Im Landtag geben/
ist diese zu erarbeiten, schnellstens umzusetzen und für die spätere Arbeit einzuhalfcen.

12.

Nein/ wenn auch die Möglichkeit besteht auf Antrag des Petenten bzw. des Petitionsausschusses die
Öffentlichkeit auszuschließen.

13.

Ja.

14.

Im Petitionsgesetz muss geregelt werden/ dass auch Unterschriftslisten neben der online-
Zeichnung zur Erreichung des Quorums möglich sind. Nicht jeder Bürger hat eine E-Maii Adresse.

15.

Der Vorschlag soll so umgesetzt werden.

16.

Sehe ich nicht so. In einer demokratischen Gesellschaft muss es selbstverständlich sein^ dass man

seine Meinung, seinen Standpunkt öffentlich darlegen kann. Diese Akzeptanz muss gefördert
werden und dazu gehört eben die Angabe von Namen und Wohnort.

17.

Das lehne ich ab.

18.

Es muss gewährleistet werden, dass die Petitionsplattform technisch funktioniert. Sie muss
ausführiich und verständlich erklärt und die Nutzung einfach sein. Hier gab es in der Vergangenheit
Probleme, die dazu führten/ dass mitzeichnungswiltige Bürger Abstand nahmen.

19.

Ich bin nicht dafür/ dass private Petitionsportale eingeschaltet werden/ da das zu Missbrauch führen

kann und Gruppen diese Form gezielt für Ihre Interessen verwenden könnten.

20.

Grundsätzlich bin ich für die öffentliche Behandlung/ sofern bei einzelnen Petitionen der Petent nicht

seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht.



21.

Wie Nr. 20, also immer im Einklang mit dem Thema und dem Petenten.

Ein Ausschluß der Öffentlichkeit sollte auf Antrag möglich sein.

22.

Das besagte Urteil des EuGHs kenne ich nicht.

23.

Die Sitzungen sollen öffentlich stattfinden und mittels Livestream übertragen werden. Die

Möglichkeit auf Antrag die Öffentlichkeit auszuschließen soilte gegeben sein.

24.

Vorrausetzung ist die einwandfreie Funktion. Ein Problem ist, dass nicht jeder Bürger eine E-Mail"

Adresse besitzt. Die Plattform sollte auch genutzt werden können ohne Angabe einer E-Mail/ zumal

die Postanschrift abgefragt wird.

25.

Es dürfen keine Zweifel aufkommen, dass in irgendeiner Weise die Legitimität der Plattform in Frage

gestellt wird. Erreicht wird das durch Transparenz.

26.

Das begrüße ich. Voraussetzung ist auch hier die Öffentlichkeit zu informieren und auf die

Möglichkeit ihrer Mitarbeit hinzuweisen.

27.

Information/ Information und nochmals Information.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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' Anlage 6

FormWattxurDatenerhebting' -' ,.

nach § fi Abs. 1 des Thüringer B.etetligtentrAn6par6nz<iokMmentat)Otisgssefa;e& ,

Jede . n^türltohe oder juristisohe Person, die sioh mH cinem s'ohrlfttichen Beltr^ß'an'einem
Opsßtzgebyogsverfahren NelHgt hat, ''.Ist:, rtach' .äöm Thüringer ^ Böteiilgten-
franspqrenzyottumentaHonsgosete CThÜrBetellctökß) verpfliq.htet, die naohfotgend e.rbstenen Ansaben
-soweit, für fite zutroffenä "zu wacNn. . :

Die Informationen der fotöe^den Feldec 1 !>ls :6 werden In Nern 'Fall sis verpRichtencie
MlhtWinfoptiationfen getW § 5 Abs.. 1 ThürBetelldoKG ind^r.Befetilgtentr^nsparenzdoRurTientation
veröffentHoht. ihr fnha!ti|öher Beitrag, wflrd zusätzlich nur •äann auf den [nternetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Itire Zusflmnrmrn? hter^u örteifen,...

ßfffe gut)QSörffoh äusfä!!^ untf wsQtnmön mn cfer Stefiufsgnahwe äencf?n/

:X$-ir8J^^,^s^^t^S^a^ri;^ß's|D^ \-if,' ;^.-
l Zweites Gösed zur Äntfolfung ties Thüringer 6äßetz^ tSie'r das Pefltiotiswssan
GfiB^izantwurfcier Fraktion der FDP ' < _ . ... ' . '. ,
l-Dryt;(($aöhB 7/685 -•. • ,'. .'.•••,.• ...

Zweites G'esötz nur Äntlerytig €w ttitlrli.iser öeselzes.CUr das Petitionswesan " Thürlnaer PetHlot?s'gas6tz (ThürPeto)
.öes9tzentwurftter.Pra)<tlon8n,DiELfNKE.<fer8PD'und8ÜNDMt6@0/D^GRÜ[<lEN ' •• - • . .'
-Drucksaohs 7/2042- , • . • • •..'•.-'

v

•A;-.-- -y

. -v.- "'i

v?' \:^
•^.^i
^;\>;l'-;

A!^!

NaiviQ

3l^^^¥^^'i^ ^^
^-tf'/Ü .^^- ^

Qöschäfts- oder CSiQRßtadr^s.se

Straße, Hausnummer (oder Poslfaoh)

PosiEoltzahi, Ort

Organisatlonsfpmn

^S^/^<^4.Ä^ .
_<

^^^ /f! . •

!)TSW^^

ftj^W.€^,

Thüringer Landtag
Z u ach ritt.

^Wtfb
zuD^7/'^57^WZ,-

TH. UND.TA6\6BM^ i'
2'. 04,2021 13 : U |Den Mitgliedern des

W v



;1 '•

Rabeii^^iöhi'^^rtä^ich^I^rs^B ä^
^•SAt>&;.'t;^;1',^T^rj|^BHdrtf(G)^-; .;.••-;•.•:: ''•:•' .—:::.:; .';.,•" \ ^:-':'i::;' -^-'

Name Vorname .

a Geschäfts- oder Dienstadresse a .Wohnadresse

(Hinweis:'Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordarltch, wenn i^slne andfira Adresse benannt wird. GIB Wohnadresse
wird in keinem F^lt veri^Moht,)

Stra&e. Haushummer

Postleitzahl, Ort

j'3;.. :V^®|J^^äT^Ry)T^;ji^
il^AfcB^^'THENet^ot!^.^,^^ /'^••'••'^.1'

Ä^) ^ ^ ^/H' Ai ^ ^ Y///o^^ ' n^ ^^' j
/^ /t/^-r^ /%^j^ .^uy^^ ' ;. -

^flb^SSeli^hi^sch^

i-^ beftirwortet, .
a abgelehnt, ' . . . -

a ergänzungä- üzw, äncierung.sb^dürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemäussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzgebimgsverfahren zusammen!: . • .

(§ 6 Atfö, 1 Nr. 4 ThürBetelSdoRG) . • . .

f.w^tß^••^.uwl/tW^i ^ffk^"/^^ ^w^»^~

\S-öltÖ(/^(/. ^ ^'^W^^Ü^^ hb^ \UUf ^t^

- h/^f^W: ^ 'fi^y^^r- ^/^^ ^, •
- ^W/ ^./^4 ^^^^ /c^ t€A^ - f^^—.

c;h,feni:Beitrag^n!pn;

l;i
'.(:' t^^^iN[^^öj^!lt^{^^;:f,;.:\^^;v^^^^^

EOg^ört^beri:

ja (Hlhweits: weiter mit Frage 6} D nein.

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie steh geäußert?

in welcher Fonn .haben Sie sich Qeäußert?

$Ü per E-Mail

D ' per Brief



^
^abferi@!ersich;^^AjrtWäl^känz.t6i^
^^Bseb^ejciungsyert^hren'-beteiti]^?: ; ^ ^ ^.^ . :'^. • - - :
•(§•5^139.1 NL.^ThÜTBetöildokÖ) ^.^ ••".' '^ '• ;l. '•';.•_• :•'... ...'•.• .•.'•. - , •• ''..

a Ja nein (weiter mit Frage 7)-

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: BHte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7^;:7
SXi^eW?i?\einerV^
Ö^ltepJöt^ntTSf^ , ''•vl:;l
(gS^b^^a^2t^Ür@et^döR<^^..^:\/\^..;.,^ i.^„^. ^•':,-.: -• .'^1'

ja nein

Mit msfner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Äncjerungen
!n den mitgeteiilen Daten, werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis /:um Abschluss des
Gesetzgebuogsverfahrens mtlteilen, . '

Drt,Dafyt^ üntprschnft

.FA^A.^. ^\^Ü_

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



BI Gegenwlnd im Ktelnen Thüringer Wald

Petitionsauschuss

Jürgen -Fuchs-Strassel

99096 Erfurt

Schleusingen, 09.04.2021

Anhörung zum Antrag der Fraktionen FDP und CDU (DS 7/62) zur Änderung des
Thüringer Waidgesetzes .

Sehr geehrte Damen und Herren/ ' . .

wir bedanken uns für die Möglichkeit der aktiven Mitwirkung bei der Änderung des zweiten

Gesetzes zur Änderung des'Thüringer Gesetzes über das Petitio.nswesen.

Wir nehmen zu den Gesetzentwürfen wie folgt Stellung: .

1. Der.Drucksache 7/985 Änderungsantrag der FDP-Landtagsfraktion stimmen wir

vo!iinhait!Ech zu.

2. • Unsere Standpunkte zur Dmcksache 7/2042 Änderungsantrag der

Landtagsfraktionen der Unken, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen gehen aus der

Beantwortung des Fragenkatalogs hervor (siehe Anlage).

Wir fassen unter Bezug auf die paragraphenbezogenen Änderungsvorschlage, die

wir beurteilen können/unsere Standpunkte folgend zusammen:

Die Aufnahme von Teilen der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages in den

Gesetzentwurf kann durch uns nicht eindeutig bewertet werden.

Dem Änderungsvorschiag Artikel 1, Punkt 4 (Paragr. 4 Absatz 1} stimmen wir zu, •

Artike! 1 Punkt 6 (Paragr. 10 Absatz 3) erhäit ebenso unsere Zustimmung.

Artikel 1 Punkt 7 c (Mitzeichnung über ein Pseudonym) lehnen wir ab.

Artikel 1 Punkt 7. d (Diskussion auf Plattform) ist irrelevant.

• Artikel.1 Punkt 8 a (Öffentlichkeit der Ausschußsitzungen) soilte die Rögel werden.. • .



Artikel 1 Punkt? (handschriftliche Mitzeichnung) unbedingt, aber die ausschließliche

Verwendung von Formularen, die auf der Petition sseite des Thüringer Landtages

stehen.widersprechen unseren Erfahrungen der Arbeit im Internet und unserer

Forderung der Wechselwirkung mit anderen PetitJonspiättformen. . •

Artikel 1, Punkt 10 (Mitteilung und Aufhebung der Beschlüsse ....) sind berechtigt.

Abschließend möchten wir unsere wichtigsten Anderungsnotwendigkeiten des aktuellen .

Thüringer Petjtionsgesetzes nochmals zusammenfassen. Sie bestehen in:

Umfassende Bürgerbeteifigung durch Anerkennung handschriftlicher Ze.Echnungeri

und Schaffung von sogenannten „Familienkonten" über eine E-Maii" Adresse

Wahlfreiheit bei derVeröffent!ichung perso.nenbezogener Daten

Moderne/ einfach handhsbbare elektronische Piattform, die störungsfrei funktioniert

- Öffentlichkeit der Sitzungen des Ausschusses

Mit freundlichen Grß^\ aus dem „Kleinen Thüringer Wald",



Anlage

1. Ist zum Tei! ein Hemmnis bei der Mitzeichnung von Petitionen aus datenscbutzrechtlichen

Gründen.

2. Ja, eindeutig.

3. Zustimmend, Pseudonym sollte nicht Verwendung finden.

4. Unzureichend, damit werden Bevölkerungsschichten und Altersgruppen ausgeschlossen.

5. Ist unzureichend bekannt.

6. Transparenz auf der InternetseJte nicht genügend. Auf Nachfrage erfolgen die Informationen.

7. Ist unbedingt wünschenswert. Einfache Verknüpfung erforderlich.

8. Ja. .

9. Technische Schwierigkeiten zum Mitzeichnen auf der Plattform, siehe auch Punkte 4. und 27.

10, Aus datenschutzrechtlichen Gründen ggf. und ohne großen finanziellen Aufwand einzurichten.

11, Keine relevanten.

12, Keine. •

13. Bisherige Regeiung ist nachvoifziehbar.

U-.Änderungsbedarf, handschriftliche Zeichnungen müssen gleichberechtigt anerkannt werden.

15. Siehe Punkt 14.

16, Ja, siehe getroffene Aussage weiter oben.

17. Lehnen wir ab. . , ' .

18. Bei Anerkennung einer handschriftlichen Zeichnung nicht

19. Siehe Punkte 7,8, rechtliche Bedingungen können nicht bewertet werden.

20, Positiv.

21. Keine kompetente Aussage möglich.

22, Nicht durch uns bewertbar,

23, Dem stimmen wir zu. ' .

24, Ausbaufähig, siehe hierzu Punkt 27,.

25. Für uns nicht einschatzbar.

26. Nicht Aufgabe einer Petitionspjattform, würde nur ablenken. .

27. Ja, Wegweiser zum Erstellen aufnehmen, Behebung der technischen Mängel, ein •

„Familienkonto" zur Mehrfachzeichnung über eine E-Mail- Adresse.ermoglichen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage .

Formblattzur Datenerhebung :
nach § 5 Abs. 1 des. Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefczes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebu n gs verfahren beteiligt hat, ist nach .dem Thüringer Beteiligten"
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden- Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IVlindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag - wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesQrlich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnQhme senden!

Zu,welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petition swese n
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP • ' ,
- Drucksache 7/985 - • . .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen ~ Thüringer Petitlonsgesetz (ThürPefG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
"Dructtsache 7/2042-

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft .des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 TTiürBeteIldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Clv.a/L-iy -ofcj ß..\!,

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organjsationsform . . , •

A.V.

DO H? KÄ-^/I^S^ • ^ .

.Ao/['ir^- ^AJi^A,



12. Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Priväjperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vornprne

a , Geschäfts- oder Dienstadresse / D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nunerforsitfrlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist.der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThQrBeteildokG)

^d^S^. ^ ^ . ^€^L ^^€6L&^<^cA^^ ^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die. entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet, • •' • .

D abgelehnt,
^ ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfähren zusammen!. • . .

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThUrBeteildokG)

^ <SWLX-C^< fc^'^^?^^^' Sö<^^— -^^^

v\^j^ tn^ ^-<-. ^^(^^x^f^Tj-i-^-c— •

"^ .fe^-l "^ o^- SCrGß-<<-^ e^- »&^=~P—^rC(^v^. ctju

?C^ <C-S ^^£^^ CA^LS ^ •Ü A^-^
^>4-ch^— ^-^ ,-..—-^^

0,

Würden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben,
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteJldokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

&^^—L— -^— Gc^.-t«3—^ ^

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mali

per. B rief



6.

7.

Haben Sie sich als Anwaltskahzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) • . ' .

D ja ^ • nein (weiter mit Frage 7) . .

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiljgtentransparenzdokumentationzu?
(§5 Abs, 1 Sat22ThürBetei1dokG) • • . • . .;

% Ja.'. • ,__ D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

(WL<^ OL^'D~>. ,-?^ü?'l

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Chsnge.org e.V« Dorotheenstr. 33.10117 Berlin

Thüringer Land tag

Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

BerlinJ2.04.2021

Stellungnshme zum zweitem Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das
Petitionswesen

• Gesetzentwurf der Fraktion der FDP (Drucksache7/985)

» Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen

(Drycksache_7/_2042)

, sehr geehrter Herr Mjnisterialrat Dr. Burfemd, sehr geehrte

Mitglieder des Petjtionsausschusses des Thüringer Landtages

wir haben uns sehr über Ihre Anfrage gefreut. Anbei erhalten Sie Antworten zu den von Ihnen

formulierten Fragen, Gerne stehen wfr darüber hinaus für ein Gespräch / eine
Zusammenarbeit bereit. Zu Ihren Fragen;

l* Wie bewerten Sie den derzeitigen Gesefczestext des Thüringer GesMZfifi-Über das

Petitionswesen,§14a Abs 6 "Bei einer Veröffentlichung werden zusammen mit der

Petition Name und Wohnort des Pefenten sowie im Fall der Mitzeichnyng Name

und Wohnort der Mitzefchnenden veröffentlicht*' unter dem Gesichtspunkt des

Schutzes der Persönlichkeit?

Wir denken, dass der Schutz der Persönlichkeit nicht gewährleistet wird. Wir denken,
dass die Veröffentlichung ein Eingriff in die Privatsphäre darstellt. Wir empfehlen

sowohl PetEtionsstarter^innen als auch Unterzeichner*innen selbst entscheiden zu

lassen, ob Ihre Daten öffentlich werden.
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2. Sehen Sie durch diesen Gesetzestext ein Hemmnis für die Mitzeichnung von

Petitionen?

Wir vermuten, dass die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten wie dem

Wohnort negative Auswirkungen auf die Mitzeichnung hat und sie in Folge nicht

mitzeichneri.

3. Wie bewerten Sie eine Änderung des Gesetzestextes hin 2U einem Wahlrecht der

Mitzeichnen.den» mit Namen und Wohnort oder einem Pseudonym?!

Es wäre sicherlich im Sinne der Mitzeichnenden, Qin Wahlrecht zu haben.

Bei Change.org verstehen wir das Zeichnen von Petitionen als Akt öffentlicher

Meinungsäußerung. Wir erheben dabei aber so wenige Daten wie irgend möglich.

Anders als auf anderen Plattformen braucht man auf Change.org lediglich eine gültige

E-Mail-Adresse, um eine Kampagne zu unterstützen. Wir überprüfen weder den Vor-

und Nachnamen unserer Nufc2er*innen noch fragen wir die komplette Adresse oder

demographische Daten ab. Auch kann - wer besonders sensibel ist - Change.org auch

unter Pseudonym anonymisiert nutzen.

4. Wie bewerten Sie die bisherige Regelung, dass Mitzeichnungen nur online auf

dem Petitionsportal des Thüringer Landtags vorgenommen werden können und
Unterschriftenlisten ohne Rechtsgrundtage akzeptiert werden können?)

Die Frage ist in unseren Augen widersprüchlich formuliert.

Wir begrüßen, den Änderungsvorschlag in der Drucksache 7/2042 grundsätzlich

Klarheit hinsichtlich der Einreichung analoger Unterschriftenlisten zu schaffen. Es ist

sicherlich im Sinne vieler Bürgerinnen Unterschriften auch anaiog einreichen zu

können.

Zu dieser Passage "Um einem unverhäftnismaßfgem Mehraufwand der Landtagsverwaftung

vorzubeugen, so// nur c/fe Anzahl der^efei'steten anafö^en Unterschrfften im Internet

veröffentlicht werden." stellt sich die Frage, ob analoge und online eingereichte Daten

abgeglichen werden, um die Mehrfachzählung von Stimmen auszuschließen.

5. Wie bekannt ist Ihrer Meinung nach in der Bevölkerung die Tatsache, dass alle
Petitionen ausschließlich beim Thüringer Landtag einzureichen sind und die
Mitzeichnungen bei privaten Petitionsplattformen nicht anerkannt werden?

Wir vermuten, dass das Angebot des Petitionsausschusses insgesamt sehr
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unbekannt in der Bevölkerung ist und die Bekanntheit in den letzten Jahren

vermutlich auch noch gesunken ist, Dies legt der Rückgang der gestarteten

Petitionen, die in ihrem JahresbenchtSOIQ veröffentlicht wurden, nahe. Wir

empfehlen unseren Petitionstarter*innen daher, sofern einschlägig, ihre Petitiorten

auch parallel beim Landtag einzureichen.

6. Wie gut fühlen Sie sich von der Lancttagsverwaltungen zu diesen Bestimmungen

informiert?

Die landesverwaltung informiert mit einer Broschüre und aufderWebsitedes

Thüringer Landtags. derAusschussvorsitzende informiert über Presssmitteilungen,
über Petitionen, die eine über den EinzeifaH hinausgehende Bedeutung haben oder für

die Öffentlichkeit von besonderem Interesse sind, und die Mitglieder des

Ausschusses informieren am Tag der offenen Tür. Zudem würden Sprechstunden mit

Bürgerinnen durchgeführt.

Die Frage, die sich hier stellt, ist nicht, wie gut fühlen wir uns - der Change.org e.V„ der

als Verein selbst eine Petitionsplattform betreibt" informiert, sondern die Frage stellt

sich, inwiefern dieses Angebot die Thüringer Bevölkerung erreicht?! Wie ist die

Ansprache? Wird die ganze Bevölkerung angesprochen? Fühlt sich beispielsweise die

Jüngere Generation vom derzeitigen Angebot angesprochen? WJrvermuten, die
landesverwaltung könnte wesentlich proaktiver und auch auf anderen Kanälen

informieren, um insgesamt mehrThüringer*innen zu erreichen.

7. Wie bewerten Sie die bislang fehlende Zusammenarbeit des Petitionsausschusses

des Thüringer Landtags mit privaten Petitionsplatfcformen?

Wir finden es schade, bisher nicht mit dem Petitionsausschusö des Thüringer

Landtags zusammengearbeitet zu haben. Wir freuen uns mit BlicKaufdie
Gesetzesentwürfe von der Fraktion der FDP sowie dem Gesetzentwurf der Fraktionen

DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen angeschrieben worden zu sein und

hier Stellung zu beziehen.

8. Würden Sie eine solche Zusammenarbeit grundsätzlich befürworten?

Ja. Wir stehen einer Zusammenarbeit offen gegenüber. Der Change.orge,V. mit Sitz in

Berlin hat als Zweck die Förderung des demokratischen Staatswesens; die Förderung

der Bildung und die Forderung des BürgerschaftlEchen Engagements zugunsten der

vörgenannten Zwecke. Wir freuen uns, wenn Menschen über Entscheidungen, die ihr

Leben betreffen, aktiv eingebunden werden. Wir wünschen uns eine

Mitmach-Demokratie,
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9. Welche Hemmnisse im bestehenden Petitionswesen sehen Sie noch für den Erfolg

von Petitionen?

-Schnelligkeit: Es stellt sich die Frage, wie schnei! der Petltlonsausschuss über die

Veröffentlichung entscheidet. Sollte diese Entscheidung lange dauern, so wäre dies

als Hemmnis zu werten. Auch steift sich die Frage wie lange der Prozess von einer

Einreichungzu einer möglichen Entscheidung ist. In vielen Anliegen ist ein schnelles

Agieren erforderlich, zu vie! Zeit und Bürokratie kann da abschreckend wirken, ,
-Kriterien für Veröffentlichung: Die Tatsache, dass lautJahresbericht 2019 von 103.

beantragten nur 32 Petitionen veröffentlicht wurden, tasst vermuten, dass auch in

diesem Bereich ein oder mehrere Hemmnisse liegen.
- Ouorum: Die zeitliche Frist zur Erreichung des Quorums wird sicherlich eine weitere

Hürde fürvleie Petitionsstarter*innen sein.

"Fehlende Unterstützung; Auch fehlt Petitionsstarfcer*innen wahrscheinlich die

Gemeinschaft, der Austausch mit ihren Unte,rstützer*innen und die Unterstützung

von einem erfahrenen Team.

Zum Vergleich, auf Change.org:

"gibt es eineCommunity.wo Menschen direkt angesprochen und eingebunden,

werden, wo sie teilnehmen und sich aktiv einbringen können;
- erhalten die Unterzeichner*innen direkte Nachrichten über Fortschritte,

Zwischenschritte und Meilensteine der Petition;

- bietet das Change.org-Team Unterstützung und Kampagnenexpertise, "
~ ist der Petitionssfcart einfach und unkompliziert,

- können die Entscheidungsträgerlnnen direkt adressiert werden,

-wird aus einer Petition oft eine Kampagne.

10. Wie wichtig bewerten Sie das Vorhandensein eines geschützten Raumes durch

Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Behandlung von Petitionen.

Wir denken Transparenz ist für die Öffentlichkeit wichtig, aber ein geschützter Raum

kann für die Petitionsstarter*innen erwünscht sein. Deswegen denken wir. dass die

Petitionstarter*innen diesbezüglich ein Entscheidungsrecht haben sollten, wie ihre

Anliegen behandelt werden.

11. Welche Konflikte könnte es geben, wenn grundsätzlich alle Sitzungen des

Petitionsausschusses öffentlich sind und der Petent selbst die nichtöffentliche

Behandlung seines Anliegens beantragen muss?

Es könnte gesellschaftlich/ sozialer/ psychischer Druck aufgebaut werden, dass
Öffentliche Sitzungen die Norm sind. tn Folge könnte es Petentjonsstarter*innen.

schwer fallen, sich gegen öine öffentliche Sitzung zu entscheiden.
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Bei Change.org empfehlen wir meist öffenUEchkeitswirksame Treffen und Gespräche,
dabei überlassen wir die Entscheidung übßr die Art und Weise von Gesprächen und

Treffen zwischen Petitionsstarter*innen und Entscheidungsträger*innen aber

grundsätzlich den PetitionsstarterAinnen und bauen in dieser Frage keinen Druck auf.

12. Sehen Sie rechtliche Bedenken bei einer grundsätzlich Öffentlichen Behandlung

von Petitionen im Petltionsausschuss?

Wir können nicht beurteilen, inwiefern das Persänlichkeitsrecht der

Petitionsstarfcer*innen - bei einer verpflichtenden, öffentlichen Behandlung im

Petitionsausschuss-eingeschränkt würde.

Ungeachtet der rechtlichen Beurteilungf empfehlen wir unbedingt die Möglichkeit

eines nichtöffentlichen Raums bestehen zu lassen und den Petjtionsstarter*innen die

Entscheidung zu überlassen. Sie Können selbst am besten beurteilen, ob sie ihr

Anliegen in einem geschützteren, nichtöffentlichen Raum vorbringen und besprechen

wpiien. Es gilt- in manchen Fällen -schlimmen Erfahrungen, wie bspw.nnögiichen

Re-Traumatisierungen vorzubeugen.

13. Die notwendige Anzahl von Unterzeichnerinnen und Unterzeicbnern, die für eine

öffentlich Anhörung einer Petition notwendig ist, liegt derzeit bei 1.500

Unterschriften. Halten Sie diese Zahl für angemessen?

Laut Jahresbericht 2019 gab es 4 öffentliche Anhörungen mitje 6 Petitionen im

Petitionssausschuss und 2 Öffentiiche Anhörungen im Landtag. Das Quorum fungiert

aiseingatef(eeperzwischen Bürgerinnen und Landtag. Wenn der Landtag mehr

Beteiligung wünscht, sollte über eine Senkung des Quorums oder andere Maßnahmen

nachgedacht werden.

14. Wie bewerten Sie den Umstand, dass bisher für eine öffentliche Anhörung nur

Unterschriften ausschlaggebend sind. die aufderPetitlonsplattform äes

Thüringer Landtags erfolgt sind?

Einö Gegenfrage: Was spricht aus ihrer Sicht dagegen, auch Unterschriften, die von

Bürgerinnen auf privaten Plattformen gesammelt wurden, entgegen zu nehmen?

Sind ihre Anliegen weniger wert?

15. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass.viele Petentinnen und Petenten
selbstständig handschriftliche Unterschriften auf analoge Sammelltsten an den

Petitlonsausschuss übergeben haben. Wie bewerten Sie die vorgesehene
Anerkennung handschriftlicher Unterschriften?

Wir begrüßen, den Änderungsvorschlag In der Drucksache 7/2042 grundsätzlich
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Klarheit hinsichtlich der Einreichung analoger Unterschriftenlisten zu schaffen. Es ist

sicherlich im Sinne vieler Bürgerinnen Unterschriften auch analog einreichen zu

können.

Zu dieser Passage "Um emem unverhäfEnismäßf'gen Mehraufwsnd der landta^sverwaftung

vorzubeugen, soll nur die Anzahl der geleisteten analogen Unterschriften im Internet

veroffenfff'cht werden." stellt sich die Frage, ob analoge und online eingereichte Daten

abgeglichen werden, um die Mehrfachzählung von Stimmen auszuschließen.

Unser Verein betreibt Deutschlands bekannteste Petitions-Plattform "Change^rg" und

erleichtert das Sammeln digitaler Unterschriften. Mit unserer neuen

fn!tiativenplattform<linünlt", erleichtern wir wiederrum das Sammeln von analogen

Unterschriften. Wir machen hier die Teilnahme an verbindlichen

direktdemokratischen Verfahren so einfach wie möglich und übernehmen sogar das

Porto für die Rücksendung der Unterschriften.

16. Kann es ihrer Auffassung nach eine Hürde darstellen, wenn wie bisher bei einer

Mitzelchnung Name und Wohnort der Mitzeichnerin bzw des Mitzeichners im

Internet veröffentlicht werden?

Ja. Definitiv. S, Antwort zu Frage 2.

17. Wie bewerten Sie die Einführung der Mögilchkeit einer Mitzeichnung unter

Pseudonym? .

Die Einführung der Möglichkeit anonym zu zeichnen wäre sicherlich im Sinne

mancher Bürgerinnen.

18. Halten Sie weitere Erleichterungen bei der Mitzeichnung von Petitionen für

notwendig und fallsja, welche?

Keine Angabe.

19. Sollte derPetitionsaüsschUss mit privaten Petjtionsportalen zusammenarbeiten

oder sehen Sie eher Gefahren in einer solchen Zusammenarbeit? Welche

rechtlichen Bedingungen müssten für eine Zusammenarbeit erfüllt werden?

Ja, denn der Petltionsausschuss sollte im Sinne der Bürgerinnen handeln. Viele

Bürgerinnen nutzen private Petitionsportale wie openPetition oder Change.org. Es ist
im Sinne dieser Bürgerinnen, dass ihre Anliegen, wenn sie von einer kritischen
Anzahl von Mitzeichnenden unterschrieben wurde. auch von politischen

Verantwortlichen berücksichtigt werden. Wir sehen keine rechtlichen Hürden für eine
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Zusammenarbeit.

20. Wie bewerte Sie eine grundsätzliche Öffentlichkeit der Sitzungen des

Petitionsausschusses» insbesondere im Hinblick auf das Interesse der
Petentinnen und Petenten an der Bearbeitung ihrer eigenen Petitionen durch den

Petitionsausschuss?

S. Frage 12,

21. Welche rechtlichen Bedenken bestehen gegenüber der Öffentlichkeit von

Sitzungen insbesondere mit Blick auf die geltende Rechtslage in Thüringen,

S, Frage 12.

22. Hat in dem Zusammenhang das Urteil des EuGHs vom 09.07.2020, Az. C-272/19

eine Auswirkung auf die Öffentlichkeit des hiesigen Petitionsausschusses?

Keine Angabe.

23. Halten Sie die vorgesehenen Mechanismen zum Schutz der Privatsphäre und
Daten der Petentinnen und Petenten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit

von Sitzungen für ausreichend (Einwilligungsvorbehalt der Petentinnen und
Petenfcen sowie Herstellung der Nicht-Öffentlichkeit durch Zwei-Drittel-Mehrheit)?

. Wir hoffen, dass die vorgesehenen Mechanismen ausreichen und bei . , .

widersprechender ExpertEse verbessert werden.

24. Wie bewerten Sie die Attraktivität der Thüringer Petltionsplattform und welche

Hürden sehen Sie gegebenenfalls für Petentinnen und Petenten sowie für

mitzeichnungswillige Menschen bei der Nutzung der Plattform?

S. Frage 9 ,

25. Sehen Sie Sicherheitsprobteme oder Missbrauchsmögllchkeiten im

Zusammenhang mit der Thüringer Petitionsplattform und fallsja.wie könnten

diese beseitigt werden?

Wir hoffen, dass Sie angemessene organisatorische, technische und administrative
Maßnahmen ergreifen, um die persönlichen Informationen dsrPetitionsstarter^innen

und ihrer Mitzelchner*innen vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff oder

Offenlegung, Veränderung und/oder LÖschung zu schützen.

Wir erheben bei Change.org so wenige Daten wie irgend möglich. Anders als auf
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anderen Ptattformen braucht man auf Change.org lediglich eine gültige

E-Mail-Adresse, um eine Kampagne zu unterstützen,

26, Wie bewerten Sie die Einführung einer Online-Diskussionsmögtichkeit bei

Petitionen, die sich in der Mitzeichnung-Phase befinden?

Eine OnlEne-Diskussionsmögtichkeit könnte zu mehr Teilhabe führen und das

Angebot des Thüringer Landtags aufwerten. Wir empfehlen den Unterzeichner*innen

ähnlich wie bei Change.orgdie Möglichkeit einzuräumen einen Kommentar zu .

hinterlassen.

27. Haben Sie weitere Vorschläge, die Attraktivität der Thüringer Petition splattform zu

steigern?

Wir empfehlen die TeilbarkeEt der Plattform in sozialen Netzwerken zu verbessern und

unbedingt mit überparteilichen, nichtstaatiichen Plattform wie Change.org und

openpetition zusammen zu arbeiten,

Berlin. 12. April 2021.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



' Anlage 5

Formblatt zur Datenerliebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzäokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftllclien beitrag an einem
Geset^geb.ungsyerfahren beteiligt hat, ist . nach. , dem .Thüringer , Beteiligten-
transparenzctokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpffichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu mächen.

Die infomnationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § S Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiligtentransparenzctokumentation
veröffentiicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

WQ gut leserSich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnafime senden!

^\?lche[n;^s6tE®ntv^^ahen S|&

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion cier FDP . . ' ,
-Druoksache7/S85--. , . • '

Zweites Gesetz zur Änderung ctes Thüringer Qesefzes für ttas Petitionswesen - Thüringer Pefifionsgesetz (ThürPeiG)
Gesetzentwurf der FraKtionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDN8S 90/DIE GRÖNEN
" DrucKsache 7/2042 - ' . , '. • •

?^

'^•^ .^

'.' '• .''•l.T"''i

;H9|^.^e^i^;aj&y@rti^^einerj ;••. ;^ ;•'
^^^[^TIS^^ :y':,' ^:
^Q^9§^^ä^^o^S?^Ä^^^Ö^^^^
^RMi0?^^^?..'^^"/^'L'.":;.:;?'Y^

^^^^J^ 3^Q^eN@^^Bn?^s^TO^^^^
Name

Geschäfts" oder Dienstadresse i

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort •

Organisationsform

3(^y<^r^ &t»^ UxCtU/^-cc^

f)&A-)^\fff^&. ou^^f>^u^~>
U^tAßUct^o (M^ L . • '

^<^W6^^e<Ä(^

rtorP^w^cf^r-Y

•MW /v\.c,^^



'^ !Hab^h:^ie^|öh^rtätürtic^
:^^6.l^r.,l^WrBptsW^'; ^^'•r1^

Name. Vorname' .

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine anciere Adresse benannt wird. Die Wohn^dresse
wird In keinem Fall ver^ffenilioht,) • .

Straße, Hausnummer
f":''t:'::::

Postfeiteahl. Ort

3^ ^^§i^^^]cJ^s^r»iil;j(^
ft§^t?^^^t^e(tdc^G^'y\-^

^xn^o^sf-^^
d

N^rt.Si^rL|ti^rr^sc^r|t1t!j(^^Bgil[t9^

m ^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kornaussage) Ihres schriftEEchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfshren zusamrrieni , .

(§5 Abs.. 1 Nr.4ThÜrBeteftdokG) • . . .

^^S\AM^^W^ .0^ &

J^f^U^^ ^x^-^r^e
Jc

t^"il €>^tf^

u&<^~-

•/
Kiy(-^.

'/•^.'".:~".

J9 (Hinweis: weiter mit Prags 6) a n6ln '•

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form .haben Sie sich geäußert?

0 per E-r

^ • 'per Brief



.6.-

^ä|^fy$fe^(0h\9^.Anwältskanzl^|m;,Au?
^..©ö^^ö^Lingisverf^hren.bet&ili^t?^,^^-'.-.^;:' :•:• •: -/:„,--^1\;."' •^^' ^\'.'-:.'-^^ •.-/.';•'.•;" ;,^

^S^.-^Nr/^iJ^eteiitloRQ),- ,'rr:'l:;:;--:;':^?-:,1';:";''^ •'..'• ''• ";,;. , '•"•': •.^.^ll^vl;-/ /:'-'':^';.^.;1[1;:;-;;: ^:r ^''..

ü ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber}

W-
$tiffr)Hi^rt^je^inerVeir^^^li<^iif^lhres^^
^eilig^^Jni^a^r^okuj^
<gl^bs,J^a^;2-T^UrR^ejläokG);:\',,;;;;,:,,/-.^

ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit äer Angaben. Änderungen
in den mitgeteiilen. Daten werde ich unverzüglich, und unaufgefordert bis zum Abschluss des

Gesetzgebungsv,erfahrensmittel!en,

::prt,;DaUumr- -^,::-: ..;"1,; •:?r^l^;:l',.;}. • .^..•.:^"'\. ^;

^^A-^ -2 ^^^
^Ünteif^chirift''.;.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



13,04

BayeriGcEior Landtag Landtagsamt Maximlllaneum 81S27 Mlinohen

Thütmgef Landtag

Pedtionsausschus s

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Etfutt

12

AMDTAG POST
12:30202

LANDTAG G!
04.2021.13

-PA

Landtagsamt

7. April 2021

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Land-

tags; Gesetzentwürfe zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petiti"
onswesen Drs. 7/985 und Drs. 7/2042

Seht geehtfce Datnen und Heften,

fut Iht Schteiben vom l. März 2021, tnit dem Sie ims die o.g. Gesetzentwuefe
übersandt haben, danke ich Ihnen sehr heimlich,

Es entspräche sicher nicht den Gewohüheifcen unsefet butidesstaafclichen

Rechtsotdnung, wenn dei: Bayei-ische Landtag eine inhaltliche Bewettung zu
Gesefczentwütfen abgeben würde, übet die det Thm'inger Landtag m eigenet
Kompetenz zu entscheiden hat. Ich darf Sie daher vorab um Vetständnis bitten,
dass sich unsere SteUungnahtne darauf beschränken witd» Sie über die Erfah-
nmgen des Bayerischen Landtags mit dec Beliandlung von Petitioflen in öffent-
lichen Sitzungen zu infomiieten. Aus diesem Grund wird die Antwoit auch ai-
lein diejenigen Ftagen des Fragenkatalogs beantwoffcen, die sich auf die Öffent-
Üchkeit beziehen.

Allgemeines;

Wählend der izutücldiegeadenjalite erreichten den Bayerischen Landtag jeweils
ca. l.800 bis 2.000 Petitionen. Seit Begtnn der Corona-Pandemie ist die Zahl um
mehr als 20 % gestiegen. -

\

Beim Bayerischen Landtag besteht die Besonderheit, dass nur rund ein Dtittel
dei: Pedtloneß im Ausschuss jEür Emgabeß und Beschwetden behandelt witd

(z.B. Einzelfäüe aus den Beteichen Ausländeti:echt, Bautecht und StfäfvoUzug).

Alle andefen Petitionen weiden in dem dafüt zuständigen Fachausschuss be-
handelt. Die Ausschusssiteungen sirid grundsätzlich öffentlich. Dies gilt auch für

die Behandlung von Petitipneti.

Thüringer Landtag
Zuschrift.

7WW
zu Drs. IfS^f^^

Den Mitgliedern des

?c/A

Kommunikation allgemein
Telefon +49 89 4126-0
Fax+49 4126.1392
landtag@bayern.landtag.de
www.bayern.fandfag.de

Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahn U4/US,
iVIax-Weber-Platz

Tram Linie 19, Maxim iiianeum

ZntHHat seit »oo? ;
audlt bMufundlamlitc ;

UmweHfreundllch 100% Atlpapier



Ftägett 11 und 12:

Die Behandlung von Pedtionen in öffentlicher Sitzung kann iin EinzelfaU mit

datenschuterechtlichen Belangen im weitester Sinne koüidieren. Das;u gehört
der Schute personenbe^ogetiet Daten in gleichetn Maße wie das Sozial- und das
Steuetgeheiinnis sowie der Schutz von Finnen- und Geschäftsdaten.

Selbstvet&tändlich müssen Pefcenten yotab darübet informietfc werden, dass die
Behandlung de£ Petition Öffendich etfolgt. Bieun Bayerischen Landtag ethalten

die Petenten tnit der Eingangsbestatigung einen enfcspfechendeft Hinweis. Zu-
gleich wetden sie auf die Mögüchkeit hingewiesen, det Behandlung in öffentli-

eher Sitzung zu widersprechen. Geht ein solchet Wideisptuch em, erfolgt die
Behandlung automadsch in nicht öffentlichei: Siteung, Von dieser Widee-

sptuchstnöglichkeit machen ca. 5 % det Petenten Gebrauch. Die ubei-wiegende
Zähl voa Petenten legt ausdmcldich Wett auf eine Behandlung in öffendichef

Sitzung. •

In weiteren ca, 5 % der Fälle wird aufgiund eines Votschlages des Ausschussbü-

tos b;5W. auf Hinweis der in det Stellungnahme der Staatstegietung die Pedtion
untei: Ausschluss der Offentlichlceit behandelt. Der entsptechende Ausschuss-
bescliluss wird mit einfacher Mehrheit gefasst, Da^u gehören Fälle, in denen
sich aus der Petition selbst b%w. aus der SteUungnahjne der Staätsregietung
ergibt, dass Daten Ddtter betcoffen sitid. Ebenso in diese Gruppe gehöten Fäl-
le, bei denen die beteeffende Person det Behandlung in öffentlicher Siüsung
zwar nicht widetspfochen hat, bei denen aber Anhaltspunkte däfüt vofüegen,
dass die Person die Bedeutung ihrer Entscheidung abet nicht voÜkömtnen er-

fassen kann.

Ftageft20,22und23:

Nach unseter Etfahtung ist die Behandlung von Eingaben in öffentUcheji: Sit-

zung fÜt die aUermeisten Peteflten von ethebÜcher Bedeutung. Dies ^eigt schon
die gelinge Zähl von Beschwetdefuhtem, die einet öffentlichen Behandlung

widetspi'echen.' Dutch die öffentliche Siteung ethalten die Petenten zudem die
MögHchkeit, an der Betatußg auch teüzunehtnen. Den Ausschüssen steht es
dabei frei, die Petenten im Emzelfal! auch zu W'otfc konunen zu lassen, wenn sie

dies füt geboten erachten. Den Rückmeldungen vielet Beschwetdefühi'er ist isu
entnehmen, dass sie diese MöglicKkeit seht begfüßen. Sowohl die Transpiarenx
als auch die Akzeptanz der Ausschussentscheidungen. werden dadutch posidv

beeinflusst

Bayerischer Landtag
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Mit det verbesserten Transpafens: geht jedoch ein erhöhtet Aufwand füt die mit
der Angelegenheit befassten Abgeordneten emher. Sowohl die DatsteUung des
Sachvethaltes als auch die Bewettung des Anliegens sind in einei' öffentlichen
Sitzung sicherlich a.ufwändiger als hintef vet'schlossenen Türen. Nach unseren

Erfähtungen aus Jahrzehnten lohnt sich dieset Mehtaufwand jedoch.
Aüetdißgs tnuss angemetkt wetden, dass sich beim Bayerischen Landtag dleset
Aufwand auf alle Abgeordneten verteilt, die Mitglied in einem Ausschuss sind,

weil die Betafcung von PeUtionen in allen Ausschüssen erfolgt.

Da der materielle Datenschutz auch in der Vetgangenheit uneingeschränkt zu
beachten war, sehen wir auch die Entscheidung des EuGH vom 09.07.2020

nicht als geeignet an, den Gmndsatz der Sitzungs Öffentlichkeit in Frage zu stel-
len. •

Ich hoffe, die geschilderten Erfahmngen des Bayerisclieti Landtags kötmen ei-

nen Beitrag zur Geseteesbetatung im Thüi'inget Landtag leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerischer Landtag
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Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat. Ist nach dem Thüringer Beteiilgten-
transparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben

soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1. bis 6 werden in jedem Fali afs verpflichtende
Mindestinformationen .ge'mäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentifoht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüSSen und zu$ammen mit cfer SfeStungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben 81e sich schriftlich geäußert fTKel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Oesstzes über das Petltionswesen
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
- Druoksache 7/985" .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes für das Petitionswesen - Thüringer Psfiftonsgesefz (ThÜrPefG)
Gesetzentwurf dar FraRtionen DIE LINKE, der SPD und 8ÜNDNSS 90/D1E GRÜNEN .
- Drucksaohe 7/2042"

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischer* Person geäußert, d. h. als Vertreter einer .
Vereinigung natürtloher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentiiche Anstait, Körperschaft des öffentiicrien Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
($5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetaildokG; Hinweis; Wenn rielni dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja> dann weiter mit Frage 3,)

Name

Geschäfts- oder Diehstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsfonm



Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

.

,-Q^- Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angsben zur Wöhnadresse sind nur erforderlich, werin ><e!ne andere Aciresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fal! veröffent!!cht.)

Straße, Hausnummer (/ ^ tri^J' ( fc^-J ^V) /f

Postleitzahl, Ort ^ö2'2 g",} u^X c^
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berufffchen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThtlrBetel.ldoKG)

U.^^' £•-. ß-w^-^ ^^'^^ /
J ^ H€^^(A- ^((^u. - Ul^v1^//^^

Haben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

'^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätri?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr, A ThürßetelidokG)

" l'^\nt^'^ ^ (^M^^ ^^ ^\i i-^vc^-

. (//(o d^- ^ ^ ^~ a/^ aA^ x ^^

J, i{^-^./]^

|5.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Ab3.1 Nr. 5 TfiürBetöltdokG) .

•J^. ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie siöh geäußert?

^ per E"P

a per Brief



6.

7.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThUr86t6iido«G)

D ja • j^ , nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht hafoen; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrfftiichen Beitrages tn der
BeteiilQtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteifdokG)

^ ja • D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Volfständiskeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrensmitteiien. .

Ort, Datum

3u^^ , '^•'ZA
T"

U

-

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Von: Marscha!!, Stefan Ern

Gesendet: • Dienstag, 13. April 2021 09:18 . ,.

An: Landtag Petition-Posteingang
Betreff:. Gutachterliche Stellungnahme " Petjtionsausschuss - Drs. 7/985

und Drs..7/2042 • , :

Anlagen: . Gutachteri. Steliungnahme zu Drs. 7_985 und 7„2042 Thüringer
Formbiatt„zur„Datenerhebung

LT Thüringen 7 _985 und 7„2042,pdf

•THÜR. LANDTAG POST
-15.04.202-r 12:19 .

Sehrgeehrte.Damen und Herren/

dieser Mail finden Sie äie angeforderte gutachterliche Stellungnahme zu Drs. 7/985 und 7/2042 beigefügt

sowie das Formblatt zur Datenerhebung. , , ,

Meine Steliungnahme darf gerne auch interessierten Dritten zugänglich und Öffentlich gemacht werden.
Über eine kurze Eingangsbestätigung würde ich mich freuen.

l . •

Mit besten Grüßen
Marschall . .

Lehrstuhl Poiitikwissenschaft II / Chair Political Science ii

Institut für Sozlalwlssenschaften / Dgpartment of SocEal Sdences

Heirirlch-Heine-Univers!tät Düsseldorf

Thüringer Landtag
Zuschrift.

7/^50
zu Drs, 7/^/^2. -

Den Mitgliedern des

VcM
J 1-1 l ^nv^- ^(.;Ui!L,; IA.U (in

UnEversitätsstr. l

D-40225 Düsseldorf



Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf

An den Thüringer Landtag

Petitionsausschuss

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

- per E"Mait"

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das

Petitionswesen -Thüringer Petitionsgesetz (ThürPetG)
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drs. 7/985

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petition swe s e n - Thüringer

Petitlonsgesetz (ThürPetG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/

Drs. 7/2042

Düsseldorf, 12.4.2021

Pol!til<2@ph!.uni-du@sseldorf.de

Heinrich-Hetne-Universität

Düsseldorf

Ulenbergstraßs 127-131
40225 Düsseldorf

Gebäude 37.03

Ebens 01 Raum 15

www.unl-dussseldorf.de

GENERELLE ANMERKUNGEN

Das Petitionswesen berührt eine zentrale Aufgabe parlamentarischer Körperschaften, i.e. An-

laufstelie für Eingaben der zu Repräsentierenden zu sein und auf diesem Weg Politikbetroffe-

neu die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen in den politischen Wiliensbildungs" und Entschei-

dungsprozess einzuspeisen sowie die Volksvertretung auf etwaige Missstände aufmerksam zu

machen. Da es sich hierbei um ein „Jedermann^-Recht handelt/ kommt dem Petitionswesen

eine über die Staatsbürger/innen hinausreichende integrierende Funktion bei der politischen

Beteiligung von PolEtikbetroffeneh in einer parlamentarischen Demokratie zu.
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In einer Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag aus dem

Jahr.2009 gab rund ein Fünftel einer bevötkerungsrepräsentativen Befragungsstichprobe an,

schon einmal entweder eine Petition eingebracht oder mitgezeichnet zu haben. Infolge der

Etablierung von Online-Petitionen sind die Hürden für diese Form der politischen Beteiligung

deutlich gesenkt worden. Die Digitalisierung hat das PetJtlonswesen und die Merkmale dieser

Partizjpationsfomn grundlegend verändert. Dayon profitieren auch private Online-Petitions-

Plattformen.

Grob lassen sich zwei Typen von Petitionen unterscheiden: (l) die individuelle Petition, die mit

Verweis auf persönliche Betroffenheit auf ein Probiem in Folge von staatlichem Handeln res-

pektlve Unterlassen aufmerksam macht; (2) die Petition; die ein Anliegen in das Parlament

einbringen und mit diesem eine parlamentarische Auseinandersetzung- Em weitestgehenden

FaSi in Gesetzgebung resultierend -" initiieren will. Da der zweite Petitionsstrang in der Regel

über eine konkrete individuelle Betroffe.nheit hinausgeht, ist es denkbar und wahrscheinlich,

dass ein derartiges Anliegen von anderen Unterstützung erfährt und entweder als„Gruppeh-

Petition" eingereicht wird oder zu einer solchen werden kann.

Gruppenpetitionen'nähern sich in ihren Merkmalen dem Instrument einer VoiksinEtiative an,

das gleichermaßen darauf zielt, die Befassung des Parlaments mit einem Thema herbeizufüh"

ren, welche in Rechtsetzung münden kann/soil: Darüber hinaus unterscheidet das Thüringer

Petitionsgesetz (§ 14) bei Gruppenpetitionen/ ob bei der Einreichung eine bestimmte Person

respektive Personengemeinschaft als Initiator/in in Erscheinung tritt („Sammelpetition") oder

ob dies nicht der Fall ist (^Massenpetition"), Durch die bereits erwähnte Digitalisierung des

Petitionswesens ist die Typ 2-Version in ihrer Oniine-Variante zu einer hochrelevanten und

verbreiteten Form der politischen Partizipation geworden.

Dass es im Einzelfall bei Typ l" und Typ 2-Petitionen zu Überschneidungen kommen kann/

heißt nicht, dass keine differenzierte Herangehensweise bei der Ausgestaltung des Petitions-

Verfahrens angezeigt wäre. Nur so kann den unterschiedlichen Motivationen und Rahmenbe-

dingungen von Eingaben an das Parlament Rechnung getragen werden. Die Unterscheidung

zwischen den beiden PetEtionstypen hat unter anderem implikationen für die Frage der Ano-

nymitätder Petenten/innen sowie einer etwaigen öffentlichen Behandlung respektive der Ein-

bindung einer Ombudsperson in das Verfahren.
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VORGESCHLAGENE GESETZESÄNDERUNGEN

Im Vergleich mit den Regelungen in anderen Ländern wirkt das Thüringer Petitionswesen be-

reits in seinem heutigen Zustand prima fade „petenten/innenfreundlich"..So können bei-

spieisweise Öffentliche Anhörungen im Petitionsausschu.ss anberaumt werden/ ^Massen"" und

„Sammelpetitionen" werden ausdrücklich erwähnt und ihre Behandlung geregelt. Zudem ist

eine allgemein zugängliche Petitionsplattform eingerichtet worden (https://petitio-

nen.thüeringer-landtag.de), auf der die Möglichkeit der Veröffentlichung und Mitzeichnung

von eingebrachten Petitionen besteht.

Die zur Begutachtung vorliegenden Anträge zielen auf eine.partielle Neugestaftung des Thü-

ringer Petitionswesen: Der Antrag Drs. 7/985 bezieht sich allein auf die Frage der Veröffentli-

chung von persönlichen Daten bei der Mitzeichnung einer Petition und wird von den entspre-

chenden Weiterreichenden Vorschlägen im Antrag Drs. 7/2042. tnitabgedeckt (s. u.). Der An-

trag Drs. 7/2042 strebt überdies eine umfassende ,/Modemisierung" und Konzentration der

Regelungen zum Petitionswesen im ThürPetG an. Dabei geht es neben. rechtstechnischen Fra-

gen (z. B. die als sinnvoll einzustufende Überführung von Regelungen aus der Geschäftsord-

nung in das ThürPetG) auch um substanzietle Veränderungen im Petitionsverfahren, weiche

zu einer höheren Attraktivität dieses wichtigen Kommunikationskanals zwischen Staat und

Bürgern/innen beitragen sollen.1

ANMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN FRAGEKOMPLEXEN

A) Anonymisierung oder Ps>eudonymisierung der Mltzeichnenden

Um die Hürden der Mitzeichnung zu senken/ ist wie vorgeschlagen eine Anonymisierung oder

Pseudonymisierung bei gleichzeitiger Hinterlegung der Adressdaten bei der Landtagsverwal-

tung das Mittel der Wahl. Ein solches Vorgehen dient zum einen dem Schutz der tVleinungsäu-

ßerung, der angesichts der aktuellen Tendenz zur Inzivilisierung Öffentlicher Kommunikation

dringend geboten erscheint. Das Wissen um die Identität der Mitzeichnenden sollte zudem

1 Redaktioneller Hinweis: In den Formulierungen des Anderungsvorschlags wird nicht durchweg so-
wohl die männliche als auch die weibliche Form bei ,/Petent/Petentin" verwendet.
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nicht die Mltzeichnung eines Anliegens motivieren, da somit die der Sache entspringenden

Beweggründe, sich einem Anliegen anschließen zu wollen, beeinflusst werden könnten.

Notabene: Die beiden Argumente, Schutz und „Entpersonalislerung" des Anliegens, greifen

gleichermaßen bei der Frage der Identifizierbarkeit der tnitiatoren/innen von Petitionen. Ent-

sprechend wäre zu prüfen, ob nicht auch der Petent/die Petentin über die Option einer Anp-

nymisierung oder Pseudonymisierung seiner/ihrer persönlichen Daten vor Veröffentlichung

der Eingabe auf der Petitionsplattform verfügen können sollte - ob also eine analoge Regelung

für Petenten/innen eine mittlerweile gebotene Operationalisierung des Benachteiligungsver-

bots nach § 7 ThürPetG darstellt,

Der Vorschlag in Drs. 7/985 sieht eine Wahlmöglichkeit vor, ohne dass klar wird/ aus welchem

Pool an Optionen die Mitzeichnenden wählen könnten. Die vorgeschlagenen Regelungen in

Drs. 7/2042 spezifizieren ais Wahioption neben der Nennung, von Namen und Wohnort die

Möglichkeit eines „standardisierten Pseudonyms". Tatsächlich ist es essenziell/ dass die Pseu-

donymisierung gewissen formalen Standards folgt und zugleich die MJtzeichnenden „ihr"

Pseudonym unaufwändig ausmachen können (z. 8. „Mitzeichnende/r Nr. 24").

B) Öffentlichkeit der Sitzungen des Petitionsausschusses

Von der Bestimmung einer generellen Nicht-Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen nach Art.

62 Abs. 2 ThürVerf kann und sollte bei der Arbeit des Petitionsausschusses Abstand genom-

men werden. Die Beratungen des Petitionsausschüsses des Thüringer Landtags sollten in der

Regel öffentlich stattfinden.

Bei volksinitiativen-ähnlichen Petitionen dürfte.die Öffentlichkeit der Beratung des Petitions-

ausschusses im ureigenen Interesse der Petenten/innen Siegen, aber darüber hinaus ein An-

liegen des Landtags sein. Mit der Etablierung dieses Arbeitsmodus' würde sich der Petltions-

ausschuss noch weiter in Richtung eines Gremiums des öffentlichen Austausches zwischen

Parlament und Gesellschaft entwickeln können. Da sich " im Gegensatz zu den anderen Gre-

mien ~ dieser spezifische Ausschuss unmittelbar mit Anliegen aus der Bevölkerung auseinan-

dersetzt/ ist für diesen eine Arbeitsweise angezeigt, die durch Transparenz zur Vertrauensbil-

düng zwischen Politik und Gesellschaft sowie zur Stärkung wahrgenommener politischer
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Seibstwirksamkeit beitragen kann. Sowohl die Bürger/innen als auch die interessierte öffent-

lichkeit sollen sehen und nachvollziehen können; dass und wie sich der Landtag mit den Bitten

und Beschwerden der Pölitikbetroffenen auseinandersetzt.

Für den Typus der individuellen Beschwerdepetition wiederum erscheint das ausdrückliche

Einverständnis des/der Betroffenen mit dem Modus der öffentlichen Beratung zwingend. Al-

ternativ denkbar wäre für diese Art von Petitionen eine anonymisierte Behandlung in Öffent-

licher Sitzung. Hierbei könnte eine Ombudsperson eine kompensatonsch-gdvokatorische

Rolle spielen (s, u.).

C) Zusammenarbeit mit privaten Petitlonsplattformen

Das Aufkommen und der Erfolg von privaten PetJtionspiattformen machen auf zwei Trends

aufmerksam: l. Es besteht seitens der Bevölkerung ein erhebliches Interesse an der Möglich-

keit, sich politischen Anliegen anzuschließen und diese in den politischen Prozess einfließen

zu lassen. 2. Private Plattformen haben sich mittlerweile als aiternative Orte für das Petitions-

wesen etabliert und damit als durchaus bedeutsame „Konkurrenz" zu den Angeboten der par-

iamentarischen Körperschaften,

Folglich scheint es für die Parlamente nahezuliegen/ eine wie auch immer geartete Zusam-

menarbeit mit den privaten Qnline-Plattformen in den Blick zu nehmen. Gleichwohl sind dabei

gewichtige Aspekte zu erwägen: Die privaten Plattformbetreiber sind zwcir von ihrer Anlage

und ihrem Selbstverständnis her (parte!-)politisch unabhängig, aber es ist nicht auszuschlie-

ßen, dass politische Agenden direkt oder indirekt sowie implizit oder explizit in ihre Arbeit

hineinspielen könnten. Dies kann sich beispielsweise begründen und zugleich manifestieren

in dem Kreis der Personen, die auf diese Plattformen zurückgreifen, um ihre Anliegen zu orga-

nisieren. Im Sinne des demokratischen Prinzips der Gleichheit stellt sich die Frage; ob effektiv

gewährleistet ist respektive werden könnte, dassjede/r gleichermaßen Kenntnis über die Exis"

tenz und Arbeit der Plattformen erhält oder zumindest erhalten kann.

Nur teiltransparent ist die Finanzierung der „freien" Plattformen; diese sind auf private Zu-

Wendungen angewiesen, um ihre Ausgaben, die sich insbesondere auf die Finanzierung des

Personals erstrecken, bestreiten zu können. Zwar bemühen sich anerkennenswerterweise die
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privaten Anbieter in dieser Angelegenheit um eine größtmögliche Transparenz. Aber diese fin-

det ihre Grenzen beispielsweise dort, wo Spender/innen nicht namentlich genannt werden

können/dürfen. So lässt sich die Wirksamkeit von Verzerrungsmechanismen zum Schaden des

Gleichheitsprinzips bei den privatwirtschaftlich organisierten Anbietern nicht rundum aus-

schließen. Eine wie auch immer geartete Privilegierung der dort eingebrachten Anliegen im

Rahmen einer Kooperation zwischen Landtag und privaten Plattformbetreibern müsste des-

wegen unter einem kritischen Vorbehalt stehen.

Dies bedeutet freilich nicht, dass bei einer eventuellen Modemisierung der Petitionsplattform

des Landtags nicht auf die Erfahrungswerte und ggf. beratende Unterstützung privater Anbie-

ter zurückgegriffen werden sollte -ganz im Gegenteil. Übergeordnetes Ziel sollte es Jedoch

bleiben, den Landtag als den Ort zu etablieren/ wo Anliegen, Bitten und Beschwerden gegen-

über der Politik artikuliert und diskutiert werden können/ weil sich in dieser Körperschaft die

Idee der Parteineutralität rechtssicher/ Strukturen und nachhaltig verwirklichen lässt und weil

damit eine Instanz adressiert wird/ die die Anlagen wirksam aufgreifen kann.

D) Steigerung der Attraktivität der Petitionsplattform des Landtags

Intention einer Reform des Petitionswesens sollte es sein/ die IViöglichkeit, Bitten und Be"

schwerden beim Landtag einzureichen/ sichtbarer, niedrigschwelliger und attraktiver zu ma-

chen. Insbesondere die Form der Sammel" und Massenpetitionen gibt den Bürger/innen, aber

auch Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft die Chance, ihre politischen Anliegen zu ar-

tlkulieren. Diese Option sollte durch eine Senkung der Beteiligungskosten und die Steigerung

der Attraktivität des Verfahrens ausgebaut werden.

Hier verfolgt der Gesetzentwurf mit der vorgeschlagenen Einführung einer Debattenfunktion

einen relevanten Ansatz: Die Einrichtung einer Diskussionsplattform erscheint sinnvoll/ weil

sie potenziellen Mitzeichnenden die Möglichkeit gibt, sich intensiver mit Argumenten rund

um die eingebrachten Anliegen und damit auch mit der Sache seibst auseinanderzusetzen.

Außerdem erhöht ein solches Feature die Attraktivität der Seite insgesamt. Mit einem derar-

tigen Angebot wurde der Landtag - seiner Forumsfunktion folgend - eine Arena für die Bür-

ger/innen schaffen/ auf der kontrovers über politische Angelegenheiten diskutiert werden

kann.
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Die Einführung einer Diskussionsoption auf der Plattform macht jedoch die Festlegung eines

Verhaltenskodex für alle Nutzer/innen unumgänglich. Zur Umsetzung der Regeln ist zudem

die Einführung einer fortwährenden Moderation unabdingbar,

Jenseits dieser Ausweitung der Funktionalität können Weiterentwicklungen in Technik und

Design die AttraktEvEtät der Seite erhöhen, insbesondere die Einführung eines responsiven De"

signs, welches die Nutzung der Plattform über mobile Endgeräte erleichtert. Derzeit existieren

zudem noch keine Veriinkungsmöglichkeiten zu Social-Media-Kanäien; über eine Share-Funk"

tion könnten einzelne Petitionen/ aber gleichermaßen die gesamte Seite eine höhere Reich-

weite erhalten. Schließlich gibt es bei der Verwendung von lcons, der Visuatisierung und Aus-

gestaltung von Texten Optlmierungspotenziale. Zur Weiterentwicklung empfiehlt sich ein Vor-

gehen/das die„User Experience" sowie die Erwartungen potenzieller Nutzer/innen systema-

tisch auswertet und berücksichtigt.

Die im Antrag vorgesehene regelmäßige Evaluierung der öffentlichen PetEtionsplattform ist

insofern sehr zu begrüßen. Aufgrund der Dynamik technischer und kommunikativer Entwick-

lungen wären statt der vorgeschlagenen (mindestens) einmaligen Evatuation pro Wahlperiode

eine zweijährige regelmäßige Überprüfung und Revision des Angebots vorzuziehen.

E) Ombudsperson für Typ"l-Petitionen

Die Spezifikg von Typ-i-Petitionen werfen die Frage auf/ ob für diese nicht ein angepasstes

Verfahren parallel zu den bislang verhandelten Strukturen etabliert werden sollte. Wie darge-

stellt/ ist bei den „Betroffenheitspetitionen" eine Öffentliche Behandlung im Petitionsaus-

schuss in der Rege! weder im Sinne des/der Petenten/in noch funktional für eine Beratung des

Anliegens. Solche hochstpersönlichen Vorgänge legen die Einbindung einer Ombudsperson im

Petitionsverfahren nahe.

Bereits jetzt fungiert in Thüringen ein vom Landtag gewählter Bürgerbeauftragter als Anlauf"

steile für von Verwaltungsakten betroffene Personen mit Beschwerdemotivation. Der Bürger-

beauftragte arbeitet zwar mit dem Petitionsaüsschuss zusammen/ Jedoch erstreckt sich seine

Aufgabenwahrnehmung primär auf Anliegen und Vorgänge, die sich außerhalb des Petitions"

Verfahrens bewegen. Der Landtag kann dem Bürgerbeauftragten Prüfaufträge erteilen; der
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Bürgerbeauftragte leitet seinerseits Angelegenheiten, die als Petitionen im Sinne des § lThür-

PetG eingestuft werden müssen, an den Landtag weiter. !n ihrer Außenkommunikation sind

die beiden Stränge des Eingabewesens in Thüringen allerdings künstlich getrennt; $o gibt es

zwei Websites, und selbst in seinem Kontaktfomnular erscheint der Bürgerbeauftragte -- kont-

rafaktisch - nicht mit dem Landtag verbunden zu sein.

Eine stärkere nach außen zu kommunizierende Verbindung des Bürgerbeauftragten mit dem

Petitionswesen des Landtags erscheint angezeigt. So könnte der Landtag im Bereich der „Be-

troffenheitspetitionen//ein „Gesicht" erhalten und die einzelnen Bürger/innen das Parlament

deutlicher als Adressat für die Eingabe ihrer Anliegen erkennen. In dem Zusammenhang wäre

zu prüfen, ob der Bürgerbeauftragte weitergehend und regelmäßiger in die Petitionsverfahren

im Landtag eingebunden werden könnte und ob dies entsprechenden Niederschlag in den

rechtiichen Regelungen finden sollte, beispielsweise durch die Aufnahme revidierter Regelun-

gen zum Bürgerbeauftragten in das Thüringer Gesetz zum Petitionswesen.

FAZIT

Das demokratisch relevante Petitionswesen ~ nicht selten ein Stiefkind im parlamentarischen

Betrieb - bedarf einer grundlegenden Modernisierung; insofern erscheinen die beiden Ge-

setzentwürfe zielführend. Insbesondere Sammel- und Massenpetitionen bieten die Chance,

eine große Zahl von Bürger/innen in den politischen Diskurs elnzubeziehen. Der Landtag sollte

durchaus mit beratender Untersttitzung seitens privater Plattformbetreiber die Attraktivität

seiner Petitionsseite durch ein ansprechenderes Design und zusätzliche zeitgemäße Funktio"

nalitäten ausbauen. Überdies ist zu prüfen, ob und inwieweit derThüringer Bürgerbeauftragte

stärker in das PetJtionsverfahren des Landtags eingebunden werden könnte.

Seite 8 von 8

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum



Diskussionsforum

des Thüringer Landtags

^^<t THÜRINGER LANDTAG
<S^/// Verwaltung

Anlage Auswertung BTD

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP , . .

- Drucksache 7/985 - . .

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petitionswesen

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

-Drucksache 7/2042-

Frage: Welche Auffassung vertreten Sie zu den Entwürfen eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Petiti-

onswesen 1. der Fraktion der FDP in Drucksache 7/985 sowie 2. der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in

Drucksache 7/2042? Haben Sie Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen?

Hinweis: Bitte geben Sie jeweils in Ihren Kommentaren an, auf weichen Gesetzentwurf Sie sich beziehen.

Datum des

Beitrages

14. März 2021

Angaben zum

Autor

Michael ' Hause-

mann*

Rentner

Titel

Verschiedene

Aspekte

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

Für und Wider

Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnacfresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 ThürBeteildokG nicht in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentilcht . .
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30. März 2021

31. März 2021

31. März 2021

Uta Seidel*

Rentnerin

Kerstin Bärthel*

Angestellte

Andre Kerl*

Bürgermeister

Zugang zu

Thüringer Pe-

titionen mehr

Bürgern er-

möglichen

Petitionsrecht

ern wesentli-

eher Bestand-

teil unserer

Demokratie

Petitionen

eine demokra-

tische Not-

wen d ig keit

-Verlängerung der Zeichnungsfrist bei Abschaffung der Piattform

-Möglichkeit der Nutzung von bis zu 5 Personen mit einer E"Mail

-Mitzeichnung auch durch Unterschriftsbögen

-Gleichwertige Anrechnung der Unterschriftsbögen

-Veröffentlichung von Unterschriftsbögen

-Einsicht anderer Beiträge bei der Diskussion zum Thema an dem man sich beteiligt

- bei Petition und Mitzeichnem Veröffentlichung des Namen und Wohnort

- online-Zeichnung und Unterschriftenlisten gleichberechtigt behandeln

- umfassende Informationen über Petitionen, Petitionsgesetz und online-Diskussionen in

allen Medien

- Sitzungen des Petitionsausschusses in der Regei öffentlich,

Der Zugang zu Petitionen soll in Zukunft einfacher gestaltet werden.

Die Beteiligung in Üstenform ist paraliei zum eiektonischen Verfahren unbedingt zu erhal-

ten.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten soll jedem freigestellt sein.

Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge öffentlicher Stelien und Verbände sollen grund-

sätzlich Öffentlich einsehbar sein.

' Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 ThürBeteildokG nicht in der Beteiiigtentransparenzdokumentation veröffentlicht.
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